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Hinweis zum Verkaufsprospekt

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem nachfolgend näher 
beschriebenen Feederfonds (Fonds) erfolgt auf Basis des Ver
kaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und 
der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ in Verbindung mit den 
„Besonderen Anlagebedingungen“ in der jeweils geltenden Fas
sung. Die „Allgemeinen Anlage bedingungen“ und die „Beson
deren Anlagebedingungen“ sind im Anschluss an diesen Ver
kaufsprospekt abgedruckt. 

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem 
Fonds Interessierten sowie jedem Anleger des Fonds zusammen 
mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem ge 
gebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjah
resbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
Daneben sind dem am Erwerb eines Anteils an dem Fonds Inte
ressierten die wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig 
vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklä
rungen dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf von Antei
len auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht 
in dem Verkaufsprospekt bzw. in den wesentlichen Anlegerin
formationen enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des 
Käufers. Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils 
letzten Jahresbericht und den gegebenenfalls nach dem Jahres
bericht veröffentlichten Halbjahresbericht. 

Der Verkaufsprospekt sowie der Jahres und Halbjahresbericht 
des Masterfonds ist bei der Gesellschaft erhältlich, ebenso die 
MasterFeederVereinbarung zwischen dem Masterfonds und 
diesem Feederfonds.
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Verkaufsbeschränkungen
 
Anteile an diesem Fonds dürfen nur in Ländern zum Kauf  
angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot 
oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Sofern der Gesellschaft 
oder einem von ihr beauftragten Dritten eine Erlaubnis zum 
öffentlichen Vertrieb seitens der jeweils zuständigen Aufsichts
behörden nicht vorliegt, handelt es sich bei diesem Ver
kaufsprospekt nicht um ein öffentliches Angebot zum Erwerb 
von Anteilen an diesem Fonds bzw. darf dieser Verkaufspros
pekt nicht zum Zwecke eines öffentlichen Angebots verwendet 
werden.

Anlagebeschränkungen für  
US-Personen

Die Anteile, welche durch diesen Prospekt angeboten werden, 
sind nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in 
seiner derzeit gültigen Fassung registriert worden und sind 
weder bei der Securities and Exchange Commission (SEC) 
noch einer einzelstaatlichen Wertpapier-Aufsichtsbehörde 
registriert und werden dies auch nicht.

Die Gesellschaft und/oder der Fonds sind und werden nicht 
gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 
in seiner gültigen Fassung registriert.

Die Anteile dürfen deshalb weder in den Vereinigten Staaten  
von Amerika oder in ihren Territorien oder Besitzungen, die 
ihrer Rechtshoheit unterstehen, noch US-Personen oder 
zugunsten von US-Personen öffentlich zum Kauf angeboten  
werden. Für die Zwecke dieses Prospekts umfasst der Begriff  
„US-Person“ unter anderem Personen (einschließlich Perso-
nengesellschaften, Kapitalgesellschaften, Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung [insbesondere auch „limited liability 
companies“] oder ähnliche Rechtssubjekte), die Staatsbürger 
der USA oder dort wohnhaft oder nach dem Recht der USA 
organisiert oder gegründet sind.

Dementsprechend werden Anteile weder in den Vereinigten 
Staaten von Amerika noch an oder für Rechnung von US-Per-
sonen angeboten oder verkauft. Spätere Übertragungen von 
Anteilen in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. an 
US-Personen sind unzulässig. Am Erwerb von Anteilen Interes-
sierte müssen gegebenenfalls darlegen, dass sie keine US-Per-
son sind und Anteile weder im Auftrag von US-Personen 
erwerben noch an US-Personen weiterveräußern. In Fällen, in 
denen die Gesellschaft Kenntnis davon erlangt, dass Anteile 
von einer US-Person oder für Rechnung einer US-Person 
gehalten werden, kann die Gesellschaft die unverzügliche 
Rückgabe der Anteile an die Gesellschaft zum letzten festge-
stellten Anteilwert verlangen. Dieser Prospekt darf nicht in den 
Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen ver-
breitet werden. Anleger, die als „Restricted Persons“ im Sinne 
der US-Regelung No. 2790 der „National Association of Secu-
rities Dealers“ (NASD 2790) anzusehen sind, haben der Gesell-
schaft ihre Anlagen in dem Fonds unverzüglich anzuzeigen. 
Anteile dürfen nicht durch eine ERISA Einrichtung erworben 
bzw. gehalten werden oder mit dem Vermögen einer ERISA 
Einrichtung erworben werden.

Die Verteilung dieses Prospekts und das Angebot bzw. der 
Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen 
Beschränkungen unterworfen sein.
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Wichtigste rechtliche Auswirkungen  
der Vertragsbeziehung

Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigen tümer 
der vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände nach Bruch
teilen. Er kann über die Vermögensgegenstände nicht verfügen. 
Mit den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden.

Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deut
scher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Überset
zung zu versehen. Die Gesellschaft wird ferner die gesamte 
Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen.

Durchsetzung von Rechten 
Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Anle
ger sowie die vorvertraglichen Beziehungen richten sich nach 
deutschem Recht. Der Sitz der Gesellschaft ist Gerichtsstand für 
Klagen des Anlegers gegen die Gesellschaft aus dem Vertrags
verhältnis. Anleger, die Verbraucher sind (siehe die folgende 
Definition) und in einem anderen EUStaat wohnen, können 
auch vor einem zuständigen Gericht an ihrem Wohnsitz Klage 
erheben. 

Die Vollstreckung von gerichtlichen Urteilen richtet sich nach 
der Zivilprozessordnung, gegebenenfalls dem Gesetz über  
die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung bzw. der 
Insolvenzordnung. Da die Gesellschaft inländischem Recht 
unterliegt, bedarf es keiner Anerkennung inländischer Urteile 
vor deren Vollstreckung. 

Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den Rechtsweg 
vor den ordentlichen Gerichten beschreiten oder, soweit ein sol
ches zur Verfügung steht, auch ein Verfahren für alternative 
Streitbeilegung anstrengen.

Bei Streitigkeiten können Verbraucher die „Ombuds stelle für 
Investmentfonds“ des BVI Bundesverband Investment und Asset 
Management e.V. als zuständige Verbraucherschlichtungsstelle 
anrufen. Die Gesellschaft nimmt an Streitbeilegungsverfahren 
vor dieser Schlichtungsstelle teil.

Die Kontaktdaten der „Ombudsstelle für Investmentfonds“  
lauten:

Büro der Ombudsstelle des BVI
Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Unter den Linden 42, 10117 Berlin
Tel.: 0 30 / 6 44 90 460
Fax: 0 30 / 6 44 90 4629
EMail: info@ombudsstelleinvestmentfonds.de
www.ombudsstelleinvestmentfonds.de

Verbraucher sind natürliche Personen, die in den Fonds zu 
einem Zweck investieren, der überwiegend weder ihrer gewerb
lichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zuge
rechnet werden kann, die also zu Privatzwecken handeln.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des  
Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über 
Finanzdienstleistungen ist dies die Schlichtungsstelle bei der 
Deutschen Bundesbank. 

Die Kontaktdaten lauten:

Deutsche Bundesbank
Schlichtungsstelle 
Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt
EMail: schlichtung@bundesbank.de
www.bundesbank.de

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kaufverträgen oder  
Dienstleistungsverträgen, die auf elektronischem Wege zustande 
gekommen sind, können sich Verbraucher auch an die Online 
Streitbeilegungsplattform der EU wenden (www.ec.europa.eu/
consumers/odr). Als Kontaktadresse der Gesellschaft kann 
dabei folgende EMail angegeben werden: info_de@amundi.com. 
Die Plattform ist selbst keine Streitbeilegungsstelle, sondern 
vermittelt den Parteien lediglich den Kontakt zu einer zuständi
gen nationalen Schlichtungsstelle.

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt von einem Schiedsver
fahren unberührt.
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Grundlagen 

Das Sondervermögen (der Fonds)
Das Sondervermögen Amundi CPR Aktiv (nachfolgend „Fonds“) 
ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer 
Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer 
festgelegten Anlagepolitik zum Nutzen dieser Anleger zu inves
tieren (nachfolgend „Investmentvermögen“). Er wird von der 
Amundi Deutschland GmbH, einem Unternehmen der Amundi 
Gruppe, (nach folgend „Gesellschaft“) verwaltet. Der Fonds 
wurde am 20.09.2019 für unbestimmte Dauer aufgelegt. Der 
Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds [„Feederfonds“ 
– im Sinne des §1 Abs. 19 Nr. 11 des Kapitalanlagegesetzbuchs 
(„KAGB“)] des Masterfonds CPR Croissance Réactive, Anteil
klasse T („Masterfonds“ – im Sinne des §1 Abs. 19 Nr. 12 KAGB). 
Der Masterfonds ist ein von der CPR Asset Management S.A., 
Paris, Frankreich, aufgelegter und verwalteter Fonds Commun  
de Placement („FCP“) nach französischem Recht. Bei dem  
Masterfonds handelt es sich um ein EUInvestmentvermögen, 
das den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG entspricht. 
Der Fonds legt dauerhaft mindestens 85% seines Wertes in 
Anteile des Masterfonds an.

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen  
Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem 
Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zuge las
senen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Ver
mögen in Form von Sondervermögen an. Der Geschäftszweck 
des Fonds ist auf die Kapitalanlage gemäß einer fest gelegten 
Anlagepolitik im Rahmen einer kollektiven Vermö gens verwal
tung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine 
operative Tätigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirt
schaftung der gehaltenen Vermögensgegenstände ist ausge
schlossen. In welche Vermögensgegenstände die Gesellschaft 
die Gelder der Anle ger anlegen darf und welche Bestimmungen 
sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem KAGB, den dazu
gehörigen Verordnungen sowie dem Investmentsteuergesetz 
(nachfolgend InvStG) und den Anlagebedingungen, die das 
Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft 
regeln. Die Anlagebedingungen umfassen einen Allgemeinen 
und einen Besonderen Teil („Allgemeine Anlagebedingungen“ 
und „Besondere Anlagebedingungen“). Anlagebedingungen für 
ein PublikumsInvestmentvermögen müssen vor deren Verwen
dung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(nachfolgend „BaFin“) genehmigt werden. Der Fonds gehört 
nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft.

Widerrufsrecht bei Kauf außerhalb der ständigen  
Geschäftsräume 
Kommt der Kauf von Anteilen an offenen Investmentvermögen 
aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen 
Geschäftsräume desjenigen zustande, der die Anteile verkauft 
oder den Verkauf vermittelt hat, so hat der Käufer das Recht, 
seine Kauferklärung in Textform und ohne Angabe von Gründen 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen zu widerrufen. Über das 
Recht zum Widerruf wird der Käufer in der Durchschrift/der 
Kaufabrechnung belehrt. Das Widerrufsrecht besteht auch 
dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf 
vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Ein Widerrufs
recht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass (i) ent
weder der Käufer keine natürliche Person ist, die das Rechtsge
schäft zu einem Zweck abschließt, der nicht ihrer beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann (Verbraucher), oder (ii) es 
zur Verhandlung auf Initiative des Käufers gekommen ist, d.h. er 
den Käufer zu den Verhandlungen aufgrund vorhergehender 
Bestellung des Käufers aufgesucht hat. Bei Verträgen, die aus
schließlich über Fernkommunikationsmittel (z.B. Briefe, Telefon
anrufe, EMails) zustande gekommen sind (Fernabsatzverträge), 
besteht kein Widerrufsrecht.
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Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen
Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, 
die Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres und Halb
jahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der Gesellschaft. 
Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risi ko
managements des Fonds, die RisikomanagementMethoden 
und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen 
der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen sind 
in elektronischer oder schriftlicher Form bei der Gesellschaft 
erhältlich. Sofern die Gesellschaft einzelnen Anlegern weitere 
Informationen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios 
oder dessen Wertentwicklung übermittelt, wird sie diese Infor
mationen zeitgleich auf ihrer Website einstellen oder auf einer 
Partnerwebsite einstellen lassen.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen 
sowie der jeweilige Jahres und Halbjahresbericht des Master
fonds sind bei der Gesellschaft erhältlich, ebenso die Master 
FeederVereinbarung zwischen dem Masterfonds und diesem 
Feederfonds.

Weitere Informationen über den Masterfonds können auf An frage 
in schriftlicher Form bei der Gesellschaft eingeholt werden.

Anlagebedingungen und deren Änderungen
Die Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Ver
kaufsprospekt in dieser Unterlage abgedruckt. Die Anlagebe
dingungen können von der Gesellschaft geändert werden. 
Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der Genehmi
gung durch die BaFin. Änderungen der Anlagegrundsätze des 
Fonds und der Wechsel des Masterfonds bedürfen zusätzlich 
der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Ände
rungen der Anlagegrundsätze des Fonds sind nur unter der 
Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft den Anlegern anbie
tet, ihre Anteile entweder ohne weitere Kosten vor dem Inkraft
treten der Änderungen zurückzunehmen oder ihre Anteile 
gegen Anteile an Investmentver mögen mit vergleichbaren  
Anlagegrundsätzen kostenlos um zutauschen, sofern derartige 
Investmentvermögen von der Gesellschaft oder einem anderen 
Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet werden.

Die vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts 
oder Tageszeitung oder im Internet unter www.amundi.de 
bekannt gemacht. Betreffen die Änderungen Vergütungen und 
Aufwandserstattungen, die aus dem Fonds entnommen werden 
dürfen, oder die Anla gegrundsätze des Fonds oder wesentliche 

Anlegerrechte, werden die Anleger außerdem über ihre depot
führenden Stellen durch ein Medium informiert, auf welchem 
Informationen für eine den Zwecken der Informationen ange
messene Dauer gespeichert, einsehbar und unverändert wieder
gegeben werden, etwa in Papierform oder elektronischer Form 
(sogenannter „dauerhafter Datenträger“). Diese Information 
umfasst die wesentlichen Inhalte der geplanten Änderungen, 
ihre Hintergründe, die Rechte der Anleger in Zusammenhang 
mit der Änderung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie wei
tere Informationen erlangt werden können. 

Bei einem Wechsel des Masterfonds erhalten die Anleger außer
dem folgende Informationen und Unterlagen:

■■ einen Hinweis, dass die BaFin die Anlage in den neuen  
Masterfonds genehmigt hat,

■■ die neuen wesentlichen Anlegerinformationen dieses Feeder
fonds und des neuen Masterfonds,

■■ das Datum, ab dem der überwiegende Teil des Feederfonds 
in Anteile des neuen Masterfonds angelegt wird und

■■ einen Hinweis darauf, dass die Anleger vor diesem Datum 
mindestens 30 Tage lang das Recht haben, die kostenlose 
Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen, gegebenenfalls unter 
Anrechnung der Gebühren, die zur Abdeckung der Rücknah
mekosten entstanden sind.

Sonstige Änderungen der Anlagegrundsätze des Fonds sind  
nur unter der Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft den 
Anlegern anbietet, ihre Anteile gegen Anteile an Fonds mit  
vergleichbaren Anlagegrundsätzen kostenlos umzutauschen, 
sofern derartige Fonds von der Gesellschaft oder einem ande
ren Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet werden, oder 
ihnen anbietet, ihre Anteile ohne Berechnung eines Rückgabe
abschlages vor dem Inkrafttreten der Änderungen zurückzu
nehmen.

Die Änderungen treten frühestens am Tage nach ihrer Bekannt
machung in Kraft. Änderungen von Regelungen zu den Ver 
gütungen und Aufwendungserstattungen treten frühestens drei 
Monate nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht mit 
Zustimmung der BaFin ein früherer Zeitpunkt bestimmt wurde. 
Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Fonds treten 
ebenfalls frühestens drei Monate nach Bekanntmachung in 
Kraft.
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Fondsdaten
Amundi CPR Aktiv

Mindestanlagesumme   keine

Fondstyp   Gemischter Fonds (Feederfonds)

Fondswährung   EUR

Fondsauflage   20.09.2019

Ertragsverwendung   ausschüttend, jährlich zum 15.04.

Ausgabeaufschlag    bis zu 5,00%; derzeit 3,00%

Verwaltungsvergütung 2019 p.a.    bis zu 2,50%; berechnet 1,35%

Verwaltungsvergütung 2020 p.a.    bis zu 2,50%; derzeit 1,35%

Verwahrstellenvergütung p.a.   bis zu 0,20%; derzeit 0,03%

Gesamtkostenquote p.a.1   0,73%

Stückelung    Globalurkunde

Wertpapierkennnummer   A2H5ZG

Orderannahmeschluss   9:00 Uhr

ISIN    DE000A2H5ZG8

1 Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das  Rumpfgeschäftsjahr vom 20.09.2019 bis 30.12.2019. 
Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen. 
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Verwaltungsgesellschaft

Firma, Rechtsform und Sitz
Die Gesellschaft ist eine am 5. April 1990 unter dem Namen 
HYPO Capital Management Investmentgesellschaft mbH ge grün 
dete Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des KAGB in  
der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH). Am 18. November 1999 wurde die Gesellschaft in  
Activest Investmentgesellschaft mbH und am 9. Oktober 2006 
in Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH umbe
nannt. Seit dem 3. Juli 2017 gehört die Gesellschaft zur Amundi 
Gruppe. Die Umfirmierung auf Amundi Deutschland GmbH 
fand am 25. September 2017 statt. Die Gesellschaft darf 
Wertpapier Sondervermögen verwalten. Die Gesellschaft hat 
eine Erlaubnis als OGAWKapitalverwaltungs gesellschaft und 
als AIFKapitalverwaltungsgesellschaft nach dem KAGB.

Die Gesellschaft durfte seit dem 5. April 1990 WertpapierSon
dervermögen verwalten. Ferner durfte sie auch Geldmarkt (seit 
9. September 1994), Investmentfondsanteil (seit 6. Juli 1998), 
Gemischte Wertpapier und Grundstücks (seit 6. Juli 1998) und 
AltersvorsorgeSondervermögen (seit 6. Juli 1998) verwalten. 
Nach der Anpassung ihrer Satzung an das Investmentgesetz 
darf die Gesellschaft seit 30. September 2004 richtlinienkon
forme Sondervermögen, seit dem 31. August 2005 Gemischte 
Sondervermögen und seit dem 30. September 2005 richtlinien
konforme WertpapierindexSondervermögen und seit dem  
6. Mai 2008 Alters vorsorgeSondervermögen verwalten.

Seit 22. Januar 2014 darf die Gesellschaft Investmentvermögen 
gemäß der OGAWRichtlinie verwalten.

Die BaFin hat der Gesellschaft am 30. Dezember 2014 die 
Erlaubnis als AIFKapitalverwaltungsgesellschaft nach dem 
KAGB erteilt. Die Gesellschaft hat die Erlaubnis zur Verwaltung 
von Gemischten Investmentvermögen und Altersvorsorge 
Sondervermögen.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat
Nähere Angaben über die Geschäftsführung und die Zusam
mensetzung des Aufsichtsrates finden Sie am Schluss des Ver
kaufsprospekts.

Eigenkapital und zusätzliche Eigenmittel
Nähere Angaben über die Höhe des gezeichneten und einge
zahlten Kapitals finden Sie am Schluss des Verkaufsprospekts.

Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die sich durch 
die Verwaltung von Investmentvermögen ergeben, die nicht der 
OGAWRichtlinie entsprechen, sogenannte alternative Invest
mentvermögen (nachfolgend „AIF“), und auf berufliche Fahrläs
sigkeit ihrer Organe oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, 
abgedeckt durch: Eigenmittel in Höhe von wenigstens 0,01% des 
Wertes der Portfolios aller verwalteten AIF, wobei dieser Betrag 
jährlich überprüft und angepasst wird. Diese Eigenmittel sind 
von dem angegebenen Kapital umfasst.
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Verwahrstelle

Identität der Verwahrstelle
Für den Fonds hat die CACEIS Bank S.A., Germany Branch, Mün
chen, Lilienthalallee 36, die Funktion der Verwahrstelle über
nommen. Die Verwahrstelle ist die mit einem entsprechenden 
europäischen Pass ausgestattete deutsche Zweigniederlassung 
eines französischen Kreditinstituts. Ihre Haupttätigkeiten sind das 
Clearing & CustodyGeschäft sowie das Verwahrstellen geschäft. 
Sie ist ein mit der Gesell schaft verbundenes Unternehmen im 
Sinne des Artikel 1 Buch stabe a der Verordnung (EU) 2016/438.

Aufgaben der Verwahrstelle 
Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwah
rung von Sondervermögen vor. Die Verwahrstelle verwahrt die 
Vermögensgegenstände in Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. 
Bei Vermögensgegenständen, die nicht verwahrt werden kön
nen, prüft die Verwahrstelle, ob die Verwaltungsgesellschaft 
Eigentum an diesen Vermögensgegenständen erworben hat. Sie 
überwacht, ob die Verfügungen der Gesellschaft über die Ver
mögensgegenstände den Vorschriften des KAGB und den Anla
gebedingungen entsprechen. Die Anlage in Bankguthaben bei 
einem anderen Kreditinstitut sowie Ver fügungen über solche 
Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Verwahrstelle 
zulässig. Die Verwahrstelle muss ihre Zustimmung erteilen, 
wenn die Anlage bzw. Verfügung mit den Anlagebedingungen 
und den Vorschriften des KAGB vereinbar ist. 

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende  Auf gaben:

■■ Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Fonds;
■■ Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rücknahme der  

Anteile sowie die Anteilwertermittlung den Vorschriften des 
KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds entsprechen;

■■ Sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche Rech
nung der Anleger getätigten Geschäften der Gegenwert 
innerhalb der üblichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt;

■■ Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds nach den Vor
schriften des KAGB und nach den Anlagebedingungen ver
wendet werden;

■■ Überwachung von Kreditaufnahmen durch die Gesellschaft 
für Rechnung des Fonds sowie gegebenenfalls Zustimmung 
zur Kreditaufnahme;

■■ Sicherzustellen, dass Sicherheiten für WertpapierDarlehen 
rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden sind.

Interessenkonflikte 
Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus der Übernahme 
der Verwahrstellenfunktion durch die CACEIS Bank S.A., Germany 
Branch, für den Fonds ergeben: 

■■ Die Verwahrstelle ist ein mit der Gesellschaft verbundenes 
Unternehmen und gehört, wie die Gesellschaft, zur Cédit  
Agricole Gruppe.

■■ Die Verwahrstellenfunktion wird für eine große Anzahl für 
von der Gesellschaft aufgelegten und verwalteten Fonds 
durch die Verwahrstelle ausgeübt. Hierdurch kann nicht aus
geschlossen werden, dass es – aufgrund der engen Zusam
menarbeit der beiden Unternehmen soweit die Verwahrstel
lenfunktion betroffen ist – zu etwaigen Interessenkonflikten 
kommen kann. 

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Verwahrstelle 
folgende organisatorische Maßnahmen ein, um Interessenkon
flikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beob
achten oder sie offenzulegen:

■■ Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen;
■■ Vorschriften zu Organisation und Verfahren zur Vermeidung 

von Interessenkonflikten;
■■ Verpflichtung der Mitarbeiter durch Organisations und 

Arbeitsanweisungen auf die Einhaltung der rechtlichen Vor
gaben (insbesondere zur Einhaltung des Insider und Markt
missbrauchsrechts) sowie entsprechende Überwachungs
maßnahmen;

■■ sorgfältige Auswahl, Schulung, Qualifikation und Weiterbil
dung der Mitarbeiter;

■■ Bestehen einer ComplianceFunktion, die die Einhaltung von 
Gesetzen und Regeln überwacht und an die Interessenkon
flikte gemeldet werden müssen;

■■ Einhaltung der Verbote personeller Verflechtungen zwischen 
Verwahrstelle und der Gesellschaft bei der Besetzung von 
Aufsichtsfunktionen und Leitungsorganen;

■■ Auswahl und Überwachung von Unterverwahrern nach gel
tenden Vorschriften;

■■ Beachtung der gesetzlich vorgegebenen Regeln und Verfah
ren für Vergütungen von Mitarbeitern und Mitgliedern der 
Geschäftsleitungs und Aufsichtsorgane.
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Folgende potenzielle Interessenkonflikte können sich ergeben, 
wenn die Verwahrstelle einzelne Verwahraufgaben bzw. die 
Unterverwahrung an ein weiteres Auslagerungsunternehmen 
überträgt:

■■ Sollte es sich bei diesem weiteren Auslagerungsunternehmen 
um ein mit der Gesellschaft oder der Verwahrstelle ver
bundenes Unternehmen (z.B. Konzernmutter) handeln, so 
könnten sich hieraus im Zusammen spiel zwischen diesem 
Aus lagerungsunternehmen und der Gesellschaft bzw. der 
Verwahrstelle potenzielle Interessen konflikte ergeben (z.B. 
könnte die Gesellschaft bzw. die Verwahrstelle ein mit ihr 
verbundenes Unternehmen bei der Vergabe von Verwahrauf

gaben oder bei der Wahl des Unterverwahrers gegenüber 
gleichwertigen anderen Anbietern bevorzugen). 

Unterverwahrung
Neben der eigentlichen Verwahrung der ausländischen Wertpa
piere bei dem ausländischen Unterverwahrer, die den Usancen 
und Rechtsvorschriften des jeweiligen Lagerlandes folgen, sorgt 
der ausländische Unterverwahrer auch für die Einlösung von 
Zins, Gewinnanteil und Ertragsscheinen sowie von rückzahl
baren Wertpapieren bei deren Fälligkeit. Darüber hinaus gibt 
der Unterverwahrer Informationen über Kapitalmaßnahmen der 
verwahrten ausländischen Wertpapiere weiter.

Die Verwahrstelle hat die Verwahrung der Vermögensgegenstände in den nachfolgenden Ländern  
auf die angegebenen Unterverwahrer übertragen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen,  
dass der Fonds nicht in allen auf der Liste aufgeführten Ländern investiert:
Land Unterverwahrstelle

Australien HSBC Bank Australia Ltd. 

Belgien CACEIS Bank S.A.  

Brasilien Santander Securities Services S.A.

Bulgarien UniCredit Bulbank

China (b-shares) HSBC Bank (China) Company Limited

Deutschland Clearstream Banking AG 

Dänemark Danske Bank A/S, Copenhagen 

Estland Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

Finnland Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Frankreich CACEIS Bank S.A. 

Griechenland HSBC France, Athens Branch

Großbritannien Citibank London N.A. 

Hongkong The Hongkong and Shanghai Banking Corp., Hong Kong 

Indonesien PT Bank HSBC Indonesia

Irland Citibank London N.A.  

Island NBI hf., Reykjavik

Israel Bank Hapoalim, B.M. 

Italien CACEIS Bank, Italy Branch 

Japan The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd., 
 Tokyo branch 

Kanada CIBC Mellon GSS, Toronto  

Korea The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd., 
 Seoul branch 

Kroatien Zagrebăcka Banka, Zagreb

Lettland Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

Litauen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

Luxemburg Clearstream Banking S.A., Luxembourg 

Malaysia Clearstream Banking AG, Frankfurt 
 via HSBC Bank Malaysia Berhad 

Marokko Citibank, London N.A. via Citibank, Maghreb

Stand: 18.11.2019

Land Unterverwahrstelle

Neuseeland The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 
 Limited, New Zealand Branch 

Niederlande CACEIS Bank S.A.

Norwegen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Österreich OeKB CSD GmbH, Vienna    

Philippinen The Hongkong and Shanghai Banking Corp.,  
 Manila branch 

Polen Bank Pekao SA  

Portugal Banco Santander Totta

Rumänien UniCredit Bank S.A. 

Russland AO UniCredit Bank 

Schweden Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  

Schweiz SIX SIS, Zurich

Serbien UniCredit Bank Serbia JSC 

Singapur The Hongkong and Shanghai Banking Corp., 
 Singapore branch 

Slowakei UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
 Bratislava 

Slowenien UniCredit Banka Slovenija d.d. 

Spanien Santander Securities Services S.A. Spain

Südafrika Standard Chartered Bank – Johannesburg Branch

Thailand The Hongkong and Shanghai Banking Corp.,  
 Bangkok branch 

Tschechien UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
 Prague

Türkei Citibank AS, Turkey

Ungarn UniCredit Bank Hungary Zrt., Budapest 

USA Bank of New York Mellon Corp., New York 

Vereinigte Arabische Emirate HSBC Bank Middle East Limited, Dubai 

Zypern HSBC France, Athens Branch
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Risikohinweise

Die Risiken, die mit einer Anlage in den Fonds verbunden 
sind, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken, 
die von den im Masterfonds enthaltenen Vermögens-
gegenständen ausgehen. Diese Risiken können jedoch 
durch die Streuung der Vermögensanlagen innerhalb des 
Masterfonds reduziert werden. Es ist der Gesellschaft im 
Regelfall nicht möglich, das Management des Masterfonds 
zu kontrollieren. Dessen Anlageentscheidungen müssen 
nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der 
Gesellschaft übereinstimmen. Der Fonds muss gemäß  
seinen Anlagebedingungen stets zu mindestens 85% sei-
nes Wertes in Anteile am Masterfonds investiert sein. Auch 
bei einer nega tiven Wertentwicklung dieser Anteile muss 
die Gesell schaft diese Vorgabe einhalten.

Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem 
Fonds sollten Anleger die nachfolgenden Risikohinweise 
zusammen mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt 
enthaltenen Informationen sorgfältig lesen und diese bei  
ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Der Eintritt  
eines oder mehrerer dieser Risiken kann für sich genom-
men oder zusammen mit anderen Umständen die Wert-
entwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen  
Vermögensgegenstände nachteilig beeinflussen und sich 
damit auch nachteilig auf den Anteilwert auswirken. 

Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem 
Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen 
Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines 
Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in 
den Fonds investierte Kapital nicht oder nicht vollständig 
zurück. Der Anleger könnte sein in den Fonds investiertes 
Kapital teilweise oder sogar ganz verlieren. Wertzuwächse 
können nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers 
ist auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschuss-
pflicht über das vom Anleger investierte Kapital hinaus 
besteht nicht.

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Ver-
kaufsprospekts beschriebenen Risiken und Unsicherheiten 
kann die Wertentwicklung des Fonds durch verschiedene 
weitere Risiken und Unsicherheiten beeinträchtigt wer-
den, die derzeit nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, in 
der die nachfolgenden Risiken aufgeführt werden, enthält 
weder eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit ihres Ein-
tritts noch über das Ausmaß oder die Bedeutung bei Ein-
tritt einzelner Risiken. 

Haftung der Verwahrstelle
Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermögensgegen
stände, die von ihr oder mit ihrer Zustimmung von einer ande
ren Stelle verwahrt werden, verantwortlich. Im Falle des Verlusts 
eines solchen Vermögensgegenstands haftet die Verwahrstelle 
gegenüber dem Fonds und dessen Anlegern, es sei denn der 
Verlust ist auf Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs der 
Verwahrstelle zurückzuführen. Für Schäden, die nicht im Verlust 
eines Vermögensgegenstands bestehen, haftet die Verwahr
stelle grundsätzlich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen nach den 
Vorschriften des KAGB mindestens fahrlässig nicht erfüllt hat. 

Zusätzliche Informationen
Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern  
Informationen auf dem neuesten Stand zur Verwahrstelle  
und ihren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu mög
lichen Interessenkonflikten in Zusammenhang mit der Tätigkeit 
der Verwahrstelle oder der Unterverwahrer.

Ebenfalls auf Verlangen übermittelt sie den Anlegern Informa
tionen zu den Gründen, aus denen sie sich für die Caceis  
Bank S.A., Germany Branch, als Verwahrstelle des Fonds ent
schieden hat.
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Risiken einer Fondsanlage
Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer 
Anlage in einen OGAW typischerweise verbunden sind. Diese 
Risiken können sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das vom 
Anleger investierte Kapital sowie auf die vom Anleger geplante 
Haltedauer der Fondsanlage auswirken.

Schwankung des Fondsanteilwertes
Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Fonds, 
geteilt durch die Anzahl der in den Verkehr gelangten Anteile.  
Der Wert des Fonds entspricht dabei der Summe der Markt
werte aller Vermögensgegenstände im Fondsvermögen ab züg 
lich der Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten des 
Fonds. Der Fondsanteilwert ist daher von dem Wert der im 
Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände und der Höhe der 
Verbindlichkeiten des Fonds abhängig. Sinkt der Wert dieser 
Vermögensgegenstände oder steigt der Wert der Verbindlich
keiten, so fällt der Fondsanteilwert. 

Beeinflussung des individuellen Ergebnisses  
durch steuerliche Aspekte
Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den 
individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann 
künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfragen – insbe
sondere unter Berücksichtigung der individuellen steuerlichen 
Situation – sollte sich der Anleger an seinen persönlichen Steu
erberater wenden. 

Änderung der Anlagepolitik oder der Anlagebedingungen 
Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit Genehmi
gung der BaFin ändern. Dadurch können auch Rechte des Anle
gers betroffen sein. Die Gesellschaft kann etwa durch eine 
Änderung der Anlagebedingungen die Anlagepolitik des Fonds 
ändern oder sie kann die dem Fonds zu belastenden Kosten 
erhöhen. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik zudem inner
halb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums 
und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren 
Genehmigung durch die BaFin ändern. Hierdurch kann sich das 
mit dem Fonds verbundene Risiko verändern.

Aussetzung der Anteilrücknahme 
Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile zeitweilig aus
setzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine 
Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger 
erforderlich erscheinen lassen. Außergewöhnliche Umstände in 
diesem Sinne können z.B. sein: wirtschaftliche oder politische 
Krisen, Rücknahmeverlangen in außergewöhnlichem Umfang 
sein sowie die Schließung von Börsen oder Märkten, Handelsbe
schränkungen oder sonstige Faktoren, die die Ermittlung des 
Anteilwertes beeinträchtigen. Daneben kann die BaFin anord
nen, dass die Gesellschaft die Rücknahme der Anteile auszuset
zen hat, wenn dies im Interesse der Anleger oder der Öffentlich

keit erforderlich ist. Der Anleger kann seine Anteile während 
dieses Zeitraumes nicht zurückgeben. Auch im Falle einer Aus
setzung der Anteilrücknahme kann der Anteilwert sinken; z.B. 
wenn die Gesellschaft gezwungen ist, Vermögensgegenstände 
während der Aussetzung der Anteilrücknahme unter Verkehrs
wert zu veräußern. Der Anteilwert nach Wiederaufnahme der 
Anteilrücknahme kann niedriger liegen, als derjenige vor Aus
setzung der Rücknahme. Einer Aussetzung kann ohne erneute 
Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile direkt eine Auflö
sung des Sondervermögens folgen, z.B. wenn die Gesellschaft 
die Verwaltung des Fonds kündigt, um den Fonds dann aufzulö
sen. Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von 
ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann und dass ihm 
wesentliche Teile des investierten Kapitals für unbestimmte Zeit 
nicht zur Verfügung stehen oder insgesamt verloren gehen.

Auflösung des Fonds
Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des Fonds 
zu kündigen. Die Gesellschaft kann den Fonds nach Kündigung 
der Verwaltung ganz auflösen. Das Verfügungsrecht über den 
Fonds geht nach einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf 
die Verwahrstelle über. Für den Anleger besteht daher das 
Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren 
kann. Bei dem Übergang des Fonds auf die Verwahrstelle kön
nen dem Fonds andere Steuern als deutsche Ertragsteuern 
belastet werden. Wenn die Fondsanteile nach Beendigung des 
Liquidationsverfahrens aus dem Depot des Anlegers ausgebucht  
werden, kann der Anleger mit Ertragsteuern belastet werden. 

Übertragung aller Vermögensgegenstände des Fonds auf   
ein anderes offenes Publikums-Investmentvermögen  
(Verschmelzung)
Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögensgegenstände des 
Fonds auf einen anderen OGAW übertragen. Der Anleger kann 
seine Anteile in diesem Fall (i) zurückgeben oder behalten, (ii) 
behalten mit der Folge, dass er Anleger des übernehmenden 
OGAW wird, (iii) oder gegen Anteile an einem offenen Publi
kumsInvestmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrund
sätzen umtauschen, sofern die Gesellschaft oder ein mit ihr ver
bundenes Unternehmen ein solches Investmentvermögen mit 
vergleichbaren Anlagegrundsätzen verwaltet. Dies gilt gleicher
maßen, wenn die Gesellschaft sämtliche Vermögensgegen
stände eines anderen offenen PublikumsInvestmentvermögens 
auf den Fonds überträgt. Der Anleger muss daher im Rahmen 
der Übertragung vorzeitig eine erneute Investitionsentschei
dung treffen. Bei einer Rückgabe der Anteile können Ertragsteu
ern anfallen. Bei einem Um tausch der Anteile in Anteile an 
einem Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrund
sätzen kann der Anleger mit Steuern belastet werden, etwa, 
wenn der Wert der erhaltenen Anteile höher ist als der Wert der 
alten Anteile zum Zeitpunkt der Anschaffung.
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Übertragung des Fonds auf eine andere  
Kapitalverwaltungs gesellschaft
Die Gesellschaft kann den Fonds auf eine andere Kapitalverwal
tungsgesellschaft übertragen. Der Fonds bleibt dadurch zwar 
unverändert, wie auch die Stellung des Anlegers, der Anleger 
muss aber im Rahmen der Übertragung entscheiden, ob er die 
neue Kapitalverwaltungsgesellschaft für ebenso geeignet hält 
wie die bisherige. Wenn er in den Fonds unter neuer Verwaltung 
nicht investiert bleiben möchte, muss er seine Anteile zurückge
ben. Hierbei können Ertragsteuern anfallen.

Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele des Anlegers
Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen 
gewünschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteilwert des Fonds 
kann fallen und zu Verlusten beim Anleger führen. Es bestehen 
keine Garantien der Gesellschaft oder Dritter hinsichtlich einer 
bestimmten Mindestzahlungszusage bei Rückgabe oder eines 
bestimmten Anlageerfolges des Fonds. Anleger könnten somit 
einen niedrigeren als den ursprünglich angelegten Betrag 
zu rückerhalten. Ein bei Erwerb von Anteilen entrichteter Ausga
beaufschlag bzw. ein bei Ver äußerung von Anteilen entrichteter 
Rücknahmeabschlag kann zudem, insbesondere bei nur kurzer 
Anlagedauer den Erfolg einer Anlage reduzieren oder sogar 
aufzehren. 

Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds (Marktrisiko)
Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit der Anlage 
in einzelne Vermögensgegenstände durch den Fonds einherge
hen. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds bzw. 
der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände beeinträchti
gen und sich damit nachteilig auf den Anteilwert und auf das 
vom Anleger investierte Kapital auswirken. 

Wertveränderungsrisiken
Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rech
nung des Fonds investiert, unterliegen Risiken. So können Wert
verluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegen
stände gegenüber dem Einstandspreis fällt oder Kassa und 
Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln. 

Kapitalmarktrisiko
Die Kurs oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten 
hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, 
die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft 
sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingun
gen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allge
meine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können 
auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und 
Gerüchte einwirken. Schwankungen der Kurs und Marktwerte 
können auch auf Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse 
oder der Bonität eines Emittenten zurückzuführen sein.

Kursänderungsrisiko von Aktien
Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankun
gen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese 
Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwick
lung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die 
Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in 
das jeweilige Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls 
beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren 
Aktien erst über einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder 
einem anderen organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen 
können bereits geringe Veränderungen von Prognosen zu star
ken Kursbewegungen führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der 
frei handelbaren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien 
(sogenannter Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere 
Kauf und Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den Markt
preis haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen.

Das Bundesfinanzministerium hat im Dezember 2015 einen  
Entwurf für ein überarbeitetes Investmentsteuergesetz veröf
fentlicht. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Fonds trotz 
Steuerbefreiung Kapitalertragsteuer auf ab dem 1. Januar 2016 
zufließende Dividenden zahlen müssen, wenn sie inländische 
Aktien innerhalb einer festgelegten Frist vor und nach dem Divi
dendenstichtag nicht für einen ebenfalls festgelegten Mindest
zeitraum als Eigentümer halten. Tage, für die sich der Fonds 
gegen Kursänderungsrisiken absichert, sodass er diese gar nicht 
oder nur noch zu einem geringen Teil trägt, zählen dabei nicht 
mit. Die geplante Regelung birgt verschiedene Risiken: Erstens 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Anteilpreis eines 
Fonds vergleichsweise niedriger ausfällt, wenn für eine mögli
che Steuerschuld des Fonds Rückstellungen gebildet werden. 
Selbst wenn die Steuerschuld nicht entsteht und deshalb die 
Rückstellungen aufgelöst werden, kommt dies möglicherweise 
nicht den Anlegern zugute, die im Zeitpunkt der Rückstellungs
bildung an dem Fonds beteiligt waren. Zweitens könnte die 
Neur ege lung um den  Dividendenstichtag dazu führen, dass die 
Kauf und Verkaufspreise für betroffene Aktien stärker als sonst 
auseinander laufen, was insgesamt zu unvorteilhafteren Markt
konditionen führen kann. 

Zinsänderungsrisiko
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Mög
lichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändert, das im 
Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die 
Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, 
so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpa
piere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festver
zinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass 
die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa 
dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen 
fallen jedoch je nach (Rest)Laufzeit der festverzinslichen Wert
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papiere unterschiedlich stark aus. Festverzinsliche Wertpapiere 
mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als fest
verzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzins
liche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegen
über in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche 
Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente 
besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen 
tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben können sich die 
Zinssätze verschiedener, auf die gleiche Währung lautender 
zinsbezogener Finanzinstrumente mit vergleichbarer Restlauf
zeit unterschiedlich entwickeln.

Risiko von negativen Habenzinsen 
Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahr
stelle oder anderen Banken für Rechnung des Fonds an. Für 
diese Bankguthaben ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, der 
dem European Interbank Offered Rate (Euribor) abzüglich einer 
bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter die ver
einbarte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen auf dem  
entsprechenden Konto. Abhängig von der Entwicklung der Zins
politik der Europäischen Zentralbank können sowohl kurz, mit
tel als auch langfristige Bankguthaben eine negative Ver
zinsung erzielen.

Kursänderungsrisiko von Wandel- und Optionsanleihen
Wandel und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe 
in Aktien umzutauschen oder Aktien zu erwerben. Die Entwick
lung des Wertes von Wandel und Optionsanleihen ist daher 
abhängig von der Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die 
Risiken der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien 
können sich daher auch auf die Wertent wicklung der Wandel 
und Optionsanleihe auswirken. Optionsanleihen, die dem Emit
tenten das Recht einräumen dem Anleger statt der Rückzahlung 
eines Nominalbetrags eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von 
Aktien anzudienen (Reverse Convertibles), sind in verstärktem 
Maße von dem entsprechenden Aktienkurs abhängig.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften
Die Gesellschaft darf für den Fonds Derivategeschäfte abschlie
ßen. Der Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss  
von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken 
verbunden:

■■ Durch die Verwendung von Derivaten können Verluste entste
hen, die nicht vorhersehbar sind und sogar die für das Deriva
tegeschäft eingesetzten Beträge überschreiten können. 

■■ Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines 
Optionsrechts oder Terminkontraktes vermindern. Ver mindert 
sich der Wert und wird das Derivat hierdurch wertlos, kann 
die Gesellschaft gezwungen sein, die erworbenen Rechte 
verfallen zu lassen. Durch Wertänderungen des einem Swap 
zugrunde liegenden Vermögenswertes kann der Fonds eben
falls Verluste erleiden.

■■ Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes Instrument zu 
einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen. Eine Position in 
Derivaten kann dann unter Umständen nicht wirtschaftlich 
neutralisiert (geschlossen) werden. 

■■ Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des 
Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim 
unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlust
risiko kann bei Abschluss des Geschäfts nicht bestimmbar 
sein.

■■ Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht 
ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie 
erwartet entwickeln, sodass die vom Fonds gezahlte Opti
onsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die 
Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von Vermögenswerten 
zu einem höheren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lie
ferung von Vermögenswerten zu einem niedrigeren als dem 
aktuellen Marktpreis verpflichtet. Der Fonds erleidet dann 
einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der einge
nommenen Optionsprämie.

■■ Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Gesell
schaft für Rechnung des Fonds verpflichtet ist, die Differenz 
zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs und 
dem Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw. Fällig
keit des Geschäfts zu tragen. Damit würde der Fonds Ver
luste erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Abschluss des 
Terminkontraktes nicht bestimmbar. 

■■ Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegen
geschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

■■ Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen über die 
künftige Entwicklung von zugrunde liegenden Vermögens
gegenständen, Zinssätzen, Kursen und Devisenmärkten kön
nen sich im Nachhinein als unrichtig erweisen.

■■ Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermögensgegen
stände können zu einem an sich günstigen Zeitpunkt nicht 
gekauft bzw. verkauft werden oder müssen zu einem ungüns
tigen Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden.

Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannten overthecounter 
(OTC)Geschäften, können folgende Risiken auftreten:

■■ Es kann ein organisierter Markt fehlen, sodass die Gesellschaft 
die für Rechnung des Fonds am OTCMarkt erwor benen  
Finanzinstrumente schwer oder gar nicht veräußern kann. 

■■ Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) kann 
aufgrund der individuellen Vereinbarung schwierig, nicht 
möglich bzw. mit erheblichen Kosten verbunden sein.

Risiken bei Wertpapier-Darlehensgeschäften
Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ein Darle hen  
über Wertpapiere, so überträgt sie diese an einen Darle hens
nehmer, der nach Beendigung des Geschäfts Wertpapiere  
in gleicher Art, Menge und Güte zurücküberträgt (Wertpapier 
Darlehen). Die Gesellschaft hat während der Geschäfts dauer 
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keine Verfügungsmöglichkeit über verliehene Wertpapiere. Ver
liert das Wertpapier während der Dauer des Geschäfts an Wert 
und die Gesellschaft will das Wertpapier insgesamt veräußern, 
so muss sie das Darlehensgeschäft kündigen und den üblichen 
Abwicklungszyklus abwarten, wodurch ein Verlust risiko für den 
Fonds entstehen kann.

Risiken bei Pensionsgeschäften
Gibt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so verkauft sie 
diese und verpflichtet sich, sie gegen Aufschlag nach Ende der 
Laufzeit zurückzukaufen. Der zum Laufzeitende vom Verkäufer 
zu zahlende Rückkaufpreis nebst Aufschlag wird bei Abschluss 
des Geschäfts festgelegt. Sollten die in Pension gegebenen 
Wertpapiere während der Geschäftslaufzeit an Wert verlieren 
und die Gesellschaft sie zur Begrenzung der Wertverluste ver
äußern wollen, so kann sie dies nur durch die Ausübung des vor
zeitigen Kündigungsrechts tun. Die vorzeitige Kündigung des 
Geschäfts kann mit finanziellen Einbußen für den Fonds einher
gehen. Zudem kann sich herausstellen, dass der zum Laufzeit
ende zu zahlende Aufschlag höher ist als die Erträge, die die 
Gesellschaft durch die Wiederanlage der als Verkaufspreis 
erhaltenen Barmittel erwirtschaftet hat. 

Nimmt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so kauft sie 
diese und muss sie am Ende einer Laufzeit wieder verkaufen. 
Der Rückkaufpreis nebst einem Aufschlag wird bereits bei 
Geschäftsabschluss festgelegt. Die in Pension genommenen 
Wertpapiere dienen als Sicherheiten für die Bereitstellung der 
Liquidität an den Vertragspartner. Etwaige Wertsteigerungen 
der Wertpapiere kommen dem Fonds nicht zugute. 

Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt von Sicherheiten
Die Gesellschaft erhält für Derivategeschäfte, WertpapierDarle
hens und Pensionsgeschäfte Sicherheiten. Derivate, verliehene 
Wertpapiere oder in Pension gegebene Wertpapiere können im 
Wert steigen. Die erhaltenen Sicherheiten könnten dann nicht 
mehr ausreichen, um den Lieferungs bzw. Rückübertragungs
anspruch der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten in vol
ler Höhe abzudecken.

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkonten, in 
Staatsanleihen hoher Qualität oder in Geldmarktfonds mit kur
zer Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem die 
Bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch ausfallen. Staats
anleihen und Geldmarktfonds können sich negativ entwickeln. 
Bei Beendigung des Geschäfts könnten die ange legten Sicher
heiten nicht mehr in voller Höhe verfügbar sein, obwohl sie von 
der Gesellschaft für den Fonds in der ursprünglich gewährten 
Höhe wieder zurückgewährt werden müssen. Dann müsste der 
Fonds die bei den Sicherheiten erlittenen Verluste tragen.

Risiko bei Verbriefungspositionen ohne Selbstbehalt
Der Fonds darf Wertpapiere, die Forderungen verbriefen  
(Verbriefungspositionen) und nach dem 1. Januar 2011 emit
tiert wurden, nur noch erwerben, wenn der Forderungsschuld
ner mindestens 5% des Volumens der Verbriefung als soge
nannten Selbstbehalt zurückbehält und weitere Vorgaben 
einhält. Die Gesellschaft ist daher verpflichtet, im Interesse  
der Anle ger Maßnahmen zur Abhilfe einzuleiten, wenn sich 
Verbriefungen im Fondsvermögen befinden, die diesen EU 
Standards nicht entsprechen. Im Rahmen dieser Abhilfemaß
nahmen könnte die Gesellschaft gezwungen sein, solche Ver
briefungspositionen zu veräußern. Aufgrund rechtlicher Vorga
ben für Banken, Fondsgesellschaften und Versicherungen 
besteht das Risiko, dass die Gesellschaft solche Verbriefungs
positionen nicht oder nur mit starken Preisabschlägen bzw. mit 
großer zeitlicher Verzögerung verkaufen kann. 

Inflationsrisiko
Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermö
gensgegenstände. Dies gilt auch für die im Fonds gehaltenen 
Vermögensgegenstände. Die Inflationsrate kann über dem 
Wertzuwachs des Fonds liegen. 

Währungsrisiko
Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung 
als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält die 
Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der 
anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber 
der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen 
und somit auch der Wert des Fondsver mögens.

Konzentrationsrisiko
Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermö
gensgegenstände oder Märkte, dann ist der Fonds von der Ent
wicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte beson
ders stark abhängig.

Risiken im Zusammenhang mit der Investition  
in Investmentanteile
Die Risiken der Anteile an anderen Investmentvermögen, die für 
den Fonds erworben werden (sogenannte „Zielfonds“), stehen 
in engem Zusammenhang mit den Risi ken der in diesen Ziel
fonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen 
verfolgten Anlagepolitiken. Da die Manager der einzelnen Ziel
fonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch  
vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander ent
gegengesetzte Anlagepolitiken verfolgen. Hierdurch können 
bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen können 
sich gegeneinander aufheben. Es ist der Gesellschaft im Regel
fall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu kontrollie
ren. Deren Anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit 
den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft übereinstim
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men. Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der 
Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Entspricht die 
Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so 
kann sie gegebenenfalls erst deutlich verzögert reagieren, 
indem sie Zielfonds anteile zurückgibt.

Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile 
erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile 
aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile 
an dem Zielfonds zu veräußern, indem sie diese gegen Auszah
lung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft 
oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt. 

Die sogenannte transparente Besteuerung für Investment fonds 
gilt, wenn der Fonds unter die steuerrechtliche Bestandsschutz
regelung fällt. Dafür muss der Fonds vor dem 24. Dezember 
2013 aufgelegt worden sein und die Anlagebestimmungen und 
Kreditaufnahmegrenzen nach dem ehemaligen Investment
gesetz erfüllen. Alternativ bzw. spätestens nach Ablauf des 
Bestandsschutzes muss der Fonds die steuerlichen Anlagebe
stimmungen erfüllen; dies sind die Grundsätze, nach denen der 
Fonds investieren darf, um steuerlich als Investmentfonds 
behandelt zu werden. Hält der Fonds Anteile an Zielfonds, gel
ten die Besteuerungsgrundsätze ebenfalls nur, wenn der jewei
lige Zielfonds entweder unter die Bestandsschutzregelungen 
fällt oder die steuerlichen Anlagebestimmungen erfüllt. Versto
ßen Zielfonds, die keinem Bestandsschutz (mehr) unterliegen, 
gegen die steuerlichen Anlagebestimmungen, muss der Fonds 
diese so schnell wie möglich und soweit dies zumutbar ist ver
äußern, um weiterhin als Investmentfonds angesehen zu wer
den, es sei denn diese Zielfondsanteile übersteigen 10% des 
Wertes des Fonds nicht. Kommt der Fonds einer notwendigen 
Veräußerung von Zielfonds nicht nach, dann ist er steuerlich 
kein Investmentfonds mehr, sondern wird nach den Regeln für 
KapitalInvestitionsgesellschaften besteuert. Hierdurch droht 
eine Besteuerung der Erträge auf der Fondsebene mit Körper
schaftsteuer und gegebenenfalls auch Gewerbesteuer. Zudem 
werden die Ausschüttungen von KapitalInvestitionsgesellschaf
ten als steuerpflichtige Dividenden beim Anleger behandelt.

Risiken aus dem Anlagespektrum
Unter Beachtung der durch das Gesetz und die Anlagebe din
gungen vorgegebenen Anlagegrundsätze und grenzen, die für 
den Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tat
sächliche Anlagepolitik auch darauf ausgerichtet sein, schwer
punktmäßig Vermögensgegenstände z.B. nur weniger Branchen, 
Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese Konzentra
tion auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit Risiken (z.B. 
Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter 
Konjunkturzyklen) verbunden sein. Über den Inhalt der Anlage
politik informiert der Jahresbericht nachträglich für das abge
laufene Berichtsjahr.

Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität  
des Fonds und Risiken im Zusammenhang mit vermehrten 
Zeichnungen oder Rückgaben (Liquiditätsrisiko)
Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquidität 
des Fonds beeinträchtigen können. Dies kann dazu führen, dass 
der Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorübergehend 
oder dauerhaft nicht nachkommen kann bzw. dass die Gesell
schaft die Rückgabeverlangen von Anlegern vorübergehend 
oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anle ger kann gegebe
nenfalls die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren und 
ihm kann das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbe
stimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch die Verwirk
lichung der Liquiditätsrisiken könnte zudem der Wert des 
Fondsvermögens und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn 
die Gesellschaft gezwungen ist, soweit gesetzlich zulässig, Ver
mögensgegenstände für den Fonds unter Verkehrswert zu ver
äußern. Ist die Gesellschaft nicht in der Lage, die Rückgabe
verlangen der Anleger zu erfüllen, kann dies außerdem zur 
Aussetzung der Rücknahme und im Extremfall zur anschließen
den Auflösung des Fonds führen.

Risiko aus der Anlage in Vermögensgegenstände
Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben 
werden, die nicht an einer Börse zugelassen oder an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezo
gen sind. Diese Vermögensgegenstände können gege benenfalls 
nur mit hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung oder gar 
nicht weiterveräußert werden. Auch an einer Börse zugelassene 
Vermögensgegenstände können abhängig von der Marktlage, 
dem Volumen, dem Zeitrahmen und den geplanten Kosten 
gegebenenfalls nicht oder nur mit hohen Preisabschlägen ver
äußert werden. Obwohl für den Fonds nur Vermögensgegen
stände erworben werden dürfen, die grundsätzlich jederzeit 
liquidiert werden können, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass diese zeitweise oder dauerhaft nur mit Verlust veräußert 
werden können.

Risiko durch Kreditaufnahme
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredite auf
nehmen. Kredite mit einer variablen Verzinsung können sich 
durch steigende Zinssätze negativ auf das Fondsvermögen aus
wirken. Muss die Gesellschaft einen Kredit zurückzahlen und 
kann ihn nicht durch eine Anschlussfinanzierung oder im Fonds 
vorhandene Liquidität ausgleichen, ist sie möglicherweise 
gezwungen, Vermögensgegenstände vorzeitig oder zu schlech
teren Konditionen als geplant zu veräußern.

Risiken durch vermehrte Rückgaben oder Zeichnungen
Durch Kauf und Verkaufsaufträge von Anlegern fließt dem 
Fondsvermögen Liquidität zu bzw. aus dem Fondsvermögen 
Liqui dität ab. Die Zu und Abflüsse können nach Saldierung zu 
einem Nettozu oder abfluss der liquiden Mittel des Fonds füh
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ren. Dieser Nettozu oder abfluss kann den Fondsmanager ver
anlassen, Vermögensgegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, 
wodurch Transaktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, 
wenn durch die Zu oder Abflüsse eine von der Gesellschaft für 
den Fonds vorgesehene Quote liquider Mittel über bzw. unter
schritten wird. Die hierdurch entstehenden Transaktionskosten 
werden dem Fonds belastet und können die Wertentwicklung 
des Fonds beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann sich eine erhöhte 
Fondsliquidität belastend auf die Wertentwicklung des Fonds 
auswirken, wenn die Gesellschaft die Mittel nicht oder nicht zeit
nah zu angemessenen Bedingungen anlegen kann.

Risiko bei Feiertagen in bestimmten Regionen/Ländern
Nach der Anlagepolitik sollen Investitionen für den Fonds insbe
sondere in bestimmten Regionen/Ländern getätigt werden. 
Aufgrund lokaler Feiertage in diesen Regionen/Ländern kann es 
zu Abweichungen zwischen den Handels tagen an Börsen dieser 
Regionen/Länder und Bewertungs tagen des Fonds kommen. 
Der Fonds kann möglicherweise an einem Tag, der kein Bewer
tungstag ist, auf Marktentwick lungen in den Regionen/Ländern 
nicht am selben Tag reagieren oder an einem Bewertungstag, 
der kein Handelstag in diesen Regionen/Ländern ist, auf dem 
dortigen Markt nicht handeln. Hierdurch kann der Fonds gehin
dert sein, Vermögensgegenstände in der erforderlichen Zeit zu 
veräußern. 

Dies kann die Fähigkeit des Fonds nachteilig beeinflussen, Rück
gabeverlangen oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen nach
zukommen.

Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko
Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich für den 
Fonds im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit einer anderen 
Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei besteht 
das Risiko, dass der Vertragspartner seinen vereinbarten Ver
pflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Dies kann die Wert
entwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch 
nachteilig auf den Anteilwert und das vom Anleger investierte 
Kapital auswirken. 

Adressenausfallrisiko/Gegenpartei-Risiken  
(außer zentrale Kontrahenten)
Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) 
oder eines Vertragspartners (nachfolgend „Kontrahent“), 
gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds 
Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Aus
wirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emit
tenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapital
märkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei 
sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlos
sen werden, dass Verluste durch Vermögens verfall von Emit

tenten eintreten. Die Partei eines für Rechnung des Fonds 
geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfal
len (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die für 
Rechnung des Fonds geschlossen werden.

Risiko durch zentrale Kontrahenten
Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – „CCP“) tritt als 
zwischengeschaltete Institution in bestimmte Geschäfte für den 
Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über derivative Finanzins
trumente. In diesem Falle wird er als Käufer gegenüber dem 
Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. Ein 
CCP sichert sich gegen das Risiko, dass seine Geschäftspartner 
die vereinbarten Leistungen nicht erbringen können, durch eine 
Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermög
lichen, Verluste aus den eingegangenen Geschäften auszu
gleichen (z.B. durch Besicherungen). Es kann trotz dieser 
Schutzmechanis men nicht ausgeschlossen werden, dass ein 
CCP seinerseits überschuldet wird und ausfällt, wodurch auch 
Ansprüche der Gesellschaft für den Fonds betroffen sein kön
nen. Hierdurch können Verluste für den Fonds entstehen. 

Adressenausfallrisiken bei Pensionsgeschäften
Gibt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds Wertpapiere in 
Pension, so muss sie sich gegen den Ausfall des Vertrags
partners ausreichende Sicherheiten stellen lassen. Bei einem 
Ausfall des Vertragspartners während der Laufzeit des Pen
sionsgeschäfts hat die Gesellschaft ein Verwertungsrecht hin
sichtlich der gestellten Sicherheiten. Ein Verlustrisiko für den 
Fonds kann daraus folgen, dass die gestellten Sicherheiten etwa 
wegen steigender Kurse der in Pension gegebenen Wertpapiere 
nicht mehr ausreichen, um den Rückübertragungsanspruch der 
Gesellschaft der vollen Höhe nach abzudecken. 

Adressenausfallrisiken bei Wertpapier-Darlehensgeschäften
Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ein Darlehen 
über Wertpapiere, so muss sie sich gegen den Ausfall des Ver
tragspartners ausreichende Sicherheiten gewähren lassen. Der 
Umfang der Sicherheitsleistung entspricht mindestens dem 
Kurswert der als WertpapierDarlehen übertragenen Wertpa
piere. Der Darlehensnehmer hat weitere Sicherheiten zu stellen, 
wenn der Wert der als Darlehen gewährten Wertpapiere steigt, 
die Qualität der gestellten Sicherheiten abnimmt oder eine Ver
schlechterung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse eintritt und 
die bereits gestellten Sicherheiten nicht ausreichen. Kann der 
Darlehensnehmer dieser Nachschusspflicht nicht nachkommen, 
so besteht das Risiko, dass der Rückübertragungsanspruch bei 
Ausfall des Vertragspartners nicht vollumfänglich abgesichert 
ist. Werden die Sicherheiten bei einer anderen Einrichtung als 
der Verwahrstelle des Fonds verwahrt, besteht zudem das 
Risiko, dass diese bei Ausfall des Entleihers gegebenenfalls nicht 
sofort bzw. nicht in vollem Umfang verwertet werden können.
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Operationelle und sonstige Risiken des Fonds
Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispielsweise 
aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschli
chem oder Systemversagen bei der Gesellschaft oder externen 
Dritten ergeben können. Diese Risiken können die Wertentwick
lung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig 
auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital 
auswirken. 

Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstände  
oder Naturkatastrophen
Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen 
Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse 
oder Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer 
Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Natur
katastrophen geschädigt werden.

Länder- oder Transferrisiko
Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuldner trotz 
Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähigkeit der 
Wäh rung, fehlender Transferbereitschaft seines Sitzlandes oder 
aus ähnlichen Gründen, Leistungen nicht fristgerecht, überhaupt 
nicht oder nur in einer anderen Währung erbringen kann. So 
können z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft für Rechnung 
des Fonds Anspruch hat, ausbleiben, in einer Währung erfolgen, 
die aufgrund von Devisenbeschränkungen nicht (mehr) konver
tierbar ist, oder in einer anderen Währung erfolgen. Zahlt der 
Schuldner in einer anderen Währung, so unterliegt diese Posi
tion dem oben dargestellten Währungsrisiko. 

Rechtliche und politische Risiken 
Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen getä
tigt werden, in denen deutsches Recht keine Anwendung findet 
bzw. im Falle von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand außer
halb Deutschlands ist. Hieraus resultierende Rechte und Pflich
ten der Gesellschaft für Rechnung des Fonds können von denen 
in Deutschland zum Nachteil des Fonds bzw. des Anlegers 
abweichen. Politische oder rechtliche Entwicklun gen einschließ
lich der Änderungen von rechtlichen Rahmenbedingungen in 
diesen Rechtsordnungen können von der Gesellschaft nicht 
oder zu spät erkannt werden oder zu Beschränkungen hinsicht
lich erwerbbarer oder bereits erworbener Vermögensgegen
stände führen. Diese Folgen können auch entstehen, wenn sich 
die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gesellschaft und/
oder die Verwaltung des Fonds in Deutschland ändern.

Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen,  
steuerliches Risiko
Die Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften in diesem 
Verkaufsprospekt gehen von der derzeit bekann ten Rechtslage 
aus. Sie richten sich an in Deutschland unbe schränkt einkom
mensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuer
pflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür über

nommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch 
Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwal
tung nicht ändert.

Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrund
lagen des Fonds für vorangegangene Geschäftsjahre (z.B. auf  
grund von steuerlichen Außenprüfungen) kann bei einer für 
Anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur 
Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur 
für vorangegangene Geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er 
unter Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Fonds 
investiert war. Umgekehrt kann für den Anleger der Fall eintre
ten, dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte Korrek
tur für das aktuelle und für vor an gegangene Geschäftsjahre, in 
denen er an dem Fonds beteiligt war, nicht mehr zugute kommt, 
weil er seine Anteile vor Um setzung der Korrektur zurückgege
ben oder veräußert hat.

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass 
steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche Vorteile in einem ande
ren als dem eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum steu
erlich erfasst werden und sich dies beim einzelnen Anleger 
negativ auswirkt.

Zu Änderungen festgestellter bzw. bekannt gemachter Besteue
rungsgrundlagen kann es insbesondere kommen, wenn die 
deutsche Finanzverwaltung bzw. Finanzgerichtsbarkeit einschlä
gige steuerrechtliche Vorschriften abweichend interpretiert.

Der steuerliche Status des Fonds kann sich nach den Regeln des 
deutschen Investmentsteuergesetzes („InvStG“) in Abhängig
keit von der Zusammensetzung des Portfolios so ändern, dass 
der Fonds steuerlich nicht mehr als Investmentfonds im Sinne 
des InvStG anzusehen ist. Die Besteuerung des Fonds wird sich 
in einem solchen Fall dann regelmäßig nach den Grundsätzen 
für Investitionsgesellschaften im Sinne des InvStG richten.

Risiko der Besteuerung bzw. einer sonstigen Belastung  
aufgrund lokaler Bestimmungen hinsichtlich vom Fonds  
gehaltener Vermögensgegenstände
Aufgrund lokaler Bestimmungen können für vom Fonds gehal
tene Vermögensgegenstände jetzt oder künftig Steuern, Ab
gaben, Gebühren oder andere Einbehalte anfallen. Dies gilt  
insbesondere in Bezug auf Erlöse bzw. Gewinne aus einer  
Veräußerung, Rückzahlungen bzw. Umstrukturierung von Ver
mögensgegenständen des Fonds, auf zahlungsflussfreie Um 
strukturierungen von Vermögensgegenständen des Fonds, auf 
lagerstellenbezogene Änderungen sowie auf vom Fonds erhal
tene Dividenden, Zinsen und andere Erträge. Bestimmte Steu
ern oder Belastungen können in Form einer Quellensteuer bzw. 
eines Einbehalts bei der Auszahlung oder Weiterleitung von 
Zahlungen erhoben werden.
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Schlüsselpersonenrisiko
Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeit  
raum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise auch 
von der Eignung der handelnden Personen und damit den rich
tigen Entscheidungen des Managements ab. Die personelle 
Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch 
verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicher
weise weniger erfolgreich agieren.

Verwahrrisiko
Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbeson
dere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insol
venz oder Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers bzw. 
höherer Gewalt resultieren kann.

Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen  
(Abwicklungsrisiko)
Bei der Abwicklung von WertpapierGeschäften besteht das 
Risiko, dass eine der Vertragsparteien verzögert oder nicht ver
einbarungsgemäß zahlt oder die Wertpapiere nicht fristgerecht 
liefert. Dieses Abwicklungsrisiko besteht entsprechend auch 
beim Handel mit anderen Vermögensgegenständen für den 
Fonds.

Epidemien und andere Gesundheitsrisiken
Nahezu alle Kontinente der Welt haben in den letzten Jahr
zehnten eine Reihe von Ausbrüchen von Infektionskrankheiten 
erlebt, darunter die Schweinegrippe, die Vogelgrippe, SARS und 
die 2019nCoV (das „CoronaVirus“).

Im Dezember 2019 wurde ein erster Ausbruch des CoronaVirus 
in Hubei, China, gemeldet.  

Seit diesem Zeitpunkt wurde eine große Zahl von weiteren 
Infektionsfällen durch das CoronaVirus bestätigt, auch in allen 
Provinzen Chinas und in anderen Gebieten der Welt, einschließ
lich Europa und den Vereinigten Staaten. 
 
Der Ausbruch des CoronaVirus hat zu zahlreichen Todesfällen 
und zur Verhängung von lokalen, kommunalen und nationalen 
Maßnahmen wie beispielsweise Anordnung des „HomeWorking 
Modus“ und anderen Quarantänemaßnahme (beispielsweise 
Ausgangssperren) geführt. Ferner kam es zu Grenzschließungen 
und weiteren Reisebeschränkungen. Desweiteren hat das 
CoronaVirus erhebliche soziale Unruhen und wirtschaftliche 
Störungen in einer Reihe von Rechtsordnungen verursacht.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Ausbruch des 
CoronaVirus zum weltweiten Notfall im Bereich der öffent
lichen Gesundheit erklärt.

Die anhaltende Ausbreitung des CoronaVirus könnte sich 
erheblich nachteilig auf Portfoliounternehmen, lokale Volkswirt
schaften in den betroffenen Ländern und auch auf die Weltwirt
schaft auswirken.  

Zusätzlich zu diesen Entwicklungen, die sich nachteilig auf die 
Portfoliounternehmen und andere Emittenten auswirken könn
ten, in die der Fonds investiert oder durch den der Fonds inves
tiert, und dem Wert der darin investierten Investitionen des 
Fonds könnten die Tätigkeiten der Gesellschaft und des Fonds in 
bestimmten Rechtsordnungen nachteilig beeinflusst werden, 
unter anderem durch Quarantänemaßnahmen und Reisebe
schränkungen, die insbesondere für das Schlüsselpersonal der 
Gesellschaft verhängt werden, sowie durch alle damit verbunde
nen Gesundheitsaspekte dieses Personals.  

Darüber hinaus könnte der Betrieb des Fonds gestört werden, 
wenn sich ein Mitglied des Investmentteams oder eine andere 
Person des Schlüsselpersonals der Gesellschaft mit dem Corona 
Virus und/oder einer anderen Infektionskrankheit infiziert. 

Jede Verwirklichung der vorstehenden Ereignisse hätte nega
tive Auswirkungen auf die Rentabilität des Fonds und würde zu 
geringeren Ausschüttungen bis hin zum Verlust der Einlage ein
schließlich Ausgabeaufschlag führen.

Ähnliche Folgen könnten sich in Bezug auf andere vergleichbare 
Infektionskrankheiten ergeben.
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Erläuterung des Risikoprofils  
des Fonds

Das Risiko und Ertragsprofil eines Fonds, und in der Folge auch 
das Profil des typischen Anlegers, bezieht sich auf die Sicht 
eines EuroAnlegers und wird regelmäßig überprüft und gege
benenfalls aktualisiert. Es beruht grundsätzlich auf der Volati
lität (Schwankungsbreite) des Fonds in den vergangenen fünf 
Jahren. Ist der Fonds jünger als fünf Jahre, wird das Risiko und 
Ertragsprofil auf Basis der bisher vorhandenen Daten, zusam
men mit Daten über vergleichbare Portfoliomodelle, andere 
Fonds oder Indizes, ermittelt. Die kurzfristige Volatilität kann 
zeitweise über oder unter diesem Durchschnitt liegen, insbeson
dere in Zeiten starker Marktschwankungen.

Was bedeutet das? 
Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in 
Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. 
Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich. 

Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt 
keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft 
wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. 

Warum diese Risiko- und Ertragsstufe?
Der Fonds ist in Stufe 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat 
schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Ertrags
chancen relativ moderat sein können.

Gibt es weitere besondere Risiken?
Die Wertentwicklung des Feederfonds wird überwiegend von der 
Wertentwicklung des Masterfonds beeinflusst. Diese wird von 
den Faktoren wie etwa der Kursänderung oder dem Konzen
trationsrisiko beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken 
auch für den Fonds ergeben.

Darüber hinaus kann der Masterfonds seine Anlagen zeitweilig 
mehr oder weniger stark auf bestimmte Sektoren, Länder und 
Marktsegmente konzentrieren. Auch dies kann sich auf die Wert
entwicklung des Fonds auswirken.

Für die Wertentwicklung des Fonds ist darüber hinaus auch die 
Entwicklung der Zinsmärkte maßgeblich.

1 2 3 4 5 6 7

Geringes Risiko  Höheres Risiko
Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite

Zusätzlich zu der Anlage in den Masterfonds kann eine Kombi
nation geeigneter Anlageinstrumente zur vollständigen oder 
teilweisen Absicherung des Marktrisikos des Masterfonds im 
Fonds eingesetzt werden. Aufgrund dessen kann in Phasen, in 
denen das Marktrisiko des Masterfonds im Fonds nicht abge 
sichert wird, die Wertentwicklung des Masterfonds sowie des 
Fonds übereinstimmen beziehungsweise ähnlich verlaufen. In 
Phasen der Absicherung kann sich die Wertentwicklung des 
Fonds vom Masterfonds jedoch erheblich unterscheiden.

Die folgenden wesentlichen Risiken werden nicht vollständig 
durch den RisikoErtragsIndikator erfasst und können aus dem 
Feederfonds oder auch aus dem Masterfonds resultieren:

Kontrahentenrisiko  
Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Dritte, mit denen der 
Fonds Derivategeschäfte abgeschlossen hat, ihren Verpflichtun
gen nicht nachkommen.

Kreditrisiko  
Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Aussteller von Anleihen 
insolvent werden.

Liquiditätsrisiko  
Der Fonds kann in Wertpapiere anlegen, die sich, abhängig von 
den Marktbedingungen, als illiquide erweisen können. Hierdurch 
können der Zeitpunkt und der Preis, zu denen der Fonds Finanz
instrumente verkaufen kann, um Anträgen von Anteilinhabern, 
die ihre Anteile verkaufen möchten, zu entsprechen, beeinträch
tigt werden. 

Wenn der Masterfonds seine Anteilrücknahme aussetzt, kann 
auch der Fonds die Rücknahme von Anteilen aussetzen. Dann 
könnten Sie Ihre Anteile nicht zurückgeben und Sie erhalten den 
Gegenwert Ihrer Anlage nicht ausgezahlt, solange die Ausset
zung der Anteilrücknahme nicht aufgehoben ist.

Operationelle Risiken und Verwahrrisiken  
Der Fonds kann Verluste erleiden durch menschliche Fehler 
oder Versäumnisse, Prozessfehler, Systemstörungen, äußere 
Ereignisse oder Betrug. Dies kann die Gesellschaft, die Verwahr
stelle oder externe Dritte betreffen. Vermögenswerte können 
von einer Unterverwahrstelle verwahrt werden. Der Fonds legt 
in andere Fonds an und kann indirekt dem Ausfallrisiko der Ver
wahrstelle eines Zielfonds unterliegen. 

Risiken aus Derivateeinsatz  
Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen. Auch kleine 
Verän derungen des Kurses der zugrunde liegenden Vermögens
gegenstände können Gewinne oder Verluste des Fonds ver
größern.
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Risikoprofil des Masterfonds
Die dauerhafte Anlage zu mindestens 85% des Wertes des 
Fonds in den Masterfonds kann insbesondere mit den nachfol
gend aufgeführten allgemeinen Risikofaktoren verbunden sein:

Ihr Geld wird hauptsächlich in Instrumente investiert die von  
der Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds ausgewählt wur
den. Diese Instrumente werden von Marktänderungen und 
ereignissen abhängig sein.

Hauptrisiken
Der Masterfonds ist folgenden Risiken ausgesetzt, die insbeson
dere von den von ihm gehaltenen Vermögensgesgenständen 
abhängen:

Aktien- und Marktrisiko
Veränderungen am Aktienmarkt können zu Veränderungen im 
Bereich des Nettovermögens des Masterfonds führen, die sich 
negativ auf das Ergebnis und die Entwicklung des Nettoinven
tarwertes auswirken könnten.

Der Masterfonds kann direkt oder indirekt in Wertpapiere von 
kleinen und mittleren Unternehmen anlegen. Besonders sei  
darauf hingewiesen, dass diese Wertpapiere möglicherweise 
weniger liquide sind als die von großen Unternehmen mit hoher 
Kapitalisierung, da ihr Handelsvolumen an der Börse in der 
Regel geringer ist.

Insbesondere diese Wertpapiere sind wahrscheinlich, im Falle 
eines Rückgangs der Aktienkurse und der Märkte, kurzfristigen 
Preis und Marktschwankungen ausgesetzt, die wesentliche 
Unterschiede zwischen dem Verkaufspreis und dem Kaufpreis 
ausmachen können. Die kombinierte Wirkung von Preisschwan
kungen und die begrenzte Liquidität auf diesen Märkten können 
in der Folge zu Problemen führen die die Wertentwicklung des 
Masterfonds negativ beeinflussen.

Risiko des Kapitalverlusts
Der Masterfonds bietet keine Leistungs oder Kapitalgarantie 
und birgt folglich ein Kapitalverlustrisiko, insbesondere dann, 
wenn die Laufzeit der Beteiligung an dem Fonds unter dem 
empfohlenen Anlagehorizont liegt. Möglicherweise erhalten 
Anleger ihr investiertes Kapital nicht vollständig wieder zurück.

Zins- und Marktrisiko
Dies ist das Risiko einer Wertminderung von Zinsinstrumenten, 
die sich aus den Änderungen der Zinssätze ergeben kann. Sie 
wird an der Empfindlichkeit/Sensitivität gemessen.

Im Falle einer Erhöhung (bei positiver Zinssensitivität) oder 
Senkung der Zinssätze (wenn die Zinssensitivität negativ ist) 
kann der Nettoinventarwert des Masterfonds noch stärker sin
ken, wenn seine Sensitivität für Zinsänderungen absolut gese
hen hoch ist.

Kreditrisiko
Dies ist das Risiko einer Herabstufung der Kreditqualität eines 
Emittenten oder sein Ausfall. Dieses Risiko ist für gewöhnlich 
hoch, wenn der Emittent zur Kreditkategorie „Spekulativ“ 
gehört, was einer Bewertungen schlechter oder gleich BB+ 
(gemäß S&P/Fitch) oder Ba1 (gemäß Moody’s) oder einer 
gleichartigen Bewertung nach Kriterien der Verwaltungsgesell
schaft entspricht.

Das Auftreten eines solchen Ereignisses kann zu einem Rück
gang des Nettoinventarwertes führen.

Risiko im Zusammenhang mit Investitionen in Schwellenländern
Der Masterfonds kann direkt oder indirekt den Risiken von Wert
papieren ausgesetzt sein, die von Emittenten in Schwellenlän
dern begeben werden. Anlegern sollte bewusst sein, dass die 
Betriebs und Aufsichtsbedingungen dieser Märkte nicht dem 
Standard führender internationaler Märkte entsprechen.

Die Auf und Abwärtsbewegungen an den Schwellenländer
märkten können ausgeprägter und schneller sein als in den ent
wickelten Ländern.

Darüber hinaus ist die Liquidität in den Schwellenländern dün
ner als in den entwickelten Ländern.

Infolgedessen kann sich das Risikoprofil des Masterfonds erhö
hen.

Erhöhte Volatilität 
Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des 
Einsatzes von Anlagetechniken gemäß den Anlagebedingungen
eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilwerte können auch 
innerhalb kurzer Zeiträume höheren Wertschwankungen nach 
oben und nach unten unterworfen sein.
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Profil des typischen Anlegers

Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die bereits 
gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten haben. Der Anleger 
muss bereit und in der Lage sein, höhere Wertschwankungen 
der Anteile und gegebenenfalls einen deutlichen Kapitalverlust 
hinzunehmen. 

Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine Anlageberatung 
dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, 
ob der Fonds seiner Anlageerfahrung und seiner Risikoneigung 
entspricht.

Zielmarkt

Der Fonds richtet sich an Privatanleger, professionelle Anleger 
und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Ver
mögensbildung verfolgen. 

Der Fonds richtet sich an Anleger mit erweiterten Kenntnissen 
und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten.

Der Anleger kann Verluste tragen gegebenenfalls bis zum voll
ständigen Verlust seines eingesetzten Kapitals.

Die empfohlene Haltedauer für den Fonds beträgt mindestens 
vier Jahre.

Der Fonds fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 
(sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditeerwar
tung) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Renditeerwartung) in die 
Risikoklasse 5.

Anlageziele, -politik, -grundsätze 
und -grenzen

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW 
Richtlinie. Der Fonds (Feederfonds) bildet keinen Wertpapier
index ab. Da der Fonds jedoch gemäß den gesetzlichen Vorga
ben hauptsächlich in den Mas terfonds an legt, dient auch ihm 
der zusammengesetzte Index (50% JPMor gan GBI Global1 (EUR 
hedged) und 50% MSCI World1) als Vergleichs maßstab. Der Ver
gleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement 
des Masterfonds entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über 
die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichti
gung von Analysen und Bewertungen von Herausgebern von 
Wertpapieren sowie volkswirtschaftlichen und politischen Ent
wicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Ver
gleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des 
Masterfonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich 
bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Ver
gleichsmaßstab abweichen. Ziel des Fondsmanagements ist es 
mit dem Fonds die Wert entwicklung der Anteilklasse T des CPR 
Croissance Réactive, Paris, Frankreich, (Masterfonds) möglichst 
weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung 
des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebil
det werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entste
henden Kosten zurückzuführen ist. Obwohl der Fonds bis zu  
15% seines Vermögens in anderen Vermögensgegenständen als 
Anteile des Masterfonds investieren darf, sind die Auswirkungen 
solcher zusätzlichen Anlagen auf die Wertentwicklung des Fee
derfonds neutral und vorhersehbar.

Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes 
des Fonds in den Masterfonds investiert. Bis zu 15% des Wertes 
des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt 
werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt wer
den. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und 
Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im 
Abschnitt „Risikohinweise“ erläutert.

Das Anlageziel des Masterfonds besteht darin, über einen  
mittelfristigen Zeitraum von mindestens vier Jahren und bei 
einer erwarteten Volatilität von maximal 15% eine höhere  
Rendite als der zusammengesetzte Vergleichs index (50% 
JPMorgan GBI Global (EUR hedged) und 50% MSCI World)  

1 Die Fonds (Feeder- und Masterfonds), auf die hierin Bezug genommen wird, werden weder vom jeweiligen 
Indexanbieter gesponsert, gebilligt oder gefördert, noch übernimmt der jeweilige Indexanbieter eine 
Haftung in Bezug auf diese Fonds oder den Index, auf den diese Fonds referenzieren. Der Index ist das 
ausschließliche Eigentum des jeweiligen Indexanbieters und darf ohne  Zustimmung von diesem weder 
reproduziert noch extrahiert und für andere Zwecke verwendet werden. Der Index wird ohne jegliche 
Gewährleistung durch den jeweiligen Indexanbieter zur Verfügung gestellt.
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zu erzielen. Der JPMorgan GBI Global ist auf der Website  
www.morganmarkets.com verfügbar, der MSCI World auf der 
Website www.msci.com. Der Masterfonds ist ein diversifiziertes 
globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: 
Aktien (einschließlich Nebenwerte), Zinssätze, Schuldtitel (ein
schließlich Wert papiere der Kategorie „Speculative Grade“, d.h., 
Wertpapiere, die ein Rating von maximal BB+ (Quelle: S&P/
Fitch) oder Ba1 (Quelle: Moody’s) besitzen oder von der Verwal
tungsgesellschaft gemäß ihren eigenen Kriterien als gleichwer
tig angesehen werden), Geldmarktinstrumente, Devisen, alter
native Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe), aus allen 
geografischen Regionen (einschließlich Schwellenmärkte). Er 
wird aktiv verwaltet. Das Profil des Masterfonds kann sich daher 
ändern und das Engagement kann überwiegend in Zinsen oder 
Aktienmärkten erfolgen. Er wird überwiegend in Organismen 
für gemeinsame Anlagen (OGA) investiert sein. Hierzu legt das 
Verwaltungsteam die Allokation zwischen Aktien, Anleihen und 
Geldmarktinstrumenten fest. Die Allokation kann vom Verhält
nis des Index abweichen und dennoch der maximalen Volatilität 
entsprechen. Das Team fährt dann mit der geografischen und/
oder thematischen Allokation und der Auswahl der entspre
chenden Werte fort. Diese Entscheidungen basieren auf Markt
prognosen sowie Finanz und Risikodaten. Es können bis  
zu 100% des Masterfonds in OGA investiert werden. Er kann 
auch Wertpapiere enthalten (maximal 50%): Aktien, Anleihen/
Schuld titel und Geldmarktinstrumente. Das Aktienengagement 
wird sich im Bereich von 20% bis 80% des Portfoliovermögens 
bewegen. Die Anlagen in Zinsen und Geldmarktinstrumente 
(auch über OGA) werden sich im Bereich von 20% bis 70% des 
Portfoliovermögens bewegen. Für die Einstufung des Risikos 
und der Bonitätsklasse stützt sich die Verwaltungsgesellschaft 
auf ihre Teams und ihre eigenen Methoden, zu denen neben 
anderen Faktoren die Ratings der wichtigsten RatingAgenturen 
gehören. Der Masterfonds kann bis zu 30% der Portfolio
vermögenswerte in Wertpapieren der Kategorie „Speculative 
Grade“ anlegen, d.h., in Wertpapieren, die ein Rating von maxi
mal BB+ (Quelle: S&P/Fitch) oder Ba1 (Quelle: Moody’s) besit
zen oder von der Verwaltungsgesellschaft gemäß ihren eigenen 
Kriterien als gleichwertig angesehen werden. Die Herabstufung 
eines Emittenten durch eine oder mehrere RatingAgenturen 
führt nicht automatisch zum Verkauf der betroffenen Wertpa
piere. Vielmehr stützt sich die Verwaltungsgesellschaft bei der 
Entscheidung, die Papiere im Portfolio zu halten oder sie zu 
 veräußern, auf ihre interne Beurteilung. Die Sensitivität des 
 MasterfondsPortfolios, ein Indikator, der die Auswirkung von 
Zinsänderungen auf die Wertentwicklung misst, liegt im Bereich 
zwischen (–2; +5). Der Masterfonds kann derivative Finanz
instrumente oder temporäre Wertpapierkäufe und verkäufe 
nutzen, um das Portfolio abzusichern und/oder um Zusatzer
träge zu erzielen (spekulative Zwecke).

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der 
Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

Vermögensgegenstände
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds folgende  
Vermögensgegenstände erwerben:

■■ Bankguthaben gemäß §195 KAGB; 
■■ Investmentanteile gemäß §196 KAGB; 
■■ Derivate gemäß §197 KAGB.

Die Gesellschaft darf diese Vermögensgegenstände innerhalb 
der in den nachfolgenden Abschnitten dargestellten Anlage
grenzen erwerben. Einzelheiten zu diesen Vermögensgegen
ständen und den hierfür geltenden Anlagegrenzen sind eben
falls nachfolgend dargestellt.

Bankguthaben und deren Anlagegrenzen
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds, bis zu 15% des 
Wertes des Fonds, nur Bankguthaben halten, die eine Laufzeit 
von höchstens zwölf Monaten haben. Diese Guthaben sind auf 
Sperrkonten bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat 
der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR zu führen. Sie können auch bei Kreditinstituten 
mit Sitz in einem Drittstaat unterhalten werden, dessen Auf
sichtsbestimmungen nach Auffassung der BaFin denjenigen des 
Rechts der EU gleichwertig sind. 

Investmentanteile und deren Anlagegrenzen
Die Gesellschaft legt mindestens 85% des Wertes des Fonds in 
Anteile am Masterfonds, CPR Croissance Réactive, Anteilklasse T, 
an. Es können ausschließlich Anteile dieses Masterfonds als Ziel
fonds erworben werden. 

Die Zielfonds müssen am 23. Dezember 2013 bereits bestanden 
haben und dürfen nicht wesentlich gegen die Vorgaben des 
Investmentgesetzes in der am 21. Juli 2013 geltenden Fassung 
zu den Anlagegegenständen und grenzen sowie den Kredit
aufnahmegrenzen verstoßen („Steuerlicher Bestandsschutz“). 
Alternativ kann die Gesellschaft Anteile an anderen Investment
vermögen erwerben, wenn folgende Voraussetzungen („Steuer
liche Anlagebestimmungen“) erfüllt sind:

■■ Das Investmentvermögen, an dem die Anteile erworben wer
den, oder die verwaltende Fondsgesellschaft unterliegt in 
seinem Sitzstaat der Aufsicht über Vermögen zur gemein
schaftlichen Kapitalanlage. Der Geschäftszweck des jeweili
gen Investmentvermögens ist auf die Kapitalanlage gemäß 
einer festgelegten Anlagepolitik im Rahmen einer kollektiven 
Vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel 
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beschränkt; eine operative Tätigkeit, und eine aktive unter
nehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermögensge
genstände sind ausgeschlossen. 

■■ Das jeweilige Investmentvermögen wird unmittelbar oder mit
telbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. 

■■ Die Anleger können grundsätzlich jederzeit das Recht zur 
Rückgabe ihrer Anteile ausüben. 

■■ Die Vermögensanlage der jeweiligen Investmentvermögen 
erfolgt insgesamt zu mindestens 90% in die folgenden Ver
mögensgegenstände:
■■ Wertpapiere, 
■■ Geldmarktinstrumente, 
■■ Derivate, 
■■ Bankguthaben,
■■ Anteile oder Aktien an inländischen oder ausländischen 

Investmentvermögen, welche die Steuerlichen Anlage
bestimmungen erfüllen oder unter den Steuerlichen 
Bestandsschutz fallen. 

■■ Im Rahmen der für das jeweilige Investmentvermögen ein
zuhaltenden Anlagegrenzen werden nur bis zu 20% des Wertes 
des jeweiligen Investmentvermögens in Beteiligungen an Kapi
talgesellschaften investiert, die weder zum Handel an einer 
Börse zugelassen noch in einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind. 

■■ Die Höhe der Beteiligung des jeweiligen Investment
vermögens an einer Kapitalgesellschaft muss unter 10% des 
Kapitals des jeweiligen Unternehmens liegen. 

■■ Ein Kredit darf nur kurzfristig und nur bis zur Höhe von 20% 
des Wertes des jeweiligen Investmentvermögens aufgenom
men werden. 

■■ Die Anlagebedingungen des jeweiligen Investmentvermö
gens müssen bei OGAW die einschlägigen aufsichtsrechtli
chen Vorgaben wiedergeben. 

Zielfonds können im gesetzlichen Rahmen zeitweise die Rück
nahme von Anteilen aussetzen. Dann kann die Gesellschaft die 
Anteile an dem Zielfonds nicht bei der Verwaltungsgesellschaft 
oder Verwahrstelle des Zielfonds gegen Auszahlung des Rück
nahmepreises zurückgeben (siehe auch den Abschnitt „Risi
kohinweise – Risiken im Zusammenhang mit der Investition in 
Investment anteile“). Auf der Homepage der Gesellschaft ist 
unter www.amundi.de gegebenenfalls aufgeführt, ob und in 
welchem Umfang der Fonds Anteile von Zielfonds hält, die der
zeit die Rücknahme von Anteilen aus gesetzt haben.

Anlagegrenzen aus steuerlichen Gründen
Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteili
gungen im Sinne des Investmentsteuerrechts angelegt.

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind

■■ Anteile an anderen Investmentvermögen in Höhe der bewer
tungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie 
tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesell
schaften anlegen; soweit keine tatsächliche Quote veröffent
licht wird, in Höhe der in den Anlagebedingungen des ande
ren Investmentvermögens festgelegten Mindestquote.

Derivate und deren Anlagegrenzen
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds bis zu 15% des 
Wertes des Fonds in Derivaten anlegen. Geschäfte mit Deriva-
ten dürfen nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. 

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis von den Kurs
schwankungen oder den Preiserwartungen anderer Vermögens
gegenstände („Basiswert“) abhängt. Die nachfol genden Aus
führungen beziehen sich sowohl auf Derivate als auch auf 
Finanzinstrumente mit derivativer Komponente (nachfolgend 
zusammen „Derivate“).

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Marktrisiko des
Fonds höchstens verdoppeln („Marktrisikogrenze“).

Marktrisiko ist das Verlustrisiko, das aus Schwankungen beim 
Marktwert von im Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen  
resultiert, die auf Veränderungen von variablen Preisen bzw. 
Kursen des Markts, wie Zinssätzen, Wechselkursen, Aktien und 
Rohstoffpreisen oder auf Veränderungen bei der Bonität eines 
Emittenten zurückzuführen sind. Die Gesellschaft hat die Markt
risikogrenze laufend einzuhalten.

Die Auslastung der Marktrisikogrenze hat sie täglich nach 
gesetzlichen Vorgaben zu ermitteln; diese ergeben sich aus der 
Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim 
Einsatz von Derivaten, WertpapierDarlehen und Pensions
geschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlage
gesetzbuch (nachfolgend „Derivateverordnung“).

Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisikogrenze wendet 
die Gesellschaft den sogenannten qualifizierten Ansatz im Sinne 
der Derivateverordnung an.

Hierzu vergleicht die Gesellschaft das Marktrisiko des Fonds mit
dem Marktrisiko eines virtuellen Vergleichsvermögens, in dem 
keine Derivate enthalten sind. Bei dem derivatefreien Ver
gleichsvermögen handelt es sich um ein virtuelles Portfolio, des
sen Wert stets genau dem aktuellen Wert des Fonds entspricht, 
das aber keine Steigerungen oder Absicherungen des Markt
risikos durch Derivate enthält. Die Zusammensetzung des Ver
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gleichsvermögens muss im Übrigen den Anlagezielen und der 
Anlagepolitik entsprechen, die für den Fonds gelten. Das deriva
tefreie Vergleichsvermögen für den Fonds besteht hauptsäch
lich aus internationalen Aktien und Rentenindizes.

Durch den Einsatz von Derivaten darf der Risikobetrag für das 
Marktrisiko des Fonds zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des 
Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen derivate-
freien Vergleichsvermögens übersteigen.

Das Marktrisiko des Fonds und des derivatefreien Vergleichsver
mögens wird jeweils mit Hilfe eines geeigneten eigenen Risiko
modells ermittelt (sogenannte ValueatRiskMethode).

Die Gesellschaft verwendet hierbei als Modellierungsverfahren 
die historische Simulation. Die Gesellschaft erfasst dabei die 
Marktpreisrisiken aus allen Geschäften. Sie quantifiziert durch 
das Risikomodell die Wertveränderung der im Fonds gehaltenen 
Vermögensgegenstände im Zeitablauf. Der sogenannte Value
atRisk gibt dabei eine in Geldeinheiten ausgedrückte Grenze 
für potenzielle Verluste eines Portfolios zwischen zwei vorgege
benen Zeitpunkten an. Diese Wertveränderung wird von zufälli
gen Ereignissen bestimmt, nämlich den künftigen Entwick
lungen der Marktpreise, und ist daher nicht mit Sicherheit 
vorhersagbar. Das zu ermittelnde Marktrisiko kann jeweils nur 
mit einer genügend großen Wahrscheinlichkeit abgeschätzt 
werden.

Die Gesellschaft darf – vorbehaltlich eines geeigneten Risiko
managementSystems – für Rechnung des Fonds in jegliche 
Derivate investieren. Voraussetzung ist, dass die Derivate von 
Vermögensgegenständen abgeleitet sind, die für den Fonds 
erworben werden dürfen, oder von folgenden Basiswerten:

■■ Zinssätze;
■■ Wechselkurse;
■■ Währungen;
■■ Finanzindizes, die hinreichend diversifiziert sind, eine 

adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den 
sie sich beziehen, sowie in angemessener Weise veröffent
licht werden.

Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte 
und Swaps sowie Kombinationen hieraus.

Terminkontrakte
Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt ver
pflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
dem Fälligkeitsdatum, oder innerhalb eines bestimmten Zeitrau
mes, eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswertes zu 

einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds im Rahmen der 
Anlagegrundsätze Terminkontrakte auf für den Fonds erwerb
bare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Zinssätze, Wech
selkurse oder Währungen sowie auf Qualifizierte Finanzindizes 
abschließen. 

Optionsgeschäfte
Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten gegen Ent gelt 
(Optionsprämie) das Recht eingeräumt wird, während einer 
bestimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeit  rau mes zu 
einem von vornherein vereinbarten Preis (Basispreis) die Liefe
rung oder die Abnahme von Vermögensgegenständen oder die 
Zahlung eines Differenzbetrags zu verlangen, oder auch ent
sprechende Optionsrechte zu erwerben. 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds im Rahmen der 
Anlagegrundsätze am Optionshandel teilnehmen.

Swaps
Swaps sind Tauschverträge, bei denen die dem Geschäft  
zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Risiken zwischen den 
Vertragspartnern ausgetauscht werden. Die Gesellschaft darf 
für Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ins
besondere Zinsswaps, Währungsswaps, ZinsWäh rungs swaps, 
Equity Swaps, Total Return Swaps, Credit Default Swaps und 
Varianzswaps abschließen.

Swaptions
Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist das 
Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten Zeit
punkt oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen hinsicht
lich der Konditionen genau spezifizierten Swap ein zutreten. Im 
Übrigen gelten die im Zusammenhang mit Optionsgeschäften 
dargestellten Grundsätze. Die Gesellschaft darf für Rechnung 
des Fonds nur solche Swaptions abschließen, die sich aus den 
oben beschriebenen Optionen und Swaps zusammensetzen.

Credit Default Swaps
Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermöglichen, 
ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf andere zu übertragen. 
Im Gegenzug zur Übernahme des Kreditausfallrisikos zahlt der 
Verkäufer des Risikos eine Prämie an seinen Vertragspartner. Im 
Übrigen gelten die Ausführungen zu Swaps entsprechend.

Total Return Swaps
Total Return Swaps sind Derivate, bei denen sämtliche Erträge 
und Wertschwankungen eines Basiswertes gegen eine verein
barte feste Zinszahlung getauscht werden. Ein Vertragspartner, 
der Sicherungsnehmer, transferiert damit das gesamte Kredit 



27 Amundi CPR Aktiv – Verkaufsprospekt und Anlagebedingungen zum September 2020

und Marktrisiko aus dem Basiswert auf den anderen Vertrags
partner, den Sicherungsgeber. Im Gegenzug zahlt der Siche
rungsnehmer eine Prämie an den Sicherungsgeber. 

Total Return Swaps werden für den Fonds derzeit nicht getätigt.

In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds die vorstehend 
beschriebenen Finanzinstrumente auch erwerben, wenn diese in 
Wertpapieren verbrieft sind. Dabei können die Geschäfte, die  
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, auch nur teilweise 
in Wertpapieren enthalten sein (z.B. Optionsanleihen). Die Aus
sagen zu Chancen und Risiken gelten für solche verbrieften 
Finanzinstrumente entsprechend, jedoch mit der Maßgabe, dass 
das Verlustrisiko bei verbrief ten Finanzinstrumenten auf den 
Wert des Wertpapiers beschränkt ist.

OTC-Derivategeschäfte
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds sowohl Derivate
geschäfte tätigen, die an einer Börse zum Handel zugelassen 
oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind, als auch außerbörsliche Geschäfte, 
sogenannte overthecounter (OTCGeschäfte). Derivatege
schäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an 
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind, darf die Gesellschaft nur mit geeigneten Kredit
instituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Basis 
standardisierter Rahmenverträge tätigen. Bei außerbörslich 
gehandelten Derivaten wird das Kontrahentenrisiko bezüglich 
eines Vertragspartners auf 5% des Wertes des Fonds beschränkt. 
Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mit
gliedstaat der EU, in einem anderen Vertragsstaat des Abkom
mens über den EWR oder einem Drittstaat mit vergleichbarem 
Aufsichtsniveau, so darf das Kontrahentenrisiko bis zu 10% des 
Wertes des Fonds betragen. Außerbörslich gehandelte Deriva
tegeschäfte, die mit einer zentralen Clearingstelle einer Börse 
oder eines anderen organisierten Markts als Vertragspartner 
abgeschlossen werden, werden auf diese Grenzen nicht ange
rechnet, wenn die Derivate einer täglichen Bewertung zu Markt
kursen mit täglichem MarginAusgleich unterliegen. Ansprüche 
des Fonds gegen einen Zwischenhändler sind jedoch auf die 
Grenzen anzurechnen, auch wenn das Derivat an einer Börse 
oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt wird.

Währungsgesicherte Anteilklassen
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds Derivate
geschäfte zur Währungskurssicherung abschließen, die sich 
ausschließlich zugunsten der Anteile der währungsgesicher 
ten Anteilklasse(n) auswirken. Da für den Fonds auch Ver    
mögensgegenstände erworben werden dürfen, die nicht auf 

die Währung(en) lauten, in der/denen die währungsgesicher
ten Anteilklassen denominiert sind, können solche Absiche
rungsgeschäfte bei Währungskursschwankungen Anteilwert
verluste in diesen Anteilklassen vermeiden bzw. verringern. Für 
die übrigen Anteilklassen haben diese Absicherungsgeschäfte 
keinen Einfluss auf die Anteilwert entwicklung. Derzeit hat der 
Fonds keine währungsgesicherten Anteilklassen.

Sicherheitenstrategie
Im Rahmen von Derivategeschäften nimmt die Gesellschaft für 
Rechnung des Fonds Sicherheiten entgegen. Die Sicherheiten 
dienen dazu, das Ausfallrisiko des Vertragspartners dieser 
Geschäfte ganz oder teilweise zu reduzieren. 

Arten der zulässigen Sicherheiten
Die Gesellschaft akzeptiert bei Derivategeschäften in der Regel 
folgende Vermögensgegenstände als Sicherheiten:

■■ Bankguthaben
■■ Staatsanleihen

Die von einem Vertragspartner gestellten Sicherheiten müs sen 
unter anderem in Bezug auf Emittenten angemessen risikodi
versifiziert sein. Stellen mehrere Vertragspartner Sicherheiten 
desselben Emittenten, sind diese zu aggregieren. Übersteigt der 
Wert der von einem oder mehreren Vertrags partnern gestellten 
Sicherheiten desselben Emittenten nicht 20% des Wertes des 
Fonds, gilt die Diversifizierung als angemessen.

Umfang der Besicherung 
Im Übrigen müssen Derivategeschäfte in einem Umfang besi
chert sein, der sicher stellt, dass der Anrechnungsbetrag für das 
Ausfallrisiko des jeweiligen Vertragspartners 5% des Wertes des 
Fonds nicht überschreitet. Ist der Vertragspartner ein Kreditins
titut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem ande
ren Vertragsstaat des Abkommens über den EWR oder in einem 
Drittstaat, in dem gleichwertige Aufsichtsbestimmungen gelten, 
so darf der Anrechnungsbetrag für das Ausfallrisiko 10% des 
Wertes des Fonds betragen. 

Sicherheitenbewertung und Strategie für Abschläge  
der Bewertung (Haircut-Strategie)
Die Bewertung der Staatsanleihen erfolgt täglich zu markt
gerechten Preisen, auf die aus Sicherheitsgründen Bewertungs
abschläge (Haircuts) angewendet werden.

Alle für Sicherheiten geltenden Haircuts richten sich nach den 
Bedingungen der einzelnen ausgehandelten Sicherheitenverein
barungen und nach der vorherrschenden Marktpraxis und den 
Marktbedingungen. Bei der Gesellschaft werden bezüglich 
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akzeptabler Haircuts für Sicherheiten bei Freiverkehrstransakti
onen folgende Bandbreiten angewandt (die Verwaltungsgesell
schaft behält sich das Recht vor, ihre Praxis jederzeit zu ändern).

Sicherheitenabschläge zur Ermittlung des OTCKontrahenten
risikos:
 
Art der Sicherheiten/Abschlag der Bewertung
Barsicherheiten 0–10% 1

Staatsanleihen 1–15% 2

1  Die Abschläge für Barsicherheiten können je nach der Währung von 0 bis 10% variieren. 
Derzeit werden ausschließlich Barsicherheiten in Euro akzeptiert.

2  Die tatsächliche Höhe der Abschläge kann je nach der Laufzeit, der Bonität und dem Rating  
des Wertpapiers variieren. 

Ausnahmen von den oben angegebenen Haircuts können gel
ten, wenn ein Ratingkriterium gegenüber der Sicherheit festge
legt wurde.

Verträge mit Gegenparteien legen in der Regel Schwellenbe
träge ungesicherter Kreditengagements fest, welche die Parteien 
zu akzeptieren bereit sind, bevor Sicherheiten gefordert werden. 
Diese variieren üblicherweise zwischen 0 EUR und 10 Mio. EUR. 
Mindestüberweisungssummen, häufig zwischen 250.000 EUR 
und 1 Mio. EUR, werden festgelegt, um unnötige Kosten für 
kleine Überweisungen zu vermeiden.

Anlage von Barsicherheiten
Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dürfen auf Sperr  
konten bei der Verwahrstelle des Fonds oder mit ihrer Zustim  
mung bei einem anderen Kreditinstitut gehalten werden. Die 
Wiederanlage darf nur in Staatsanleihen von hoher Qualität 
oder in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfolgen. 

Zudem können Barsicherheiten im Wege eines umgekehrten 
Pensionsgeschäfts mit einem Kreditinstitut angelegt werden, 
wenn die Rückforderung des aufgelaufenen Guthabens jeder
zeit gewährleistet ist.

Verwahrung von Wertpapieren als Sicherheit 
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds im Rahmen  
von Derivate, WertpapierDarlehens und Pensionsgeschäften 
Wertpapiere als Sicherheit entgegennehmen. Wenn diese Wert
papiere als Sicherheit übertragen wurden, müssen sie bei der 
Verwahrstelle verwahrt werden. Hat die Gesellschaft die Wert
papiere im Rahmen von Derivategeschäften als Sicherheit  
verpfändet erhalten, können sie auch bei einer anderen Stelle 
verwahrt werden, die einer wirksamen öffentlichen Aufsicht 
unterliegt und vom Sicherungsgeber unabhängig ist. Eine Wie
derverwendung der Wertpapiere ist nicht zulässig.

Kreditaufnahme
Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger ist bis zu 10% des Wertes des Fonds 
zulässig, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme markt
üblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

Hebelwirkung (Leverage)
Leverage bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Risiko des 
Fonds und seinem Nettoinventarwert. Jede Methode, mit der 
die Gesellschaft den Investitionsgrad des Fonds erhöht (Hebel
wirkung), wirkt sich auf den Leverage aus. Solche Methoden 
sind insbesondere der Abschluss von WertpapierDarlehen, 
Pensionsgeschäften sowie der Erwerb von Derivaten mit einge
betteter Hebelfinanzierung. Die Möglichkeit der Nutzung von 
Derivaten und des Abschlusses von WertpapierDarlehensge
schäften wird im Abschnitt „Anlageziele, politik, grundsätze 
und grenzen – Vermögensgegenstände – Derivate und deren 
Anlagegrenzen“ dargestellt.

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Marktrisiko 
höchstens verdoppeln (vgl. Abschnitt „Anlageziele, politik, 
grundsätze und grenzen – Vermögensgegenstände – Derivate 
und deren Anlagegrenzen“). Der Leverage des Fonds wird nach 
der BruttoMethode berechnet. Er bezeichnet die Summe der 
absoluten Werte aller Positionen des Fonds, die entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben bewertet werden. Dabei ist es nicht 
zulässig, einzelne Derivategeschäfte oder Wertpapierpositionen 
miteinander zu verrechnen (d.h. keine Berücksichtigung soge
nannter Netting und HedgingVereinbarungen). Etwaige Effekte 
aus der Wiederanlage von Sicherheiten bei Wert papier
Darlehens und Pen sionsgeschäften werden mit berücksichtigt. 
Kurzfristige Kreditaufnahmen, die nach der Anlagepolitik des 
Fonds ausschließlich zulässig sind, dürfen bei der Leverage
berechnung außer Acht gelassen werden. Die Gesellschaft 
erwartet, dass der nach der BruttoMethode berechnete Lever
age des Fonds seinen Nettoinventarwert nicht um mehr als das  
1,5Fache übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen 
kann der Leverage jedoch schwanken, sodass es trotz der stän
digen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitun
gen der angestrebten Marke kommen kann.

Neben der Hebelwirkung des Fonds kann auch der Masterfonds 
einen Hebel einsetzen. Dies kann dazu führen, dass wirtschaft
lich die Hebelwirkung des Fonds höher ausfällt als der nach der 
BruttoMethode ausgewiesene Leverage.
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Bewertung

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung
An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt 
gehandelte Vermögensgegenstände 
Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zuge
lassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zuge
lassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für 
den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, 
der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern 
im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewer
tung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders ange
geben.

Nicht an Börsen notierte oder an organisierten  
Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder  
Vermögens gegenstände ohne handelbaren Kurs 
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen 
zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein 
handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Ver
kehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach 
geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der 
aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nach
folgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung ein
zelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Besondere Regeln für die Bewertung einzelner  
Vermögens gegenstände
Optionsrechte und Terminkontrakte 
Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlich
keiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum 
Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen orga
nisierten Markt zugelassen oder in diesen ein bezogen sind, wer
den zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der 
eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für 
Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zulasten 
des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung 
der am Börsentag festgestellten Bewertungs gewinne und 
Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzu gerechnet.

Bankguthaben, Festgelder und Masterfondsanteile 
Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüg
lich zugeflossener Zinsen bewertet. 

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Fest
geld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündi
gung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. 

Masterfondsanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten fest
gestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfüg
baren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung 
gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden 
Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert 
bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten 
Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen 
Marktgegebenheiten angemessen ist.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände 
werden unter Zugrundelegung des MorningFixings von Thom
son Reuters (Markets) Deutschland GmbH um 10.00 Uhr der 
Währung in Euro taggleich umgerechnet.

Teilinvestmentvermögen
Der Fonds ist nicht Teilinvestmentvermögen einer Umbrella 
Konstruktion.
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Anteile

Die Rechte der Anleger werden ausschließlich in Globalurkun
den verbrieft. Diese Globalurkunden werden bei einer Wertpa
pierSammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf Aus
lieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb von 
Anteilen ist nur bei Depotverwahrung möglich. Die Anteile lau
ten auf den Inhaber und sind über einen Anteil oder eine Mehr
zahl von Anteilen ausgestellt. 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
Ausgabe von Anteilen
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht 
beschränkt. Die Anteile können bei den Geschäftsstellen der 
UniCreditGruppe sowie durch Vermittlung anderer Kre dit 
institute oder Finanzdienstleistungsgesellschaften (siehe Ab 
schnitt „Verwaltung und Vertrieb“) erworben werden. Sie wer
den von der Verwahrstelle zum Ausgabepreis ausgegeben, der 
dem Nettoinventarwert pro Anteil („Anteilwert“) zuzüglich 
eines Ausgabeaufschlages entspricht. Die Berechnung des 
Netto inventarwertes wird im Abschnitt „Anteile“, Unterab
schnitt „Ausgabe und Rücknahmepreis“ erläutert. Daneben ist 
der Erwerb über die Vermittlung Dritter möglich, hierbei können 
zusätzliche Kosten entstehen. Die Gesellschaft behält sich vor, 
die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig ein
zustellen. 

Eine gegebenenfalls vorgesehene Mindestanlagesumme ent
nehmen Sie bitte dem Abschnitt „Fondsdaten“. 

Rücknahme von Anteilen
Die Anleger können, unabhängig von einer gegebenenfalls vor
gesehenen Mindestanlagesumme, bewertungstäglich die Rück
nahme von Anteilen verlangen, sofern die Gesellschaft die  
Anteilrücknahme nicht vorübergehend ausgesetzt hat (siehe 
Abschnitt „Aussetzung der Rücknahme“). Rücknahme orders 
sind bei der Verwahrstelle oder der Gesellschaft selbst zu stel
len. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zu dem am  
Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis zurückzuneh
men, der dem an diesem Tag ermittelten Anteilwert – gegebe
nenfalls abzüglich eines Rücknahmeabschlages – entspricht. Die 
Rücknahme kann auch durch die Vermittlung Dritter erfolgen, 
hierbei können zusätzliche Kosten entstehen.

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme
Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der Anlegergleich 
behandlung Rechnung, indem sie sicherstellt, dass sich  
kein Anleger durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu  
bereits bekannten Anteilwerten Vorteile verschaffen kann.  
Sie setzt deshalb einen täglichen Orderannahmeschluss fest. Die 
Abrechnung von Ausgabe und Rücknahmeorders, die bis zum 

Orderannahmeschluss bei der Verwahrstelle oder der Gesell
schaft eingehen, erfolgt spätestens an dem auf den Eingang der 
Order folgenden Wertermittlungstag (= Abrech nungstag) zu 
dem dann ermittelten Anteilwert. Orders, die nach dem Annah
meschluss bei der Verwahrstelle oder bei der Gesellschaft  
eingehen, werden erst am übernächsten Wertermittlungstag  
(= Abrechnungstag) zu dem dann ermittelten Anteilwert abge
rechnet. Dies gilt nicht, wenn sich aus den Regelungen zum 
„Ausgabe und Rück nahme preis“ in den „Besonderen Anlage
bedingungen“ etwas anderes ergibt. 

Den Orderannahmeschluss für diesen Fonds finden Sie im Ab 
schnitt „Fondsdaten“ sowie auf der Homepage www.amundi.de. 
Er kann von der Gesellschaft jederzeit geändert werden.

Darüber hinaus können Dritte die Anteilausgabe bzw. rück
nahme vermitteln, z.B. die depotführende Stelle des Anlegers. 
Dabei kann es zu längeren Abrechnungszeiten kommen. Auf die 
unterschiedlichen Abrechnungsmodalitäten der depotführen
den Stellen hat die Gesellschaft keinen Einfluss.

Aussetzung der Anteilrücknahme
Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile zeitweilig aus
setzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine 
Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger 
erforderlich erscheinen lassen. Solche außergewöhnlichen Um
stände liegen etwa vor, wenn eine Börse, an der ein wesentlicher 
Teil der Wertpapiere des Fonds gehandelt wird, außerplanmäßig 
geschlossen ist, oder wenn die Vermögens gegenstände des 
Fonds nicht bewertet werden können. Dane ben kann die BaFin 
anordnen, dass die Gesellschaft die Rücknahme der Anteile aus
zusetzen hat, wenn dies im Interesse der Anleger oder der 
Öffentlichkeit erforderlich ist.

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann zu 
dem dann gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen oder 
umzutauschen, wenn sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung 
der Interessen aller Anleger, Vermögensgegenstände des Fonds 
veräußert hat. Einer vorübergehenden Aussetzung kann ohne 
erneute Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile direkt 
eine Auflösung des Sondervermögens fol gen (siehe hierzu den 
Abschnitt „Auflösung und Verschmelzung des Fonds“).

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntma
chung im Bundesanzeiger und darüber hinaus in hinreichend 
verbreiteten Wirtschafts und Tageszeitungen oder auf ihrer 
Homepage www.amundi.de über die Aussetzung und die Wie
deraufnahme der Rücknahme der Anteile. Außer dem werden 
die Anleger über ihre depotführenden Stellen per dauerhaftem 
Datenträger, etwa in Papierform oder elek tronischer Form infor
miert.
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Liquiditätsmanagement
Die Gesellschaft hat für den Fonds schriftliche Grundsätze und 
Verfahren festgelegt, die es ihr ermöglichen, die Liquiditätsrisi
ken des Fonds zu überwachen und zu gewährleisten, dass sich 
das Liquiditätsprofil der Anlagen des Fonds mit den zugrunde 
liegenden Verbindlichkeiten des Fonds deckt. Die Grundsätze 
und Verfahren umfassen: 

■■ Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich auf 
Ebene des Fonds oder der Vermögensgegenstände erge   
ben können. Sie nimmt dabei eine Einschätzung der Liqui  
dität der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände in 
Relation zum Fondsvermögen vor und legt hierfür eine Liqui
ditätsquote fest. Die Beurteilung der Liquidität beinhaltet 
beispielsweise eine Analyse des Handelsvolumens, der Kom
plexität des Vermögensgegenstands, die Anzahl der Handels
tage, die zur Veräußerung des jeweiligen Vermögensgegen
stands benötigt werden, ohne Einfluss auf den Marktpreis zu 
nehmen. Die Gesellschaft überwacht hierbei auch die Anlagen 
in Zielfonds und deren Rück nahmegrundsätze und daraus 
resul tierende etwaige Auswirkungen auf die Liquidität des 
Fonds. 

■■ Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich 
durch erhöhtes Verlangen der Anleger auf Anteilrücknahme 
ergeben können. Hierbei bildet sie sich Erwartungen über 
Nettomittelveränderungen unter Berücksichtigung von ver
fügbaren Informationen über die Anlegerstruktur und Erfah
rungswerten aus historischen Nettomittelveränderungen. Sie 
berücksichtigt die Auswirkungen von Großabrufrisiken und 
anderen Risiken (z.B. Reputationsrisiken). 

■■ Die Gesellschaft hat für den Fonds adäquate Limits für die 
Liquiditätsrisiken festgelegt. Sie überwacht die Einhaltung 
dieser Limits und hat Verfahren bei einer Überschreitung 
oder möglichen Überschreitung der Limits festgelegt. 

■■ Die von der Gesellschaft eingerichteten Verfahren gewähr
leisten eine Konsistenz zwischen Liquiditätsquote, den Liqui
ditätsrisikolimits und den zu erwarteten Nettomittelverände
rungen. 

Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze regelmäßig und 
aktualisiert sie entsprechend.

Die Gesellschaft führt regelmäßig, mindestens monatlich 
Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditäts risiken des Fonds, 
sowohl im Hinblick auf die Vermögensseite, als auch auf die 
Refinanzierungsseite, bewerten kann. Die Gesellschaft führt die 
Stresstests auf der Grundlage zuverlässiger und aktueller quan
titativer oder, falls dies nicht angemessen ist, qualitativer Infor
mationen durch. Hierbei werden Anlagepolitik, Rücknahmefris
ten, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb derer die 
Vermögensgegenstände veräußert werden können, sowie Infor
mationen in Bezug auf allgemeines Anlegerverhalten und 

Marktentwicklungen einbezogen. Die Stresstests simulieren 
gegebenenfalls mangelnde Liquidität der Vermögenswerte im 
Fonds sowie in Anzahl und Umfang atypische Verlangen auf 
Anteilrücknahmen. Sie decken Marktrisiken und deren Auswir
kungen ab, einschließlich Nachschussforderungen, Anforderun
gen der Besicherung oder Kreditlinien. Sie tragen Bewertungs
sensitivitäten unter Stressbedingungen Rechnung. Sie werden 
unter Berücksichtigung der Anlagepolitik, des Liquiditätsprofils, 
der Anlegerart und der Rücknahmegrundsätze des Fonds in 
einer der Art des Fonds angemessenen Häufigkeit durchgeführt.
Die Rückgaberechte unter normalen und außergewöhnli chen 
Umständen sowie die Aussetzung der Rücknahme sind im 
Abschnitt „Anteile – Ausgabe und Rücknahme von Antei len – 
Aussetzung der Anteilrücknahme“ dargestellt. Die hiermit ver
bunden Risiken sind unter „Risikohinweise – Risiko der Fonds
anlage – Aussetzung der Anteilrücknahme sowie – Risiko der 
eingeschränkten Liquidität des Fonds (Liquiditätsrisiko)“ erläu
tert.

Börsen und Märkte
Die Notierung der Anteile des Fonds oder der Handel mit diesen 
an Börsen oder sonstigen Märkten ist von der Gesellschaft nicht 
vorgesehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile ohne 
Zustimmung der Gesellschaft auch an anderen Märkten gehan
delt werden. Ein Dritter kann ohne Zustimmung der Gesellschaft 
veranlassen, dass die Anteile in den Freiverkehr oder einen 
anderen außerbörslichen Handel einbezogen werden.

Der dem Börsenhandel oder Handel an sonstigen Märkten 
zugrunde liegende Marktpreis wird nicht ausschließlich durch 
den Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände, 
sondern auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher 
kann dieser Marktpreis von dem von der Gesellschaft bzw. der 
Verwahrstelle ermittelten Anteilwert abweichen. 

Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen
Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerk
male. 

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds fair zu behandeln. 
Sie darf im Rahmen der Steuerung des Liquiditätsrisikos und 
der Rücknahme von Anteilen die Interessen eines Anlegers oder 
einer Gruppe von Anlegern nicht über die Interessen eines 
anderen Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe stellen. 

Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die faire Behand
lung der Anleger sicherstellt, siehe Abschnitt „Abrechnung  bei 
Anteilausgabe und rücknahme sowie – Liquiditätsmanage ment“.
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Anteilklassen
Der Fonds kann aus verschiedenen Anteilklassen bestehen, das 
heißt, die ausgegebenen Anteile können unterschiedliche 
Rechte verbriefen, je nachdem, zu welcher Klasse sie gehören. 
Es existieren derzeit keine Anteilklassen.

Die Anteilklassen können sich hinsichtlich der Ertragsver
wendung, des Ausgabeaufschlages, der Währung des Anteil
wertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsge
schäften, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlage summe 
bzw. einer Kombination dieser Merkmale unter scheiden.

Eine Beschreibung der unterschiedlichen Ausgestaltungen wird 
in dem bei Auflage der jeweiligen Anteilklasse gültigen Pros 
pekt in den Abschnitten „Fondsdaten – Derivate und deren 
Anlagegrenzen – Ausgabeaufschlag – Verwaltungs und sons
tige Kosten oder – Ermittlung und Verwendung der Erträge“ 
enthalten sein.

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung kann das wirt
schaftliche Ergebnis, das der Anleger mit seinem Investment in 
den Fonds erzielt, variieren, je nachdem, zu welcher Anteilklasse 
die von ihm erworbenen Anteile ge hören. Das gilt sowohl für die 
Rendite, die der Anleger vor Steuern erzielt, als auch für die 
Rendite nach Steuern.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für 
den ganzen Fonds zulässig, er kann nicht für einzelne Anteil
klassen oder Gruppen von Anteilklassen erfolgen.

Eine Ausnahme bilden Währungskurssicherungsgeschäfte, deren 
Ergebnis bestimmten Anteilklassen zugeordnet wird und die für 
die anderen Anteilklassen keine Auswirkungen auf die Anteil
wertentwicklung haben. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie 
im Abschnitt „Währungsgesicherte Anteilklassen“.

Gemäß §16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ des 
Fonds können künftig jederzeit Anteilklassen gebildet werden, 
die sich hinsichtlich der oben genannten Kriterien unterschei
den.

Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklas
sen erworben haben, bleiben davon jedoch unberührt. Mit den 
Kosten, die anlässlich der Einführung einer neuen Anteilklasse 
anfallen, dürfen ausschließlich die Anleger dieser neuen Anteil
klasse belastet werden.

Ausgabe-/Rücknahmepreis
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises 
für die Anteile ermittelt die Verwahrstelle unter Mit wir kung der 
Gesellschaft bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehö
renden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten 
(Nettoinventarwert).

Der Wert für die Anteile des Fonds wird an allen deutschen Bör
sentagen ermittelt. An gesetzlichen Feiertagen in Deutschland, 
die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jah
res können die Gesellschaft und die Verwahrstelle von einer 
Ermittlung des Wertes absehen. Von einer Ermittlung des 
Anteilwertes wird derzeit an Neujahr, Heilige Drei Könige, Kar
freitag, Ostern, Oster montag, Mai feiertag, Christi Himmelfahrt, 
Pfingsten, Pfingstmontag, Fron leichnam, Mariä Himmelfahrt, 
Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, Heiligabend, 1. und  
2. Weihnachtsfeiertag sowie Silvester abgesehen. Von einer 
Anteilpreisermittlung wird ebenfalls abgesehen für den Fall von 
Bankarbeits und Börsenfeiertagen in Frankreich.

Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-/Rücknahmepreises
Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe und Rück
nahmepreises zeitweilig unter denselben Voraussetzungen wie 
die Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind im Abschnitt 
„Anteile – Aussetzung der Anteilrücknahme“ näher erläutert.

Ausgabeaufschlag
Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert  
ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet. Der Ausgabeaufschlag 
beträgt bis zu 5% des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft 
frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Die 
aktuell gültige tatsächliche Höhe des Ausgabeaufschlages kann 
der Übersicht im Abschnitt „Fonds daten“ entnommen werden. 
Der Aus gabeaufschlag kann insbesondere bei kurzer Anlage
dauer die Wertentwicklung des Fonds reduzieren oder sogar 
ganz auf zehren. Der Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen 
eine Vergütung für den Vertrieb der Anteile des Fonds dar. Die 
Gesellschaft kann den Ausgabeaufschlag zur Abgeltung von 
Vertriebsleistungen an etwaige vermittelnde Stellen weiter
geben.

Rücknahmeabschlag
Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

Veröffentlichung der Ausgabe-/Rücknahmepreise
Die Ausgabe und Rücknahmepreise werden bei jeder Aus
gabe und Rücknahme auf der Homepage der Gesellschaft unter 
www.amundi.de veröffentlicht.
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Kosten

Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Gesell schaft 
bzw. durch die Verwahrstelle erfolgt zum Ausgabepreis (Anteil
wert/Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahme
preis (Anteilwert/Anteilwert abzüglich Rücknahmeabschlag) 
ohne Berechnung zusätzlicher Kosten. 

Erwirbt der Anleger Anteile durch Vermittlung Dritter, können 
diese höhere Kosten als den Ausgabeaufschlag berechnen.  
Gibt der Anleger Anteile über Dritte zurück, so können diese bei 
der Rücknahme der Anteile eigene Kosten berechnen.

Verwaltungs- und sonstige Kosten
Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Fonds aus dem 
Fonds eine tägliche Vergütung in Höhe von 1/365 (in Schaltjah
ren: 1/366) von bis zu 2,5% des anteiligen Wertes des Fonds, 
errechnet auf Basis des bewertungstäglich ermittelten Inventar
wertes. Die Verwaltungsvergütung kann dem Fonds jederzeit 
entnommen werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, in einzelnen 
oder mehreren Anteilklassen eine niedrigere Vergütung zu 
berechnen.

Die aktuell gültige tatsächliche Höhe der Verwaltungsver gütung 
kann der Übersicht im Abschnitt „Fonds daten“ entnommen 
werden. 

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit aus dem Fonds eine 
tägliche Vergütung in Höhe von 1/365 (in Schaltjahren: 1/366) 
von bis zu 0,2% des anteiligen Wertes des Fonds, errechnet auf 
Basis des bewertungstäglich ermittelten Inventarwertes. Die 
Verwahrstellenvergütung kann dem Fonds jederzeit entnom
men werden. 

Die aktuell gültige tatsächliche Höhe der Verwahrstellen 
ver gütung kann der Übersicht im Abschnitt „Fonds daten“ ent
nommen werden. 

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden 
Aufwendungen zulasten des Fonds:

■■ bankübliche Depot und Kontogebühren, gegebenenfalls ein
schließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung aus
ländischer Wertpapiere im Ausland;

■■ Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger 
bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen 
(Jahres und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesent
liche Anlegerinformationen);

■■ Kosten der Bekanntmachung der Jahres und Halbjahres
berichte, der Ausgabe und Rücknahmepreise und gegebe
nenfalls der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des 
Auflösungsberichts;

■■ Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften 
Datenträgers, außer im Falle der Informationen über Fonds
verschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen 
im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Be 
rechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

■■ Kosten für die Prüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer 
des Fonds;

■■ Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrund
lagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben 
nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

■■ Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des 
Fonds sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zulasten 
des Fonds erhobenen Ansprüchen;

■■ Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug 
auf den Fonds erhoben werden;

■■ Kosten für Rechts und Steuerberatung im Hinblick auf den 
Fonds;

■■ Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder 
der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes 
oder Finanzindizes anfallen können;

■■ Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmäch 
tigten;

■■ Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Fonds durch 
Dritte;

■■ im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft und die Ver
wahrstelle zu zahlenden Vergütungen sowie den vor stehend 
genannten Aufwendungen anfallende Steuern einschließlich 
der im Zusammenhang mit der Verwaltung und der Verwah
rung entstehenden Steuern.

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen 
werden dem Fonds die in Zusammenhang mit dem Erwerb und 
der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden 
Kosten belastet.

Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen
Neben den Kosten zur Verwaltung des Fonds fallen Kosten für 
die im Fonds gehaltenen Investmentanteile (Zielfonds) an. 
Dadurch wird der Fonds mittelbar mit den Kosten des Zielfonds, 
insbesondere mit der Verwaltungsvergütung/Kostenpauschale, 
erfolgsbezogenen Vergütungen, Ausgabeaufschlägen und Rück  
nahmeabschlägen, Aufwendungserstattungen oder sonstigen 
Kosten belastet. Insgesamt kann dadurch für den Anleger eine 
hohe Belastung mit Kosten entstehen. Die laufenden Kosten  
für die im Fonds gehaltenen Zielfondsanteile werden bei der 
Berechnung der Gesamtkostenquote (siehe Abschnitt „Kosten – 
Gesamtkostenquote“) berücksichtigt.
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Im Jahres und Halbjahresbericht werden die Ausgabeauf
schläge und Rücknahmeabschläge offengelegt, die dem Fonds 
im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von 
Anteilen an Zielfonds berechnet worden sind. Ferner wird die 
Vergütung offengelegt, die dem Fonds von einer in oder aus
ländischen Gesellschaft oder einer Gesell schaft, mit der die 
Gesellschaft durch eine wesentliche unmit telbare oder mittel
bare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für 
die im Fonds gehaltenen Zielfondsanteile berechnet wurde. 

Angabe einer Gesamtkostenquote
Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zulasten des 
Fonds angefallenen Verwaltungskosten offengelegt und als 
Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen  
(Gesamtkostenquote). Die Verwaltungskosten setzen sich 
zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des Fonds,  
der Vergütung der Verwahrstelle sowie den Aufwendungen,  
die dem Fonds zusätzlich belastet werden können (siehe  
Abschnitt „Kosten – Verwaltungs und sonstige Kosten sowie – 
Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen“). Sofern 
der Fonds einen erheblichen Anteil seines Vermögens in andere 
offene Investmentvermögen anlegt, wird darüber hinaus die  
Gesamtkostenquote dieser Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamt
kostenquote beinhaltet keine Nebenkosten und Kosten, die 
beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenstän
den entstehen (Transaktionskosten). Die Gesamtkostenquote 
wird in den wesentlichen Anlegerinformationen als sogenannte 
„Laufende Kosten“ veröffentlicht. 

Abweichender Kostenausweis durch Vertriebsstellen
Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte bera
ten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm gegebe
nenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den  
Kostenangaben in diesem Prospekt und in den wesent 
li chen Anleger informationen deckungsgleich sind und die hier 
beschriebene Gesamtkostenquote übersteigen können. Grund 
dafür kann insbesondere sein, dass der Dritte die Kosten seiner 
eigenen Tätigkeit (z.B. Vermittlung, Beratung oder Depotfüh
rung) zusätzlich berücksichtigt. Darüber hinaus berücksichtigt 
er gegebenenfalls auch einmalige Kosten wie Ausgabeauf
schläge und benutzt in der Regel andere Berechnungsmetho
den oder auch Schätzungen für die auf Fondsebene anfallenden 
Kosten, die insbesondere die Transaktionskosten des Fonds mit 
umfassen. Abweichungen im Kostenausweis können sich sowohl 
bei Informationen vor Vertragsschluss ergeben als auch bei 
regelmäßigen Kosteninformationen über die bestehende Fonds
anlage im Rahmen einer dauerhaften Kundenbeziehung.

Kosten des Masterfonds
Neben der Vergütung zur Verwaltung des Fonds werden auch 
für die im Fonds gehaltenen Anteile des Masterfonds Vergütun
gen und Aufwendungen berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft 
des Masterfonds erhält vom Fonds, und damit mittelbar von 
dessen Anlegern, folgende Kosten:

■■ Verwaltungsvergütung (0,15% p.a.) der Anteilklasse T des  
Mas terfonds inklusive Steuer,

■■ Indirekte Kosten/Gebühren/Managementgebühren (maximal 
1% p.a.),

■■ Transaktionskosten (10 bis 50 EUR pro Transaktion, abhängig 
von der Art der Transaktion), 

■■ sonstige Aufwendungen für: außerordentliche Rechtskosten 
im Zusammenhang mit der Eintreibung von Forderungen des 
Fonds oder mit einem Verfahren zur Ausübung eines Rechts, 
Kosten/Gebühren/Beiträge, die der AMF geschuldet sind und 
außergewöhnliche und einmalige Steuern, Zölle, Gebühren 
und Abgaben (bezogen auf den Fonds).

Kosten und Aufwendungen, die vom Fonds bei  
einer Investition in den Masterfonds zu tragen sind
Die Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds erhebt weder 
einen Ausgabeaufschlag noch einen Rücknahmeabschlag und 
auch keine performanceabhängige Managementvergütung.

Anleger des Fonds haben, neben den Kosten des Fonds, insbe
sondere auch die Kosten des Masterfonds zu tragen.

Im Jahres und Halbjahresbericht wird die Vergütung offen
gelegt, die dem Feederfonds als Verwaltungsvergütung für die 
Anteile am Masterfonds von dessen Verwaltungsgesellschaft 
berechnet wurde. Außerdem enthält der Jahresbericht eine 
Erklärung über die zusammengefassten Vergütungen, die dem 
Feederfonds und dem Masterfonds entnommen wurden.
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Vergütungspolitik 

Die Gesellschaft unterliegt den für Kapitalverwaltungsge sell
schaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick 
auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Gesellschaft 
hat deshalb eine Vergütungspolitik eingeführt, welche die 
Grundsätze des Vergütungssystems definiert. Dies ist Ausdruck 
des hohen Wertes, den die Gesellschaft einer nachhaltigen  
Ausgestaltung ihres Vergütungssystems, unter Vermeidung 
von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken, bei
misst. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft überprüft regelmäßig, 
generell mindestens einmal jährlich, die Umsetzung der Ver
gütungspolitik. Darüber hinaus werden die vergütungspoliti
schen Interessen der Geselllschaft im Remuneration und Risk 
RemunerationCommittee der Amundi Gruppe vertreten. Das 
Vergütungssystem der Gesellschaft umfasst fixe und variable 
Vergütungselemente. Die fixen und variablen Bestandteile der 
Gesamtvergütung stehen bei der Gesellschaft in einem ange
messenen Verhältnis und der Anteil der fixen Komponente an 
der Gesamtvergütung weist eine hinreichende Höhe auf. Dies 
lässt eine flexible Ausgestaltung der variablen Vergütung zu; bei 
Eintritt von bestimmten risikorelevanten Voraussetzungen kann 
auch vollständig auf die Zahlung einer variablen Komponente 
verzichtet werden.

Für die Geschäftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren 
Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisiko
profil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten 
Sondervermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter 
(„risikorelevante Mitarbeiter“ oder „Risktaker“) gelten beson
dere Regelungen. So kommt für risikorelevante Mitarbeiter auf
grund der regulatorischen Vorgaben ein Anteil von mindestens 
50% der variablen Vergütung erst zeitverzögert zur Entstehung 
und wird in ratierlichen Beträgen über die Dauer von mindes
tens drei Jahren unter Einbeziehung einer nachträglichen Über
prüfung gewährt. Die Auszahlung der ratierlichen Beträge ist 
neben der nachträglichen Risikoadjustierung zudem von der 
Performance eines repräsentativen „Basket of Funds“ abhän
gig, welcher vom RiskRemunerationCommittee der Amundi 
Gruppe jährlich validiert wird.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesell 
schaft sind im Internet unter www.amundi.de ver öffentlicht. 
Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden  
für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeiter
gruppen, sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen 
Per sonen. Auf Verlangen werden die Informationen von der 
Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.



36 Amundi CPR Aktiv – Verkaufsprospekt und Anlagebedingungen zum September 2020

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwankungen im 
Verhältnis zwischen Erträgen und sonstigen Vermögensgegen
ständen auszugleichen, die durch Nettomittelzuflüsse oder Net
tomittelabflüsse aufgrund von Anteilausgaben oder rückgaben 
verursacht werden. Jeder Nettomittelzufluss liquider Mittel 
würde andernfalls den Anteil der Erträge am Nettoinventarwert 
des Fonds verringern, jeder Abfluss ihn vermehren.

Ausschüttende Anteilklassen
Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichsverfahren dazu, dass  
der Ausschüttungsbetrag je Anteil nicht durch die unvor her
sehbare Entwicklung des Fonds bzw. des Anteil umlaufs beein
flusst wird. Dabei wird in Kauf genommen, dass Anleger, die  
beispielsweise kurz vor dem Ausschüttungstermin Anteile 
erwerben, den auf Erträge entfallenden Teil des Ausgabepreises 
in Form einer Ausschüttung zurücker halten, obwohl ihr einge
zahltes Kapital an dem Entstehen der Erträge nicht mitgewirkt 
hat.

Thesaurierende Anteilklassen
Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichsverfahren dazu, dass der 
im Jahresbericht ausgewiesene Ertrag je Anteil nicht durch die 
Anzahl der umlaufenden Anteile beeinflusst wird.

Wertentwicklung 
Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)
6 Monate  –0,82%

Seit Auflage  –0,74%

Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.  –

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Stand: 31.07.2020
Die historische Wertentwicklung des Fonds ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung. 

Ermittlung der Erträge, Ertragsausgleichsverfahren
Der Fonds erzielt Erträge in Form der während des Geschäfts
jahres angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten 
Zinsen, Dividenden und Erträgen aus Investmentanteilen. Hinzu 
kommen Entgelte aus Darlehens und Pensionsgeschäften. Wei
tere Erträge können aus der Veräußerung von für Rechnung des 
Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen resultieren.

Die Gesellschaft wendet für den Fonds ein sogenanntes Ertrags
ausgleichsverfahren an. Das bedeutet, dass die während des 
Geschäftsjahres angefallenen anteiligen Erträge, die der Anteil
erwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der 
Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmepreises 
vergütet erhält, fortlaufend verrechnet werden. Bei der Berech
nung des Ertragsausgleichs werden die angefallenen Aufwen
dungen berücksichtigt.

Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge, Geschäftsjahr

Simulierte Wertentwicklung auf Basis der Anteilklasse P des Masterfonds gegenüber dem Vergleichsmaßstab in % indexiert

Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Da der Fonds am 20. September 2019 aufgelegt wurde, ist die dargestellte Wertentwicklung eine simulierte Wertentwicklung, die auf dem CPR Croissance 
Réactive (Anteilklasse P des Masterfonds) basiert, einem französischen Investmentfonds, der bei der Aufsichtsbehörde AMF registriert ist. Die Wertentwicklung im Diagramm wurde auf der Basis der Verwaltung des Masterfonds  
berechnet. Es können Unterschiede bei der Wertentwicklung zwischen dem Feederfonds und dem Masterfonds bestehen, was vor allem mit den unterschiedlichen Gebührenstrukturen zusammenhängt. Obwohl der Fonds bis zu 15% 
seines Vermögens in anderen Vermögensgegenständen als Anteile des Masterfonds investieren darf, sind die Auswirkungen solcher zusätzlichen Anlagen auf die Wertentwicklung des Feederfonds neutral und vorher sehbar. Der  
Masterfonds wurde im Jahr 1997 aufgelegt. Die Anteilklasse P wurde im Jahr 1997 aufgelegt. Vergleichsmaßstab: 50% JPMorgan GBI Global (EUR hedged) und 50% MSCI World. Die jährliche Wertentwicklung wird auf der Grundlage der  
in Euro ausgewiesenen Nettoinventarwerte berechnet. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages, abgezogen.
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Vergleichsmaßstab (50% JPMorgan GBI Global (EUR hedged) und 50% MSCI World)

Ertragsverwendung und Geschäftsjahr
Thesaurierende Anteilklassen
Die Gesellschaft legt für die thesaurierenden Anteilklassen die 
während des Geschäftsjahres für Rechnung des Fonds ange
fallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen und 
Erträge aus Investmentanteilen, realisierte Veräußerungsge
winne, sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehö
rigen Ertragsausgleichs – im Fonds wieder an (The saurierung).

Ausschüttende Anteilklassen
Die Gesellschaft schüttet für die ausschüttenden Anteil klassen 
grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung 
des Fonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwen
deten Zinsen und Erträge aus Investmentanteilen – unter 
Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – an die 
Anleger aus. Realisierte Veräußerungsgewinne und sonstige 
Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsaus
gleichs – können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen 
werden.

Da der Ausschüttungsbetrag dem Fondsvermögen entnommen 
wird, vermindert sich am Tag der Ausschüttung (exTag) der  
Anteilwert um den ausgeschütteten Betrag je Anteil.

Soweit die Anteile in einem Depot bei der Verwahrstelle ver  
wahrt werden, schreiben deren Geschäftsstellen Ausschüttun
gen kostenfrei gut. Soweit das Depot bei anderen Banken oder 
Sparkassen geführt wird, können zusätzliche Kosten entstehen.

Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet 
am 31. Dezember.

Auflösung, Übertragung und  
Verschmelzung des Fonds

Voraussetzungen für die Auflösung des Fonds
Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des Fonds zu 
verlangen. Die Gesellschaft kann ihr Recht zur Verwaltung des 
Fonds kündigen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
mindestens sechs Monaten durch Bekanntgabe im Bundesan
zeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbe
richt. Über die Kündigung werden die Anleger außerdem über 
ihre depotführenden Stellen per dauerhaftem Datenträger, etwa 
in Papierform oder elektronischer Form informiert. Entspre
chend kann auch bezüglich einer Anteilklasse des Fonds verfah
ren werden. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt 
das Recht der Gesellschaft, den Fonds zu verwalten.

Wenn der Masterfonds aufgelöst wird, ist auch dieser Fonds auf
zulösen, es sei denn die BaFin genehmigt auf Antrag der Gesell
schaft ein Weiterbestehen mit einem anderen Masterfonds oder 
als einen normalen Fonds, der seine Anlagen nicht auf einen 
Masterfonds konzentrieren darf. Falls der Fonds ebenfalls aufge
löst werden soll, hat die Gesellschaft dies der BaFin spätestens 
zwei Monate, nachdem sie von der geplanten Auflösung des 
Masterfonds erfahren hat, mitzuteilen und die Anleger unver
züglich durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger darüber zu 
unterrichten. Außerdem werden die Anleger über ihre depotfüh
renden Stellen in Papierform oder in elektronischer Form über 
die geplante Auflösung informiert. Wenn der Gesellschaft die 
Abwicklung des Masterfonds mehr als fünf Monate vor Beginn 
von dessen Verwaltungsgesellschaft angekündigt wird, muss 
die Gesellschaft die BaFin und die Anleger bis spätestens drei 
Monate vor Beginn der Abwicklung des Masterfonds informieren.

Wenn der Masterfonds mit einem anderen Fonds verschmolzen 
wird, ist dieser Fonds aufzulösen, es sei denn die BaFin geneh
migt auf Antrag der Gesellschaft ein Weiterbestehen mit einem 
Fonds, der aus der Verschmelzung hervorgeht als Masterfonds, 
mit einem anderen Masterfonds, oder als einen normalen Fonds, 
der seine Anlagen nicht auf einen Masterfonds konzentrieren 
darf. Falls der Fonds aufgelöst werden soll, hat die Gesellschaft 
dies der BaFin spätestens einen Monat, nachdem sie von der 
geplanten Verschmelzung des Masterfonds erfahren hat, mitzu
teilen und die Anleger unverzüglich durch Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger darüber zu unterrichten. Außerdem werden die 
Anleger über ihre depotführenden Stellen in Papierform oder in 
elektronischer Form über die geplante Auflösung informiert. 
Wenn der Gesellschaft die Verschmelzung des Masterfonds 
mehr als vier Monate vorab von dessen Verwaltungsgesellschaft 
angekündigt wird, muss die Gesellschaft die BaFin und die Anle
ger bis spätestens drei Monate vor der Verschmelzung des  
Masterfonds informieren.
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Voraussetzungen für die Verschmelzung des Fonds 
Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds dürfen mit Genehmi
gung der BaFin auf ein anderes bestehendes oder durch die 
Verschmelzung neu gegründetes Investmentvermögen übertra
gen werden, welches die Anforderungen an einen OGAW erfül
len muss, der in Deutschland oder in einem anderen EU oder 
EWRStaat aufgelegt wurde. 

Die Übertragung wird zum Geschäftsjahresende des übertra
genden Fonds (Übertragungsstichtag) wirksam, sofern kein 
anderer Übertragungsstichtag bestimmt wird.

Rechte der Anleger bei der Verschmelzung des Fonds
Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem geplanten 
Übertragungsstichtag entweder die Möglichkeit, ihre Anteile 
ohne weitere Kosten zurückzugeben, mit Ausnahme der Kosten 
zur Deckung der Auflösung des Fonds, oder ihre Anteile gegen 
Anteile eines anderen offenen PublikumsInvestmentvermögens 
umzutauschen, das ebenfalls von der Gesellschaft oder einem 
Unternehmen desselben Konzerns verwaltet wird und dessen 
Anlagegrundsätze mit denen des Fonds vergleichbar sind.

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds vor dem geplanten 
Übertragungsstichtag per dauerhaftem Datenträger, etwa in  
Papierform oder elektronischer Form über die Gründe für  
die Verschmelzung, die potenziellen Auswirkungen für die Anle
ger, deren Rechte in Zusammenhang mit der Verschmelzung 
sowie über maßgebliche Verfahrensaspekte zu informieren. Den 
Anlegern sind zudem die wesentlichen Anlegerinfor mationen 
für das Investmentvermögen zu übermitteln, auf das die Vermö
gensgegenstände des Fonds übertragen werden. Der Anleger 
muss die vorgenannten Informationen mindestens 30 Tage vor 
Ablauf der Frist zur Rückgabe oder Umtausch seiner Anteile 
erhalten.

Am Übertragungsstichtag werden die Nettoinventarwerte des 
Fonds und des übernehmenden Investmentvermögens berech
net, das Umtauschverhältnis wird festgelegt und der gesamte 
Umtauschvorgang wird vom Abschlussprüfer geprüft. Das  
Um  tauschverhältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis der 
Netto inventarwerte je Anteil des Fonds und des übernehmen
den Invest mentvermögens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der 
Anleger erhält die Anzahl von Anteilen an dem übernehmenden 
Investmentvermögen, die dem Wert seiner Anteile an dem 
Fonds entspricht. 

Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe oder Umtauschrecht 
keinen Gebrauch machen, werden sie am Übertragungsstich tag 
Anleger des übernehmenden Investmentvermögens. Die Gesell
schaft kann gegebenenfalls auch mit der Verwaltungsgesell
schaft des übernehmenden Investmentvermögens festlegen, 
dass den Anlegern des Fonds bis zu 10% des Wertes ihrer 
Anteile in bar ausgezahlt werden. Mit der Übertragung aller Ver

Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht der Gesellschaft, 
wenn das Insolvenzverfahren über ihr Vermögen eröffnet wird 
oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch den 
der Antrag auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels 
Masse abgewiesen wird. 

Mit Erlöschen des Verwaltungsrechts der Gesellschaft geht das 
Verfügungsrecht über den Fonds auf die Verwahrstelle über, die 
den Fonds abwickelt und den Erlös an die Anleger verteilt, oder 
mit Genehmigung der BaFin einer anderen Kapitalverwaltungs
gesellschaft die Verwaltung überträgt. 

Verfahren bei Auflösung des Fonds 
Mit dem Übergang des Verfügungsrechts über den Fonds auf  
die Verwahrstelle wird die Ausgabe und Rücknahme von Antei
len eingestellt und der Fonds abgewickelt.

Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte des Fonds 
abzüglich der noch durch den Fonds zu tragenden Kosten und 
der durch die Auflösung verursachten Kosten werden an die 
Anleger verteilt, wobei diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile  
am Fonds Ansprüche auf Auszahlung des Liquidationserlöses 
haben.

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwaltungs
recht erlischt, einen Auflösungsbericht, der den Anforderungen 
an einen Jahresbericht entspricht. Spätestens drei Monate nach 
dem Stichtag der Auflösung des Fonds wird der Auflösungsbe
richt im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Während die Ver
wahrstelle den Fonds abwickelt, erstellt sie jährlich sowie auf 
den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Bericht, der 
den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Diese 
Berichte sind ebenfalls spätestens drei Monate nach dem Stich
tag im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 

Übertragung des Fonds
Die Gesellschaft kann das Verwaltungs und Verfügungsrecht 
über den Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 
übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmi
gung durch die BaFin. Die genehmigte Übertragung wird im 
Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder 
Halbjahresbericht des Fonds bekannt gemacht. Über die ge
plante Übertragung werden die Anleger außerdem über ihre 
depotführenden Stellen per dauerhaften Datenträger, etwa in 
Papierform oder elektronischer Form informiert. Der Zeitpunkt, 
zu dem die Übertragung wirksam wird, bestimmt sich nach den 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und 
der aufnehmenden Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Über
tragung darf jedoch frühestens drei Monate nach ihrer Bekannt
machung im Bundesanzeiger wirksam werden. Sämtliche 
Rechte und Pflichten der Gesellschaft in Bezug auf den Fonds 
gehen dann auf die aufnehmende Kapitalverwaltungsgesell
schaft über. 
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mögenswerte erlischt der Fonds. Findet die Übertragung wäh
rend des laufenden Geschäftsjahres des Fonds statt, muss die 
Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag einen Bericht erstel
len, der den Anforderungen an einen Jahres bericht entspricht. 

Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger und darüber  
hinaus unter www.amundi.de oder in hinrei chend verbreiteten 
Wirtschafts und Tageszeitungen, bekannt, wenn der Fonds auf 
ein anderes von der Gesellschaft verwaltetes Investmentver
mögen verschmolzen wurde und die Verschmelzung wirksam 
geworden ist. Sollte der Fonds auf ein anderes Investmentver
mögen verschmolzen werden, das nicht von der Gesellschaft 
verwaltet wird, so übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die 
Bekanntmachung des Wirksamwerdens der Verschmelzung, die 
das übernehmende oder neu gegründete Investmentvermögen 
verwaltet.

Auslagerung

Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert:

■■ Fondsbuchhaltung an die Société Générale Securities Services 
GmbH (Aschheim, Deutschland); Subauslagerung an die 
Société Générale Global Solution Centre Pvt. Ltd. (Bangalore, 
Indien)

■■ Handelsaktivitäten sowie damit verbundene Trade Matching &  
SettlementDienstleistungen an die Amundi Intermediation 
S.A. (Paris, Frankreich) mit der Möglichkeit der Subauslage
rung auf eine der folgenden Gesellschaften: Amundi Asset 
Management S.A.S. (Paris, Frankreich), Amundi (UK) Ltd. 
(London, Vereinigtes Königreich), Amundi Intermediation 
Asia Pte. Ltd. (Singapur), Amundi Ireland Ltd. (Dublin, Irland)

■■ Betrieb und Pflege der IT(Netzwerk)Infrastruktur; IT 
Rechenzentrumsdienstleistungen an die Amundi IT Services 
(Paris, Frankreich)

■■ Frontofficesystem für Investmentmanager, inklusive Handels, 
Portfoliomanagement, Anlagegrenzprüfungs, Risikoanalyse 
und reportingFunktion an die Amundi IT Services (Paris, 
Frankreich)

Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus der Auslagerung 
ergeben:

Alle Unternehmen mit dem Namensbestandteil „Amundi“ sind 
mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen und  gehören zur 
Amundi Gruppe.

Die Gesellschaft geht mit den Interessenkonflikten wie folgt um: 

Die Gesellschaft ist sich bewusst, dass aufgrund der Funktionen, 
die AmundiGruppenangehörige im Zusammenhang mit der 
Gesellschaft erfüllen, Interessenkonflikte entstehen können. Für 
solche Fälle hat sich jeder AmundiGruppenangehörige ver
pflichtet, sich in angemes senem Rahmen um die gerechte 
Lösung derartiger Interessenkonflikte (im Hinblick auf ihre 
jeweiligen Pflichten und Aufgaben) sowie darum zu bemühen, 
dass die Interessen der Gesellschaft und der Anleger nicht 
beeinträchtigt werden. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die 
AmundiGruppenangehörigen über die nötige Eignung und 
Kompetenz zur Erfüllung dieser Aufgaben verfügen.
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Interessenkonflikte

Bei der Gesellschaft können folgende Interessenkonflikte ent
stehen:

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interessen 
kollidieren:

■■ Interessen der Gesellschaft und der mit dieser verbundenen 
Unternehmen,

■■ Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft oder
■■ Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen Fonds.

Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte begrün den 
können, umfassen insbesondere: 

■■ Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesellschaft,
■■ Mitarbeitergeschäfte,
■■ Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft,
■■ Umschichtungen im Fonds,
■■ Stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance 

(„window dressing“),
■■ Geschäfte zwischen der Gesellschaft und den von ihr verwal

teten Investmentvermögen oder Individualportfolios bzw.
■■ Geschäfte zwischen von der Gesellschaft verwalteten Invest

mentvermögen und/oder Individualportfolios,
■■ Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“),
■■ Beauftragung von verbundenen Unternehmen und Personen,
■■ Einzelanlagen von erheblichem Umfang,
■■ wenn nach einer Überzeichnung im Rahmen einer Aktien

emission die Gesellschaft die Papiere für mehrere Invest
mentvermögen oder Individualportfolios gezeichnet hat 
(„IPOZuteilungen“),

■■ Transaktionen nach Handelsschluss zum bereits bekannten 
Schlusskurs des laufenden Tages, sogenanntes Late Trading.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem 
Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütun
gen und Aufwandserstattungen zu. Geldwerte Vorteile von Bro
kern und Händlern (z.B. Research, Finanzanalysen, Markt und 
Kursinformationssysteme), die im Zusammenhang mit Geschäf
ten für Rechnung des Fonds entstehen könnten, werden nicht 
angenommen.

Die Gesellschaft gibt im Regelfall Teile ihrer Verwaltungsvergü
tung an vermittelnde Stellen weiter. Dabei kann es sich auch um 
wesentliche Teile handeln. Dies erfolgt zur Abgeltung von Ver
triebsleistungen auf der Grundlage vermittelter Bestände. 

Die Interessen der Gesellschaft und der oben genannten Stellen 
(ausgenommen der Anleger) können kollidieren. Bei Interessen
konflikten wird die Gesellschaft sich darum bemühen, diese 
zugunsten der Gesellschaft zu lösen. Sofern darüber hinaus 
auch Interessen der Anleger betroffen sind, wird sich die Gesell
schaft darum bemühen, Interessenkonflikte zu vermeiden und, 
wenn diese sich nicht vermeiden lassen, dafür sorgen, dass 
unvermeidbare Konflikte unter der gebotenen Wahrung der 
Interessen der Anleger gelöst werden. 



41 Amundi CPR Aktiv – Verkaufsprospekt und Anlagebedingungen zum September 2020

Die Gesellschaft kann nach ihrem freien Ermessen mit einzelnen 
Anlegern die teilweise Rückzahlung von vereinnahmter Verwal
tungsvergütung vereinbaren. Dies kommt insbesondere dann in 
Betracht, wenn institutionelle Anleger direkt Großbeträge nach
haltig investieren.

Ansprechpartner bei der Gesellschaft für diese Fragen ist der 
Bereich „Institutional Sales“.

Die Gesellschaft wird Kauf und Verkauforders für Wertpapiere 
und Finanzinstrumente für Rechnung des Fonds direkt bei Bro
kern und Händlern aufgeben. Sie schließt mit diesen Brokern 
und Händlern Vereinbarungen zu markt üblichen Konditionen 
ab, die im Einklang mit erstklassigen Ausführungsstandards ste
hen. Bei der Auswahl des Brokers oder Händlers berücksichtigt 
die Gesellschaft alle relevanten Faktoren, wie etwa die Bonität 
des Brokers oder Händlers und die Qualität der zur Verfügung 
gestellten Ausführungskapa zi täten. 

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Gesellschaft fol
gende organisatorische Maßnahmen ein, um Interessenkonflikte 
zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten 
und sie offenzulegen:

■■ Bestehen einer ComplianceAbteilung, die die Einhaltung von 
Gesetzen und Regeln überwacht und an die Interessenkon
flikte gemeldet werden müssen;

■■ Pflichten zur Offenlegung;
■■ Organisatorische Maßnahmen wie 

■■ die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen für einzelne 
Abteilungen, um dem Missbrauch von ver traulichen Infor
mationen vorzubeugen,

■■ Zuordnung von Zuständigkeiten, um unsachgemäße Ein
flussnahme zu verhindern,

■■ die Trennung von Eigenhandel und Kundenhandel.
■■ Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeiter

geschäfte, Verpflichtungen zur Einhaltung des Insiderrechts;
■■ Einrichtung von geeigneten Vergütungssystemen; 
■■ Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundeninteressen und 

zur anleger und anlagegerechten Beratung bzw. Beachtung 
der vereinbarten Anlagerichtlinien; 

■■ Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung beim Erwerb 
bzw. Veräußerung von Finanzinstrumenten;

■■ Grundsätze zur Aufteilung von Teilausführungen;
■■ Einrichten von Orderannahmezeiten (CutoffZeiten).

Steuerliche Auswirkungen einer 
Anlage in einen Masterfonds auf 
Ebene des Feederfonds

Für steuerliche Zwecke handelt es sich bei einem Feederfonds 
um einen DachInvestmentfonds. Ein DachInvestmentfonds 
kann die Anforderungen an die für eine eventuelle Teilfreistel
lung wesentliche Kapitalbeteiligungsquote eines Aktien oder 
Mischfonds auch dadurch erfüllen, dass der DachInvestment
fonds in seinen Anlagebedingungen regelt, dass er unmittelbar 
oder mittelbar über ZielInvestmentfonds mehr als 50% (Aktien
fonds)/25% (Mischfonds) seines Aktivvermögens in Kapitalbe
teiligungen investiert. Dabei darf der DachInvestmentfonds 
unter anderem auf bewertungstäglich ermittelte Kapitalbeteili
gungsquoten der ZielInvestmentfonds, die über einen Finanz
informationsdienstleister (z.B. WM Datenservice) zur Verfügung 
gestellt werden, zurückgreifen.
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Kurzangaben über steuerrechtliche 
Vorschriften1

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für 
Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. 
Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend 
auch als Steuerinländer bezeichnet. Dem ausländischen Anleger 
empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem 
Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit seinem Steuerbe 
rater in Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche Kon 
sequenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland indivi
duell zu klären. Ausländische Anleger sind Anleger, die nicht 
unbeschränkt steuerpflichtig sind. Diese werden nachfolgend 
auch als Steuerausländer bezeichnet.

Die hier enthaltenen Aussagen beziehen sich auf die Rechtslage 
seit 1. Januar 2018. Sofern Fondsanteile vor dem 1. Januar 2018 
erworben wurden, können sich weitere, hier nicht näher beschrie
bene Besonderheiten im Zusammenhang mit der Fondsanlage 
ergeben.

Darstellung der Rechtslage ab dem 1. Januar 2018
Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körper
schaft und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körper
schaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungsein
nahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der 
beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewin 
nen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der 
Steuersatz beträgt 15%. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte 
im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, 
umfasst der Steuersatz von 15% bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unter
worfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen 
den SparerPauschbetrag von jährlich 801 EUR (für Alleinste
hende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602 EUR (für 
zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem 
Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und  
gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapital
vermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds 
(Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die 
Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der 
Anteile. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Anleger 
einen pauschalen Teil dieser Investmenterträge steuerfrei erhal
ten (sogenannte Teilfreistellung).

1 §165 Abs. 2 Nr. 15 KAGB: Kurzangaben über die für die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften  
einschließlich der Angabe, ob ausgeschüttete Erträge des Investmentvermögens einem Quellen- 
steuerabzug unterliegen.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgel 
tungswirkung (sogenannte Abgeltungsteuer), sodass die Ein
künfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkom
mensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des 
Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grund
sätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus 
der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern ange 
rechnet.

Der Steuerabzug hat unter anderem aber dann keine Abgel
tungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als 
der Abgeltungssatz von 25%. In diesem Fall können die Ein
künfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung 
angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren 
persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche 
Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (soge
nannte Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug 
unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung 
von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), 
sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der 
Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25% oder dem niedri
geren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden 
die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)
Ausschüttungen
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. 
Sofern der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds erfüllt, sind 30% der Ausschüttungen steuerfrei. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, sind 15% der Ausschüttungen steuerfrei.

Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen in der Regel 
dem Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn  
der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag 
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801 EUR bei 
Einzelveranlagung bzw. 1.602 EUR bei Zusammenveranlagung 
von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für 
Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommenssteuer ver
anlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, 
nachfolgend „NVBescheinigung“).
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Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländi
schen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle 
vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten  
Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter 
Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV 
Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal 
drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der 
Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 
des Fonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für 
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch 
Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn 
eines Kalenderjahres mit 70% des Basiszinses, der aus der lang
fristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, 
ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der 
sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr 
festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen 
innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der 
Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für 
jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die 
Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalen
derjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig.

Sofern der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds erfüllt, sind 30% der Vorabpauschalen steuerfrei.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, sind 15% der Vorabpauschalen steuerfrei.

Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen in der Regel 
dem Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der 
Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vor
legt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801 EUR bei Ein
zelveranlagung bzw. 1.602 EUR bei Zusammenveranlagung von 
Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für 
Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommenssteuer ver
anlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, 
nachfolgend „NVBescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländi
schen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle 
vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt 
ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach  
amtlichem Muster oder eine NVBescheinigung, die vom Finanz 

amt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorge
legt wird. In diesem Falle wird keine Steuer abgeführt. Andern
falls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle 
den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. 
Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der 
abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf 
den Namen des Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilligung 
des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss 
der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle 
auch insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem 
auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein 
mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses 
Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger 
seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der 
inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, 
nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie 
zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem 
Falle die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuer 
erklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 ver
äußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungs
satz von 25%. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 
2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als 
veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, 
als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. 

Sofern der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds erfüllt, sind 30% der Veräußerungsgewinne steuer
frei.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, sind 15% der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 
1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 
als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft 
gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen 
Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 
erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die 
Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben 
worden sind. Wertveränderungen bei vor dem 1. Januar 2009 
erworbenen Anteilen, die zwischen dem Anschaffungszeitpunkt 
und dem 31. Dezember 2017 eingetreten sind, sind steuerfrei. 

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt wer
den, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter 
Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerab
zug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenen
falls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden 
Freistellungsauftrags bzw. einer NVBescheinigung vermieden 
werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Ver
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lust veräußert, dann ist der Verlust – gegebenenfalls reduziert 
aufgrund einer Teilfreistellung – mit anderen positiven Einkünf
ten aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in 
einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben 
depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte 
aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende 
Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen 
Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der 
nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grund
sätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 EUR steuerfrei. Dieser 
Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese 
Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanz
amt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um 
die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu 
mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)
Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds
Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem 
Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet werden, 
soweit dieser Anleger eine inländische Körperschaft, Personen
vereinigung oder Vermögensmasse ist, die nach der Satzung, 
dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach 
der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittel
bar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken 
dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließ
lich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken 
dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, 
die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient; 
dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleich
bare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem 
Amts und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. 

Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger einen ent
sprechenden Antrag stellt und die angefallene Körperschaft
steuer anteilig auf seine Besitzzeit entfällt. Zudem muss der 
Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der kör
perschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher 
und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile sein, ohne dass eine 
Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Per
son besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf 
der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche 
Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen 
Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien 
und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als 
wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb 
von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapital 
erträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbro

chen Mindestwertänderungsrisiken in Höhe von 70% bestanden 
(sogenannte 45TageRegelung). 

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein 
von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil 
Bestandsnachweis beizufügen. Der InvestmentanteilBestands
nachweis ist eine nach amtlichen Muster erstellte Bescheinigung 
über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres 
vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und 
Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen wäh
rend des Kalenderjahres.

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem 
Fonds ebenfalls zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet 
werden, soweit die Anteile an dem Fonds im Rahmen von 
Altersvorsorge oder Basisrentenverträgen gehalten werden, die 
nach dem AltersvorsorgeverträgeZertifizierungsgesetz zertifi
ziert wurden. Dies setzt voraus, dass der Anbieter eines Alters
vorsorge oder Basisrentenvertrags dem Fonds innerhalb eines 
Monats nach dessen Geschäftsjahresende mitteilt, zu welchen 
Zeitpunkten und in welchem Umfang Anteile erworben oder 
veräußert wurden. Zudem ist die oben genannte 45TageRege
lung zu berücksichtigen.

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die 
entsprechende Körperschaftsteuer zur Weiterleitung an den 
Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht. 

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die 
Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen bzw. 
körperschaftsteuer und gewerbesteuerpflichtig. 

Sofern der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds erfüllt, sind 60% der Ausschüttungen steuerfrei 
für Zwecke der Einkommensteuer und 30% für Zwecke der 
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im 
Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Kör
perschaften sind generell 80% der Ausschüttungen steuerfrei 
für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40% für Zwecke der 
Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens oder Kranken
versicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den 
Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind 
und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind 
oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines 
Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30% der Ausschüt
tungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15% 
für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, sind 30% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke 
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der Einkommensteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer, 
wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermö
gen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 40% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der 
Körperschaftsteuer und 20% für Zwecke der Gewerbesteuer. Für 
Körperschaften, die Lebens oder Krankenversicherungsunter
nehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen 
die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen 
mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelser
folgs erworben wurden, sind 15% der Ausschüttungen steuerfrei 
für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5% für Zwecke der 
Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen in der Regel dem Steuerabzug 
von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Sofern der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung 
von 30% berücksichtigt.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15% 
berücksichtigt.

Vorabpauschalen
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 
des Fonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für 
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch 
Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn 
eines Kalenderjahres mit 70% des Basiszinses, der aus der lang
fristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, 
ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der 
sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr 
festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen 
innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der 
Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für 
jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die 
Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalen
derjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen bzw. körper
schaftsteuer und gewerbesteuerpflichtig. 

Sofern der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds erfüllt, sind 60% der Vorabpauschalen steuerfrei 
für Zwecke der Einkommensteuer und 30% für Zwecke der 
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im 
Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Kör
perschaften sind generell 80% der Vorabpauschalen steuerfrei 
für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40% für Zwecke der 
Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens oder Kranken
versicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den 

Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind 
und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind 
oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines 
Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30% der Vorabpau
schalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15% 
für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, sind 30% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwe
cke der Einkommensteuer und 15% für Zwecke der Gewerbe
steuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebs
vermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften 
sind generell 40% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke 
der Körperschaftsteuer und 20% für Zwecke der Gewerbesteuer. 
Für Körperschaften, die Lebens oder Krankenversicherungs 
unternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen 
die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen 
mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelser
folgs erworben wurden, sind 15% der Vorabpauschalen steuer
frei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5% für Zwecke der 
Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen in der Regel dem Steuerabzug 
von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Sofern der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung 
von 30% berücksichtigt.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15% 
berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grund
sätzlich der Einkommen bzw. Körperschaftsteuer und der 
Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist 
der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorab
pauschalen zu mindern.

Sofern der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds erfüllt, sind 60% der Veräußerungsgewinne steu
erfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30% für Zwecke 
der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen 
im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige 
Körperschaften sind generell 80% der Veräußerungsgewinne 
steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40% für  
Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens 
oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen  
die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kre
ditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch 
zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristi 
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gen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden,  
sind 30% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der 
Körperschaftsteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer. Im 
Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe der 
jeweils anzuwendenden Teilfreistellung auf Anlegerebene nicht 
abzugsfähig.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, sind 30% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für 
Zwecke der Einkommensteuer und 15% für Zwecke der Gewer
besteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im 
Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Kör
perschaften sind generell 40% der Veräußerungsgewinne steu
erfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20% für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens oder  
Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die 
Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kredit 
institute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch  
zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristi 
gen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden,  
sind 15% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der 
Körperschaftsteuer und 7,5% für Zwecke der Gewerbesteuer.  
Im Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe der 
jeweils anzuwendenden Teilfreistellung auf Anlegerebene nicht 
abzugsfähig.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 
1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 
2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft 
gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen 
Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 
erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind. Auf diese aus 
der fiktiven Veräußerung erzielten Gewinne findet eine etwaige 
Teilfreistellung keine Anwendung. 

Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung ist für Anteile, die dem 
Betriebsvermögen eines Anlegers zuzurechnen sind, gesondert 
festzustellen.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen in der 
Regel keinem Kapitalertragsteuerabzug.

Negative steuerliche Erträge
Eine Zurechnung negativer steuerlicher Erträge auf den Anleger 
ist nicht möglich. 

Abwicklungsbesteuerung
Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur 
insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalen
derjahres enthalten ist. 

Zusammenfassende Übersicht für die Besteuerung bei üblichen betrieblichen Anlegergruppen
Ausschüttungen Vorabpauschalen Veräußerungsgewinne

Inländische Anleger

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer:  
25% (die Teilfreistellung für Aktienfonds in Höhe von 30% bzw. für  
Mischfonds in Höhe von 15% wird berücksichtigt)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Materielle Besteuerung:
Einkommensteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen  
(Aktienfonds 60% für Einkommensteuer/30% für Gewerbesteuer; Mischfonds 30% für Einkommensteuer/ 
15% für Gewerbesteuer)

Regelbesteuerte Körperschaften  
(typischerweise Industrieunter 
nehmen; Banken, sofern Anteile  
nicht im Handelsbestand gehalten  
werden; Sachversicherer)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25% (die Teilfreistellung für  
Aktienfonds in Höhe von 30% bzw. für Mischfonds in Höhe von 15%  
wird berücksichtigt)

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen  
(Aktienfonds 80% für Körperschaftsteuer/40% für Gewerbesteuer; Mischfonds 40% für Körperschaftsteuer/ 
20% für Gewerbesteuer)

Lebens und Krankenversicherungs 
unternehmen und Pensionsfonds,  
bei denen die Fondsanteile den  
Kapitalanlagen zuzurechnen sind

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für Beitragsrückerstat
tungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist gegebenenfalls unter Berücksichtigung  
von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30% für Körperschaftsteuer/15% für Gewerbesteuer; Mischfonds 15% für  
Körperschaftsteuer/7,5% für Gewerbesteuer)
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Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Auf die Kapi
talertragsteuer, Einkommensteuer und Körperschaftsteuer wird 
ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben. Für die 
Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug kann es erforder
lich sein, dass Bescheinigungen rechtzeitig der depotführenden 
Stelle vorgelegt werden.

Steuerausländer
Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei 
einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug 
auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der 
Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine 
steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Auslän
dereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. 
nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anle
ger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend 
der Abgabenordnung2 zu beantragen. Zuständig ist das für die 
depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag
Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen 
aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug 
ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% zu erheben. 

2 §37 Abs. 2 AO.

Kirchensteuer
Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen 
depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuer 
abzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer 
nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der 
Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum 
Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer 
als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd 
berücksichtigt. 

Ausländische Quellensteuer
Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den 
Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellen
steuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksich
tigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds
In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Investment
fonds auf einen anderen inländischen Investmentfonds, bei denen 
derselbe Teilfreistellungssatz zur Anwendung kommt, kommt es 
weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der betei
ligten Investmentfonds zu einer Aufdeckung von stillen Reser
ven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Erhalten die Anleger 
des übertragenden Investmentfonds eine im Verschmelzungs
plan vorgesehene Barzahlung,3 ist diese wie eine Ausschüttung 
zu behandeln. 

3 §190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB.

Zusammenfassende Übersicht für die Besteuerung bei üblichen betrieblichen Anlegergruppen

Ausschüttungen Vorabpauschalen Veräußerungsgewinne

Inländische Anleger

Banken, die die Fondsanteile im  
Handelsbestand halten

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme 

Materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen  
(Aktienfonds 30% für Körperschaftsteuer/15% für Gewerbesteuer; Mischfonds 15% für Körperschaftsteuer/ 
7,5% für Gewerbesteuer)

Steuerbefreite gemeinnützige,  
mildtätige oder kirchliche  
Anleger (insbesondere Kirchen, 
gemeinnützige Stiftungen)

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
Steuerfrei – zusätzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf Antrag erstattet  
werden

Andere steuerbefreite Anleger  
(insbesondere Pensionskassen,  
Sterbekassen und Unterstüt 
zungskassen, sofern die im  
Körperschaftsteuergesetz  
geregelten Voraussetzungen 
erfüllt sind)

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme

Materielle Besteuerung: Steuerfrei
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Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des übertragen
den von demjenigen des übernehmenden Investmentfonds ab, 
dann gilt der Investmentanteil des übertragenden Investment
fonds als veräußert und der Investmentanteil des übernehmen
den Investmentfonds als angeschafft. Der Gewinn aus der fiktiven 
Veräußerung gilt erst als zugeflossen, sobald der Investmentan
teil des übernehmenden Investmentfonds tatsächlich veräußert 
wird.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen 
Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informati 
onen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug 
und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf interna
tionaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die 
OECD hat hierfür unter anderem einen globalen Standard für 
den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in 
Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im 
Folgenden „CRS“). Der CRS wurde Ende 2014 mit der Richtlinie 
2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen 
Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung inte
griert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU 
sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS mittlerweile an. 
Deutschland hat den CRS mit dem FinanzkontenInformations
austauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht 
umgesetzt. 

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen 
Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen 
über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden 
(natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilneh
menden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zäh
len nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanz 
institute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige 
Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann 
für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an 
ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt die 
Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden. 

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im 
Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen 
Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburts
datum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässig
keitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots 
(z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbrutto
betrag der Erträge (wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttun
gen von Investmentfonds); Gesamtbruttoerlöse aus der Veräu
ßerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich 
Fondsanteilen)). 

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein 
Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das 
in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deut
sche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen 
teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt 
für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen 
Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterlei
ten. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmen
den Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland 
ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, 
die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern wei
terleiten. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden 
Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, 
die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, 
an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informa
tionen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaa
ten der Anleger weiterleiten.

Allgemeiner Hinweis
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten 
Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaft
steuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür 
übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung 
durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanz
verwaltung nicht ändert.
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Master-Feeder-, Verwahrstellen- 
und Wirtschaftsprüfervereinbarung

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft des  
Masterfonds eine Vereinbarung über Informationsaustausch und 
Zusammenarbeit zwischen dem Masterfonds und dem Fonds 
abgeschlossen. Dadurch wird unter anderem sichergestellt, dass 
die Gesellschaft alle Informationen über den Masterfonds erhält, 
die sie benötigt, um diesen Fonds entsprechend den gesetz
lichen und vertraglichen Vorgaben zu verwalten. In der Verein
barung ist insbesondere Folgendes festgelegt:

Die Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds übermittelt der 
Gesellschaft die Fondsdokumentation des Masterfonds sowie 
Informationen bezüglich Auslagerung und Risikomanagement. 
Hinsichtlich der Anlage und Veräußerungsbasis des Fonds ist 
geregelt, dass der Fonds ausschließlich in die Anteilklasse T des 
Masterfonds investiert. 

Die Anteilpreise des Masterfonds müssen an jedem Bankarbeits 
und Börsentag in Frankreich, der auch Bankarbeits und Börsen
tag in Deutschland ist, berechnet und der Gesellschaft übermit
telt werden. Die Gesellschaft stellt sicher, dass für Investitionen 
des Fonds in den Masterfonds weder Ausgabe noch Rück
nahmeabschläge erhoben werden. Die Verwaltungsgesellschaft 
des Masterfonds ist nur unter außergewöhnlichen Umständen 
berechtigt, die Rücknahme von Anteilen am Masterfonds auszu
setzen. Eine geplante Verschmelzung oder Abwicklung des 
Masterfonds sowie zukünftig geplante Auslagerungen gibt die 
Verwaltungsgesellschaft unverzüglich bekannt.

Die Vereinbarung endet, sobald die zugrundeliegende Master 
FeederKonstruktion nicht mehr besteht, die Vereinbarung von 
einer Partei gekündigt wird, die MasterfondsVerwaltungsgesell
schaft nicht mehr als Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds 
fungiert oder die Masterfonds oder FeederfondsVerwaltungs
gesellschaft aus rechtlichen Gründen nicht mehr als Verwal
tungsgesellschaft für den jeweiligen Fonds agieren darf. Die 
Rechte und Pflichten aus der Vereinbarung bleiben auch nach 
Beendigung der Vereinbarung bestehen. 

Weitere Informationen über die MasterFeederVereinbarung 
können bei der Gesellschaft eingeholt werden.

Die Verwahrstelle dieses Fonds und die Verwahrstelle des  
Masterfonds haben ebenfalls eine Vereinbarung über den Infor
mationsaustausch geschlossen.

Ebenso haben der Wirtschaftsprüfer dieses Fonds und der Wirt
schaftsprüfer des Masterfonds eine Vereinbarung über den 
Informationsaustausch abgeschlossen.

Wirtschaftsprüfer

Mit der Prüfung des Fonds und des Jahresberichts ist die Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH, 
München, beauftragt.

Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbericht des Fonds. Das 
Ergebnis der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer in einem beson
deren Vermerk zusammenzufassen; der Vermerk ist in vollem 
Wortlaut im Jahresbericht wiederzugeben. Bei der Prüfung hat 
der Wirtschaftsprüfer auch festzustellen, ob bei der Verwaltung 
des Fonds die Vorschriften des KAGB sowie die Bestimmungen 
der Anlagebedingungen beachtet worden sind. Der Wirtschafts
prüfer hat den Bericht über die Prüfung des Fonds bei der BaFin 
einzureichen.
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Dienstleister

Unternehmen, die von der Gesellschaft ausgelagerte Funktionen 
übernehmen, sind unter Gliederungspunkt Auslagerung darge
stellt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft folgende Dienstleister 
beauftragt:

■■ HauptVertriebsstelle: Siehe Abschnitt „Verwaltung und Ver
trieb“.

 Darüber hinaus wird der Fonds über zahlreiche Kreditin 
stitute und Finanzdienstleister vertrieben. Details erhalten 
Sie auf Anfrage.

 Pflichten: Vertrieb der Fondsanteile der Gesellschaft in Über
einstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben.

■■ Operations, Middle Office: Amundi Ireland Ltd., Dublin, Irland
 Pflichten: Unterstützung bei der Trade und CashVorauspla

nung, dem Trade Processing, dem Data Management, den 
MiddleOfficeTätigkeiten für OTCDerivate und Unterstüt
zung beim Change Management/New Instrument Prozess.

 Der Dienstleister ist ein mit der Gesellschaft verbundenes 
Unternehmen. Zu den möglichen Interessenkonflikten, siehe 
Abschnitte „Auslagerung“ und „Interessenkonflikte“.

■■ Sicherheitenmanagement: Amundi Asset Management S.A.S.  
(Paris, Frankreich) und/oder Amundi Intermediation S.A.  
(Paris, Frankreich) die als weiteren Dienstleister die CACEIS 
Bank S.A., Luxembourg Branch (Luxemburg) einschalten 
können. Die Dienstleister sind mit der Gesell schaft verbun
dene Unternehmen. Zu den möglichen Interessenkonflikten, 
siehe Abschnitte „Auslagerung“ und „Interessenkonflikte“.

■■ Kundenanfragen und Beschwerdemanagement: Webhelp 
Holding Germany GmbH (Nürnberg, Deutschland)

 Pflichten: Telefonzentrale, Unterstützung des Anfrage und 
Beschwerdemanagements sowie bei Datenlieferungen und 
AfterSalesMaßnahmen, Statistik/Reporting zu diesen The
mengebieten.

■■ Sammelklagen: Securities Class Action Services LLC, Rockville, 
USA

 Pflichten: Rechtliche Dienstleistung im Zusammenhang mit 
Sammelklagen.

■■ Stimmrechtsabgabe: Amundi Asset Management S.A.S., 
Paris, Frankreich

 Pflichten: Unterstützung bei der Stimmrechtsabgabe.
 Der Dienstleister ist ein mit der Gesellschaft verbundenes 

Unternehmen. Zu den möglichen Interessenkonflikten, siehe 
Abschnitte „Aus  lagerung“ und „Interessenkonflikte“.

Zahlungen an die Anleger/ 
Verbreitung der Berichte und  
sonstigen Informationen

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sichergestellt, 
dass die Anleger die Ausschüttungen erhalten und dass Anteile 
zurückgenommen werden. Die in diesem Verkaufsprospekt 
erwähnten Anlegerinformationen können auf dem im Abschnitt 
„Grundlagen – Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Infor
mationen“ angegebenen Wege bezogen werden. Darüber 
hinaus sind diese Unterlagen auch bei der Verwahrstelle und der 
Vertriebsstelle (vgl. Abschnitt „Verwaltung und Vertrieb“) zu 
erhalten.
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Weitere von der Gesellschaft  
verwaltete Investmentvermögen

Von der Gesellschaft werden noch folgende PublikumsInvest
mentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufspros
pekts sind:

Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie:
Amundi Aktien Rohstoffe
Amundi CPR Defensiv
Amundi CPR Dynamisch
Amundi Discount Balanced
Amundi Ethik Plus 
Amundi Euroaktien
Amundi Euro Bond Medium  
Amundi German Equity
Amundi Multi Manager Best Select
Amundi Top World 
Amundi Weltportfolio
NFonds Nr. 1 Europa Amundi 
nordasia.com
NORDINTERNET 
Selection Global Convertibles 
VPVRent Amundi 
VPVSpezial Amundi

Nur über spezielle Vertriebspartner angeboten: 
Amundi BKK Rent 
NORDTREND 
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70
SÜDINVEST 20

Die Gesellschaft verwaltet zudem 18 SpezialAIFSonderver 
mögen.

Allgemeine Anlagebedingungen

Allgemeine Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsver
hältnisses zwischen den Anlegern und der Amundi Deutschland 
GmbH, München, („Gesellschaft“) für die von der Gesellschaft 
ver walteten Sondervermögen gemäß der OGAW 1Richtlinie, die 
nur in Verbindung mit den für das jeweilige OGAWSonderver
mögen aufgestellten „Besonderen Anlagebedingungen“ gelten.
 
§1 Grundlagen
1.  Die Gesellschaft ist eine OGAWKapitalverwaltungsgesell
schaft und unterliegt den Vorschriften des Kapitalanlagegesetz
buchs („KAGB“).

2.  Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen 
Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem 
Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelas
senen Vermögensgegenständen gesondert vom eige nen Ver
mögen in Form eines OGAWSondervermögens an. Über die 
sich hieraus ergebenden Rechte der Anleger werden Sammel
urkunden ausgestellt. Der Geschäftszweck des OGAWSon
derver mögens ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festgeleg
ten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermö gens  
verwaltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; 
eine operative Tätigkeit und eine aktive unternehmerische 
Bewirtschaftung der gehaltenen Vermögensgegenstände ist 
ausgeschlossen.

3. Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem 
Anleger richtet sich nach den Allgemeinen Anlagebedingungen 
(„AABen“) und Besonderen Anlagebedingungen („BABen“) des 
OGAWSondervermögens und dem KAGB.

§2 Verwahrstelle
1.  Die Gesellschaft bestellt für das OGAWSondervermögen 
ein Kreditinstitut als Verwahrstelle; die Verwahrstelle handelt 
unabhängig von der Gesellschaft und ausschließlich im Inte resse 
der Anleger.

2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich 
nach dem mit der Gesellschaft geschlossenen Verwahrstellen
vertrag, nach dem KAGB und den Anlagebedingungen.

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des 
§73 KAGB auf ein anderes Unternehmen („Unterverwahrer“) 
auslagern. Näheres hierzu enthält der Verkaufsprospekt.

1 OGAW sind „Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“, die die Anforde rungen der Richtlinie 
2009/65/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates erfüllen.
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4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem OGAWSon der   
vermögen oder gegenüber den Anlegern für das Abhan den  
 kommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des §72 
Absatz 1 Nr. 1 KAGB durch die Verwahrstelle oder durch einen 
Unterverwahrer, dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten 
nach §73 Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die Verwahrstelle 
haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass das Abhanden
kommen auf äußere Ereignisse zurückzufüh ren ist, deren Konse
quenzen trotz aller angemessenen Gegenmaß nahmen unab
wendbar waren. Weitergehende Ansprüche, die sich aus den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts aufgrund von Verträgen 
oder unerlaubten Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die 
Verwahrstelle haftet auch gegenüber dem OGAWSonderver
mögen oder den Anlegern für sämtliche sonstigen Verluste,  
die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig 
oder vor sätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften  
des KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt  
von einer etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach 
Absatz 3 Satz 1 unberührt. 

§3 Fondsverwaltung
1.  Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensge
genstände im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorg
falt und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben unabhängig von der Verwahrstelle und aus
schließlich im Interesse der Anleger.

2.  Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern 
eingelegten Geld die Vermögensgegenstände zu erwerben, 
diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzule
gen; sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der 
Vermögensgegenstände ergebenden sonstigen Rechtshandlun
gen vorzunehmen.

3.  Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der 
Anleger weder Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtungen 
aus einem Bürgschafts oder einem Garantievertrag eingehen; 
sie darf keine Vermögensgegenstände nach Maßgabe der 
§§193, 194 und 196 KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt des 
Geschäftsabschlusses nicht zum OGAWSondervermögen gehö
ren. §197 KAGB bleibt unberührt.

§4 Anlagegrundsätze
Das OGAWSondervermögen wird unmittelbar oder mittelbar 
nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. Die Gesell
schaft soll für das OGAWSondervermögen nur solche Vermö
gensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum 
erwarten lassen. Sie bestimmt in den BABen, welche Vermö
gensgegenstände für das OGAWSondervermögen erworben 
werden dürfen.

§5 Wertpapiere
Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen vorsehen,  
darf die Gesellschaft vorbehaltlich des §198 KAGB für Rech nung 
des OGAWSondervermögens Wertpapiere nur erwerben, wenn

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zuge
lassen oder in einem dieser Staaten an einem  ande ren orga
nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaa
ten der Europäischen Union oder außerhalb der ande ren Ver
tragsstaaten des Abkommens über den Europä i schen Wirt
schaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem dieser 
Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse 
oder dieses organisierten Markts von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) zugelassen ist2,

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten Markt 
oder ihre Einbeziehung in diesen Markt in einem Mitglied
staat der Europäischen Union oder in einem anderen Ver
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen 
ist, sofern die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpa
piere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder ihre Zulas
sung an einem organisierten Markt oder die Einbeziehung in 
diesen Markt außerhalb der Mitgliedstaaten der Europä
ischen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach 
den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Wahl 
dieser Börse oder dieses organisierten Markts von der BaFin 
zugelassen ist und die Zulassung oder Einbeziehung dieser 
Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe 
erfolgt,

e) sie Aktien sind, die dem OGAWSondervermögen bei einer 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen,

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum OGAWSonder
vermögen gehören, erworben werden,

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in §193 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB genannten Kriterien erfüllen,

h) sie Finanzinstrumente sind, die die in §193 Absatz 1 Satz 1  
Nr. 8 KAGB genannten Kriterien erfüllen.

2 Die Börsenliste wird auf der Homepage der BaFin veröffentlicht (http://www.bafin.de).
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Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben a) bis d)  
darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die Voraussetzungen des 
§193 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. Erwerbbar sind auch 
Bezugsrechte, die aus Wertpapieren herrühren, welche ihrer
seits nach diesem §5 erwerbbar sind.

§6 Geldmarktinstrumente
1.  Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen vorse
hen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des §198 KAGB für 
Rechnung des OGAWSondervermögens Instrumente, die übli
cherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie verzins
liche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das 
OGAWSondervermögen eine restliche Laufzeit von höchstens 
397 Tagen haben, deren Verzinsung nach den Ausgabebedin
gungen während ihrer gesamten Laufzeit regelmäßig, mindes
tens aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht angepasst wird 
oder deren Risikoprofil dem Risikoprofil solcher Wertpapiere 
entspricht („Geldmarktinstrumente“), erwerben.

Geldmarktinstrumente dürfen für das OGAWSondervermögen 
nur erworben werden, wenn sie 

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zuge
lassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zuge
lassen oder in diesen einbezogen sind,

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Ver
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen ein
bezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses orga
nisierten Markts von der BaFin zugelassen ist3,

c) von der Europäischen Union, dem Bund, einem Sonder
vermögen des Bundes, einem Land, einem anderen Mitglied
staat oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder 
lokalen Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines  
Mitgliedstaats der Europäischen Union, der Europäischen 
Zentralbank oder der Europäischen Investitionsbank, einem 
Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem 
Gliedstaat dieses Bundesstaats oder von einer internationa
len öffentlichrechtlichen Einrichtung, der mindestens ein 
Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben 
oder garantiert werden,

d) von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpa
piere auf den unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten 
Märkten gehandelt werden,

3 Siehe Fußnote 2.

e) von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht der Euro 
päischen Union festgelegten Kriterien einer Aufsicht unter 
stellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmun
gen, die nach Auffassung der BaFin denjenigen des Rechts der 
Europäischen Union gleichwertig sind, unterliegt und diese 
einhält, begeben oder garantiert werden, oder

f) von anderen Emittenten begeben werden und diese den 
Anforderungen des §194 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 KAGB entspre
chen.

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur 
erworben werden, wenn sie die jeweiligen Voraussetzungen des 
§194 Absatz 2 und 3 KAGB erfüllen.

§7 Bankguthaben
Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAWSondervermö
gens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchstens 
zwölf Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu führenden Gut
haben können bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied
staat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt schaftsraum unter
halten werden; die Guthaben können auch bei einem Kreditin 
s titut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmun
gen nach Auffassung der BaFin denjenigen des Rechts der Euro
päischen Union gleichwertig sind, gehalten werden. Sofern in 
den BABen nichts anderes bestimmt ist, können die Bankgut
haben auch auf Fremdwährung lauten.

§8 Investmentanteile
1.  Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
kann die Gesellschaft für Rechnung des OGAWSondervermö
gens Anteile an Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 
2009/65/EG („OGAW“) erwerben. Anteile an anderen inländi
schen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften 
mit veränderlichem Kapital sowie Anteile an offenen EUAIF und 
ausländischen offenen AIF, können erworben werden, sofern sie 
die Anforderungen des §196 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllen.

2.  Anteile an inländischen Sondervermögen und Investment 
aktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, an EUOGAW, 
an offenen EUAIF und an ausländischen offenen AIF, darf die 
Gesellschaft nur erwerben, wenn nach den Anlagebedingungen 
oder der Satzung der Kapitalverwaltungsge sellschaft, der 
Invest mentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital, des 
EUInvestmentvermögens, der EUVerwaltungsgesellschaft, des 
ausländischen AIF oder der ausländischen AIFVerwaltungsge
sellschaft insgesamt höchstens 10% des Wertes ihres Vermö
gens in Anteilen an anderen inländischen Sondervermögen, 
Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, 
offenen EUInvestmentvermögen oder ausländischen offenen 
AIF angelegt werden dürfen.
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§9 Derivate
1.  Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist,  
kann die Gesellschaft im Rahmen der Verwaltung des OGAW 
Sondervermögens Derivate gemäß §197 Absatz 1 Satz 1 KAGB 
und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente gemäß 
§197 Absatz 1 Satz 2 KAGB einsetzen. Sie darf – der Art und 
dem Umfang der eingesetzten Derivate und Finanzins trumente 
mit derivativer Komponente entsprechend – zur Ermitt lung der 
Auslastung der nach §197 Absatz 2 KAGB festgesetzten Marktri
sikogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumen
ten mit derivativer Komponente entweder den einfachen oder 
den qualifizierten Ansatz im Sinne der gemäß §197 Absatz 3 
KAGB erlassenen „Verordnung über Risikomanagement und 
Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, WertpapierDarle
hen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem 
Kapitalanlagegesetzbuch“ („DerivateV“) nutzen; das Nähere 
regelt der Verkaufsprospekt.

2.  Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie 
regelmäßig nur Grundformen von Derivaten und Finanzin 
strumenten mit derivativer Komponente oder Kombinationen 
aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Kom
ponente sowie gemäß §197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen 
Basiswerten im OGAWSonderver mö gen einsetzen. Komplexe 
Derivate mit gemäß §197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basis
werten dürfen nur zu einem vernachlässigbaren Anteil einge
setzt werden. Der nach Maßgabe von §16 Deri vateV zu ermit
telnde Anrechnungsbetrag des OGAWSondervermögens für 
das Markt risiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des Sonder
vermögens über steigen.

Grundformen von Derivaten sind:

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach §197 Absatz 1 KAGB 
mit der Ausnahme von Investmentanteilen nach §196 KAGB;

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte nach §197 
Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von Investment anteilen 
nach §196 KAGB und auf Terminkontrakte nach Buchstabe a), 
wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:
aa)  eine Ausübung ist entweder während der gesamten 

Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich und
bb)  der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear 

von der positiven oder negativen Differenz zwischen 
Basispreis und Marktpreis des Basiswertes ab und wird 
null, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder ZinsWährungsswaps;
d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in 

Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb) beschriebenen 
Eigenschaften aufweisen („Swaptions“);

e) Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Basiswert 
beziehen („Single Name Credit Default Swaps“).

3.  Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt,  
darf sie – vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsys
tems – in jegliche Finanzinstrumente mit derivativer Kompo
nente oder Derivate investieren, die von einem gemäß §197 
Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswert abgeleitet sind.

Hierbei darf der dem OGAWSondervermögen zuzuordnende 
potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko („Risiko betrag“)  
zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziel len Risiko
betrags für das Marktrisiko des zugehörigen Ver gleichs  ver
mögens gemäß §9 der DerivateV übersteigen. Alternativ darf 
der Risikobetrag zu keinem Zeitpunkt 20% des Wertes des 
OGAWSondervermögens übersteigen.

4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen 
Geschäften von den in den Anlagebedingungen oder von  
den im Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsätzen und 
grenzen abweichen.

5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit 
derivativer Komponente zum Zwecke der Absicherung, der effi
zienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträ
gen einsetzen, wenn und soweit sie dies im Interesse der Anle
ger für geboten hält.

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz von 
Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente 
darf die Gesellschaft jederzeit gemäß §6 Satz 3 der DerivateV 
zwischen dem einfachen und dem qualifizierten Ansatz wech
seln. Der Wechsel bedarf nicht der Genehmigung durch die 
BaFin, die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch unverzüglich 
der BaFin anzuzeigen und im nächstfolgenden Halbjahres oder 
Jahresbericht bekannt zu machen.

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit 
derivativer Komponente wird die Gesellschaft die DerivateV 
beachten.

§10 Sonstige Anlageinstrumente
Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann 
die Gesellschaft für Rechnung des OGAWSondervermögens bis 
zu 10% des Wertes des OGAWSondervermögens in Sonstige 
Anlageinstrumente gemäß §198 KAGB anlegen.

§11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen
1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im KAGB, in der 
DerivateV und in den Anlagebedingungen festgelegten Grenzen 
und Beschränkungen zu beachten.

2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, einschließlich der 
in Pension genommenen Wertpapiere und Geldmarktin  
s trumente desselben Emittenten, dürfen bis zu 5% des Wertes 
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des OGAWSondervermögens erworben werden; in diesen Wer
ten dürfen jedoch bis zu 10% des Wertes des OGAWSonderver
mögens angelegt werden, wenn dies in den BABen vorgesehen 
ist und der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstru
mente dieser Emittenten 40% des Wertes des OGAWSonder
vermögens nicht übersteigt.

3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuld
scheindarlehen und Geldmarktinstrumente, die vom Bund, 
einem Land, der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von einer internationa
len Organisation, der mindestens ein Mit gliedstaat der Europäi
schen Union angehört, ausgegeben oder garantiert worden 
sind, jeweils bis zu 35% des Wertes des OGAWSondervermö
gens anlegen.

4. In Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen sowie 
Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro päischen 
Wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, darf die Gesellschaft 
jeweils bis zu 25% des Wertes des OGAWSon der   vermögens 
anlegen, wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher Vor
schriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen 
einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegen und die mit 
der Ausgabe der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mit
tel nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten 
angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der 
Schuldverschreibungen die sich aus ihnen ergebenden Verbind
lichkeiten ausreichend decken und die bei einem Ausfall des 
Emittenten vorrangig für die fällig wer denden Rückzahlungen 
und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesell
schaft mehr als 5% des Wertes des OGAWSondervermögens in 
Schuldverschreibungen desselben Emittenten nach Satz 1 an, so 
darf der Gesamtwert dieser Schuldverschreibungen 80% des 
Wertes des OGAWSondervermögens nicht übersteigen.

5.  Die Grenze in Absatz 3 darf für Wertpapiere und Geldmarkt
instrumente desselben Emittenten nach Maßgabe von §206 
Absatz 2 KAGB überschritten werden, sofern die BABen dies 
unter Angabe der betreffenden Emittenten vorsehen. In diesen 
Fällen müssen die für Rechnung des OGAWSonder vermögens 
gehaltenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus min
destens sechs verschiedenen Emissionen stammen, wobei nicht 
mehr als 30% des Wertes des OGAWSondervermögens in einer 
Emission gehalten werden dürfen.

6.  Die Gesellschaft darf nur bis zu 20% des Wertes des OGAW 
Sondervermögens in Bankguthaben nach Maßgabe des §195 
KAGB bei demselben Kreditinstitut anlegen.

7.  Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombination 
aus:

a) Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die von ein und 
derselben Einrichtung begeben werden,

b) Einlagen bei dieser Einrichtung und
c) Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit 

dieser Einrichtung eingegangenen Geschäfte,

20% des Wertes des OGAWSondervermögens nicht übersteigt. 
Satz 1 gilt für die in Absatz 3 und 4 genannten Emitten ten und 
Garantiegeber mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sicherzu
stellen hat, dass eine Kombination der in Satz 1 genannten Ver
mögensgegenstände und Anrechnungsbeträge 35% des Wertes 
des OGAWSondervermögens nicht übersteigt. Die jeweiligen 
Einzelobergrenzen bleiben in beiden Fällen unberührt.

8. Die in Absatz 3 und 4 genannten Schuldverschreibungen, 
Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente werden bei 
der Anwendung der in Absatz 2 genannten Grenzen von  
40% nicht berücksichtigt. Die in den Absätzen 2 bis 4 und 
Absätzen 6 bis 7 genannten Grenzen dürfen abweichend von 
der Regelung in Absatz 7 nicht kumuliert werden.

9. Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen Invest
mentvermögen nach Maßgabe des §196 Absatz 1 KAGB nur bis 
zu 20% des Wertes des OGAWSondervermögens anlegen. In 
Anteilen an Investmentvermögen nach Maßgabe des §196 
Absatz 1 Satz 2 KAGB darf die Gesellschaft insgesamt nur bis zu 
30% des Wertes des OGAWSondervermögens anlegen. Die 
Gesellschaft darf für Rechnung des OGAWSonderver mö gens 
nicht mehr als 25% der ausgegebenen Anteile eines anderen 
offenen inländischen, EU oder ausländischen Investmentver
mögens, das nach dem Grundsatz der Risikomischung in Ver
mögensgegenstände im Sinne der §§192 bis 198 KAGB angelegt 
ist, erwerben. 

§12 Verschmelzung
1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§181 bis 191 KAGB

a) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten die
ses OGAWSondervermögens auf ein anderes beste hen des 
oder ein neues, dadurch gegründetes OGAWSonderver
mögen, oder einen EUOGAW oder eine OGAWInvestment
aktien gesellschaft mit veränderlichem Kapital übertragen;

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
eines anderen offenen Publikumsinvestmentvermögens in 
dieses OGAWSondervermögen aufnehmen.

2.  Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der jeweils 
zuständigen Aufsichtsbehörde. Die Einzelheiten des Verfahrens 
ergeben sich aus den §§182 bis 191 KAGB.
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3.  Das OGAWSondervermögen darf nur mit einem Publikums
investmentvermögen verschmolzen werden, das kein OGAW  
ist, wenn das übernehmende oder neugegründete Investment
vermögen weiterhin ein OGAW ist. Verschmelzungen eines 
EUOGAW auf das OGAWSondervermögen können darüber 
hinaus gemäß den Vorgaben des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe p 
Ziffer iii der Richtlinie 2009/65/EG erfolgen.

§13 Wertpapier-Darlehen
1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAWSonderver
mögens einem WertpapierDarlehensnehmer gegen ein markt
gerechtes Entgelt nach Übertragung ausreichender Sicherheiten 
gemäß §200 Absatz 2 KAGB ein jederzeit kündbares Wertpa
pierDarlehen gewähren. Der Kurswert der zu übertragenden 
Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurs wert der für Rech
nung des OGAWSondervermögens dem selben Wertpapier 
Darlehensnehmer einschließlich konzernangehöriger Unterneh
men im Sinne des §290 Han delsgesetz buch („HGB“) bereits als 
WertpapierDarlehen über tragenen Wertpapiere 10% des Wer
tes des OGAWSondervermögens nicht übersteigen.

2.  Werden die Sicherheiten für die übertragenen Wertpapiere 
vom WertpapierDarlehensnehmer in Guthaben erbracht, müs
sen die Guthaben auf Sperrkonten gemäß §200 Absatz 2  
Satz 3 Nr. 1 KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die Gesell
schaft von der Möglichkeit Gebrauch machen, diese Guthaben  
in der Währung des Guthabens in folgende Vermögensgegen
stände anzulegen:

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualität aufweisen 
und die vom Bund, einem Land, der Europäischen Union, 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen 
Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
einem Drittstaat ausgegeben worden sind,

b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entsprechend 
den von der BaFin auf Grundlage von §4 Absatz 2 KAGB 
erlassenen Richtlinien oder

c) im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäfts mit einem 
Kreditinstitut, das die jederzeitige Rückforderung des aufge
laufenen Guthabens gewährleistet.

Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem 
OGAWSondervermögen zu.

3.  Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapier
sammelbank oder von einem anderen in den BABen genannten 
Unternehmen, dessen Unternehmensgegenstand die Abwick
lung von grenzüberschreitenden Effektengeschäften für andere 
ist, organisierten Systems zur Vermittlung und Abwicklung der 
WertpapierDarlehen bedienen, das von den Anforderungen der 
§§200 und 201 KAGB abweicht, wenn durch die Bedingungen 

dieses Systems die Wahrung der Interessen der Anleger gewähr
leistet ist und von dem jederzeitigen Kündigungsrecht nach 
Absatz 1 nicht abgewichen wird.

4.  Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist,  
darf die Gesellschaft WertpapierDarlehen auch in Bezug auf  
Geldmarktinstrumente und Investmentanteile gewähren, sofern 
diese Vermögensgegenstände für das OGAWSondervermögen 
erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten hier
für sinngemäß.

§14 Pensionsgeschäfte
1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAWSonderver
mögens jederzeit kündbare WertpapierPensionsgeschäfte im 
Sinne von §340b Absatz 2 HGB gegen Entgelt mit Kreditinstitu
ten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundlage 
standardisierter Rahmenverträge abschließen.

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum Gegen
stand haben, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW 
Sondervermögen erworben werden dürfen.

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit von 
zwölf Monaten haben.

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
darf die Gesellschaft Pensionsgeschäfte auch in Bezug auf Geld
marktinstrumente und Investmentanteile abschließen, sofern 
diese Vermögensgegenstände für das OGAWSondervermögen 
erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten hier
für sinngemäß.

§15 Kreditaufnahme
Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anle
ger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10% des Wer tes des 
OGAWSondervermögens aufnehmen, wenn die Bedingungen 
der Kreditaufnahme marktüblich sind und die Verwahrstelle der 
Kreditaufnahme zustimmt.

§16 Anteile
1.  Die in einer Sammelurkunde zu verbriefenden Anteilscheine 
lauten auf den Inhaber.

2.  Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, 
insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Aus
gabeaufschlages, des Rücknahmeabschlages, der Währung des 
Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlage
summe oder einer Kombination dieser Merkmale („Anteilklas
sen“) haben. Die Einzelheiten sind in den BABen festgelegt.
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3. Die Anteile sind übertragbar, soweit in den BABen nichts 
Abweichendes geregelt ist. Mit der Übertragung eines Anteils 
gehen die in ihm verbrieften Rechte über. Der Gesellschaft 
gegenüber gilt in jedem Falle der Inhaber des Anteils als der 
Berechtigte.

4.  Die Rechte der Anleger bzw. die Rechte der Anleger einer 
Anteilklasse werden in einer Sammelurkunde verbrieft. Sie trägt 
mindestens die handschriftlichen oder vervielfältigten Unter
schriften der Gesellschaft und der Verwahrstelle. Der Anspruch 
auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. Sofern für das 
OGAWSondervermögen in der Vergangenheit effek tive Stücke 
ausgeben wurden und diese sich mit Ablauf des 31. Dezember 
2016 nicht in Sammelverwahrung bei einer der in §97 Absatz 1 
Satz 2 KAGB genannten Stellen befinden, werden diese effek
tiven Stücke mit Ablauf des 31. Dezember 2016 kraftlos. Die 
Anteile der Anleger werden stattdessen in einer Sammelur
kunde verbrieft und auf einem gesonderten Depot der Verwahr
stelle gutgeschrieben. Mit der Einreichung eines kraftlosen 
effektiven Stücks bei der Verwahrstelle kann der Einreicher die 
Gutschrift eines entsprechenden Anteils auf ein von ihm zu 
benennendes und für ihn geführtes Depot konto verlangen. 
Effektive Stücke, die sich mit Ablauf des 31. Dezember 2016 in 
Sammelverwahrung bei einer der in §97 Absatz 1 Satz 2 KAGB 
genannten Stellen befinden, können jederzeit in eine Sammel
urkunde überführt werden.

§17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen,  
Aussetzung der Rücknahme
1.  Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht 
beschränkt. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von 
Anteilen vorübergehend oder vollständig einzu stellen.

2.  Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle 
oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Die BABen 
können vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten Anlegern 
erworben und gehalten werden dürfen.

3.  Die Anleger können von der Gesellschaft die Rücknahme der 
Anteile verlangen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile 
zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des 
OGAWSondervermögens zurückzunehmen. Rücknahme stelle 
ist die Verwahrstelle.

4.  Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rücknahme 
der Anteile gemäß §98 Absatz 2 KAGB auszusetzen, wenn 
außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung 
unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich 
erscheinen lassen.

5.  Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend ver
breiteten Wirtschafts oder Tageszeitung oder in den in dem 
Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informations

medien über die Aussetzung gemäß Absatz 4 und die Wieder
aufnahme der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger sind 
über die Aussetzung und Wiederaufnahme der Rücknahme der 
Anteile unverzüglich nach der Bekannt machung im Bundesan
zeiger mittels eines dauerhaften Datenträgers zu unterrichten.

§18 Ausgabe- und Rücknahmepreise
1.  Zur Errechnung des Ausgabe und Rücknahmepreises der 
Anteile werden die Verkehrswerte der zu dem OGAWSonder
vermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der 
aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten 
(„Nettoinventarwert“) ermittelt und durch die Zahl der umlaufen
den Anteile geteilt („Anteilwert“). Werden gemäß §16 Absatz 2 
unterschiedliche Anteilklassen für das OGAWSondervermögen 
eingeführt, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe und Rück
nahmepreis für jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß 
§§168 und 169 KAGB und der KapitalanlageRechnungslegungs 
und Bewertungsverordnung („KARBV“).

2.  Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW 
Sondervermögen, gegebenenfalls zuzüglich eines in den BABen 
festzusetzenden Ausgabeaufschlages gemäß §165 Absatz 2 
Nummer 8 KAGB. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteil
wert am OGAWSondervermögen, gegebenenfalls abzüglich eines 
in den BABen festzusetzenden Rücknahmeabschlages gemäß 
§165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB.

3.  Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahme
aufträge ist spätestens der auf den Eingang des Anteilabrufs 
bzw. Rücknahmeauftrages folgende Wertermittlungstag, soweit 
in den BABen nichts anderes bestimmt ist.

4. Die Ausgabe und Rücknahmepreise werden börsentäglich 
ermittelt. Soweit in den BABen nichts weiteres bestimmt ist, 
können die Gesellschaft und die Verwahrstelle an gesetzlichen 
Feiertagen, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember 
jedes Jahres von einer Ermittlung des Wertes absehen; das 
Nähere regelt der Verkaufsprospekt.

§19 Kosten
In den BABen werden die Aufwendungen und die der Gesell
schaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergütungen, 
die dem OGAWSondervermögen belastet werden können, 
genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den BABen 
darüber hinaus anzugeben, nach welcher Methode, in welcher 
Höhe und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind.

§20 Rechnungslegung
1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des 
OGAWSondervermögens macht die Gesellschaft einen Jahres
bericht einschließlich Ertrags und Aufwandsrechnung gemäß 
§101 Absatz 1, 2 und 4 KAGB bekannt.
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2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres 
macht die Gesellschaft einen Halbjahresbericht gemäß §103 
KAGB bekannt.

3. Wird das Recht zur Verwaltung des OGAWSondervermö
gens während des Geschäftsjahres auf eine andere Kapitalver
waltungsgesellschaft übertragen oder das OGAWSonderver
mögen während des Geschäftsjahres auf ein anderes OGAW 
Sondervermögen, eine OGAWInvestmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital oder einen EUOGAW verschmolzen, so 
hat die Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag einen Zwi
schenbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jah
resbericht gemäß Absatz 1 entspricht.

4. Wird das OGAWSondervermögen abgewickelt, hat die Ver
wahrstelle jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung 
beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den 
Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 ent
spricht.

5.  Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle 
und weiteren Stellen, die im Verkaufsprospekt und in den 
wesentlichen Anlegerinformationen anzugeben sind, erhältlich; 
sie werden ferner im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

§21 Kündigung und Abwicklung des OGAW-Sondervermögens
1.  Die Gesellschaft kann die Verwaltung des OGAWSonder
vermögens mit einer Frist von mindestens sechs Monaten durch 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im 
Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger 
sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kündigung mittels 
eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unterrichten.

2.  Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht  
der Gesellschaft, das OGAWSondervermögen zu verwalten. In 
diesem Falle geht das OGAWSondervermögen bzw. das Verfü
gungsrecht über das OGAWSondervermögen auf die Verwahr
stelle über, die es abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen 
hat. Für die Zeit der Abwicklung hat die Verwahrstelle einen 
Anspruch auf Vergütung ihrer Abwick lungstätig keit sowie auf 
Ersatz ihrer Aufwendungen, die für die Abwicklung erforderlich 
sind. Mit Genehmigung der BaFin kann die Verwahrstelle von 
der Abwicklung und Verteilung absehen und einer anderen 
Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des OGAW 
Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedin
gungen übertragen.

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungs
recht nach Maßgabe des §99 KAGB erlischt, einen Auflö sungs  
bericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbe
richt nach §20 Absatz 1 entspricht.

§22 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft  
und der Verwahrstelle
1. Die Gesellschaft kann das Verwaltungs und Verfügungs
recht über das OGAWSondervermögen auf eine andere Kapi
talverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung bedarf 
der vorherigen Genehmigung durch die BaFin.

2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht bekannt 
gemacht. Die Anleger sind über eine nach Satz 1 bekannt 
gemachte Übertragung unverzüglich mittels eines dauerhaften 
Datenträgers zu unterrichten. Die Übertragung wird frühestens 
drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
wirksam.

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das OGAW 
Sondervermögen wechseln. Der Wechsel bedarf der Genehmi
gung der BaFin.

§23 Änderungen der Anlagebedingungen
1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern.

2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der vorheri
gen Genehmigung durch die BaFin. Soweit die Änderungen 
nach Satz 1 Anlagegrundsätze des OGAWSondervermögens 
betreffen, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Auf
sichtsrates der Gesellschaft.

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundes
anzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreite ten 
Wirtschafts oder Tageszeitung oder in den im Verkaufspros
pekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt 
gemacht. In einer Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf die vorge
sehenen Änderungen und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle 
von Kostenänderungen im Sinne des §162 Absatz 2 Nummer 11 
KAGB, Änderungen der Anlagegrundsätze des OGAWSonder
vermögens im Sinne des §163 Absatz 3 KAGB oder Änderungen 
in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sind den Anlegern zeit
gleich mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen 
Inhalte der vorgesehenen Änderungen der Anlagebedingungen 
und ihre Hintergründe sowie eine Information über ihre Rechte 
nach §163 Absatz 3 KAGB in einer verständlichen Art und Weise 
mittels eines dauerhaften Datenträgers gemäß §163 Absatz 4 
KAGB zu übermitteln.

4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von 
Änderungen der Kosten und der Anlagegrundsätze jedoch nicht 
vor Ablauf von drei Monaten nach der entsprechenden Bekannt
machung.

§24 Erfüllungsort
Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.
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5.  Darlehens und Pensionsgeschäfte gemäß den §§13 und 14 
der AABen werden nicht getätigt.

6. Vorbehaltlich der Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindes
tens 25% des Wertes des OGAWSondervermögens in Kapital
beteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz angelegt 
werden. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind 

■■ Anteile an anderen Investmentvermögen in Höhe der bewer
tungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie 
tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaf
ten anlegen; soweit keine tatsächliche Quote veröffentlicht 
wird, in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen 
Investmentvermögens festgelegten Mindestquote.

§4 Derivate 
Derivate gemäß §2 Nr. 3 darf die Gesellschaft abweichend von 
§9 Absatz 5 der AABen ausschließlich zu Absicherungszwecken 
einsetzen.

§5 Anteilklassen
1. Für das OGAWSondervermögen können Anteilklassen im 
Sinne von §16 Abs. 2 der AABen gebildet werden. Die Bildung 
von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen 
der Gesellschaft. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl 
im Verkaufsprospekt als auch im Jahres und Halbjahresbericht 
einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden Aus
gestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, 
Währung des Anteilwertes, Verwaltungsvergütung, Mindestan
lagesumme oder Kombination dieser Merkmale) werden im Ver
kaufsprospekt und im Jahres und Halbjahresbericht im Einzel
nen beschrieben.

2. Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften aus
schließlich zugunsten einer einzigen Währungsanteilklasse ist 
zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Währungsabsi
cherung zugunsten der Währung dieser Anteilklasse („Referenz-
währung“) darf die Gesellschaft auch unabhängig von §9 der 
AABen Derivate im Sinne des §197 Abs. 1 KAGB auf Wechsel
kurse oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, Anteilwertver
luste durch Wechselkursverluste von nicht auf die Referenzwäh
rung der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des 
OGAWSondervermögens zu vermeiden.

3.  Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errech
net, indem die Kosten der Auflegung neuer Anteilklassen, die 
Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen 
gegebenenfalls abzuführenden Steuern), die Verwaltungsver
gütung und die Ergebnisse aus Währungskurssicherungsge
schäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, gegebe
nenfalls einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser 
Anteilklasse zugeordnet werden.

Besondere Anlagebedingungen 

Besondere Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsver
hältnisses zwischen den Anlegern und der Amundi Deutschland 
GmbH, München („Gesellschaft“) für das von der Gesellschaft 
verwaltete Sondervermögen gemäß der OGAWRichtlinie 
Amundi CPR Aktiv, die nur in Verbindung mit den für dieses 
Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemei
nen Anlagebedingungen“ („AABen“) gelten.

§1 Feederfonds und Masterfonds
Bei dem OGAWSondervermögen handelt es sich um einen  
Feederfonds im Sinne des §1 Abs. 19 Nr. 11 KAGB. Masterfonds 
im Sinne des §1 Abs. 19 Nr. 12 KAGB ist der von der CPR Asset 
Management verwaltete CPR Croissance Réactive. Die CPR 
Asset Management ist eine Aktiengesellschaft nach französi
schem Recht, die von der französischen Finanzaufsichtsbehörde 
Autorité des Marchés Financiers (AMF) zugelassen ist und 
beaufsichtigt wird. Bei dem Masterfonds handelt es sich um ein 
EUInvestmentvermögen, das den Anforderungen der Richtlinie 
2009/65/EG entspricht.

§2 Vermögensgegenstände 
Die Gesellschaft darf für das OGAWSondervermögen folgende 
Vermögensgegenstände erwerben:

1. Anteile am Masterfonds, Anteilklasse T,

2.  Bankguthaben gemäß §7 der AABen sofern diese auf Euro 
lauten und täglich verfügbar sind und

3.  Derivate gemäß §9 der AABen.

§3 Anlagegrenzen 
1. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Investmentan
teile als die in §2 Nr. 1 genannten sowie sonstige Anlageinstru
mente gemäß den §§5, 6, 8 und 10 der AABen dürfen für das 
OGAWSondervermögen nicht erworben werden.

2. Die Gesellschaft hat mindestens 85% des Wertes des 
OGAWSondervermögens in Anteile des Masterfonds anzule
gen. Hierbei muss sie die Anlagegrenzen nach §207 und §210 
Abs. 3 KAGB und §11 Abs. 8 der AABen nicht beachten.

3. Die Gesellschaft darf daneben bis zu 15% des Wertes des 
OGAWSondervermögens in Bankguthaben gemäß §2 Nr. 2 
anlegen. Die Bankguthaben müssen täglich verfügbar sein.

4. Bis zu 15% des Wertes des OGAWSondervermögens dürfen 
in Derivate gemäß §2 Nr. 3 angelegt werden.
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4. Der Erwerb der einzelnen Anteilklassen ist an die im Ver
kaufsprospekt sowie im Jahres und Halbjahresbericht genann
ten Mindestanlagebeträge gebunden.

§6 Anteile
Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen 
des OGAWSondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Mit
eigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

§7 Ausgabe- und Rücknahmepreis
1.  Der Ausgabeaufschlag kann bis zu 5% des Anteilwertes 
betragen. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere 
Anteilklassen einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berech
nen. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufspros
pekt sowie im Jahres und Halbjahresbericht den erhobenen 
Ausgabeaufschlag an.

2.  Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

3.  Abweichend von §18 Abs. 4 der AABen kann auch an 
gesetzlichen Feiertagen und Bankfeiertagen des Sitzlandes des 
Masterfonds von der Wert ermittlung des OGAWSondervermö
gens abgesehen werden. 

§8 Folgen der Rücknahmeaussetzung von Anteilen  
des Masterfonds 
Wird die Rücknahme der Anteile des Masterfonds zeitweilig im 
Sinne von §98 Abs. 2 KAGB ausgesetzt, ist die Gesellschaft 
berechtigt, die Rücknahme der Anteile des OGAWSonderver
mögens während des gleichen Zeitraums auszusetzen. §17 Abs. 4 
der AABen bleibt unberührt. 

§9 Kosten
1.  Vergütung, die an die Gesellschaft zu zahlen ist:

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAWSonder
vermögens aus dem OGAWSondervermögen eine tägliche Ver
gütung in Höhe von 1/365 (in Schaltjahren: 1/366) von bis zu 
2,5% des anteiligen Wertes des OGAWSondervermögens, 
errechnet auf Basis des bewertungstäglich ermittelten Inventar
wertes (vgl. §18 der AABen). Die Verwaltungsvergütung kann 
dem OGAWSondervermögen jederzeit entnommen werden. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, in einzelnen oder mehreren 
Anteilklassen eine niedrigere Vergütung zu berechnen. Die 
Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt 
sowie im Jahres und Halbjahresbericht die erhobene Verwal
tungsvergütung an.

2.  Vergütung, die an die OGAWVerwahrstelle zu zahlen ist:

Die OGAWVerwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit aus dem 
OGAWSondervermögen eine tägliche Vergütung in Höhe von 

1/365 (in Schaltjahren: 1/366) von bis zu 0,2% des Wertes des 
OGAWSondervermögens, errechnet auf Basis des bewertungs
täglich ermittelten Inventarwertes (vgl. §18 der AABen). Die 
Verwahrstellenvergütung kann dem OGAWSondervermögen 
jederzeit entnommen werden.

3.  Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden 
Aufwendungen zulasten des OGAWSondervermögens:

a) bankübliche Depot und Kontogebühren, gegebenenfalls ein
schließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung aus
ländischer Wertpapiere im Ausland;

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger 
bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen 
(Jahres und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesent
liche Anlegerinformationen);

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres und Halbjahresbe
richte, der Ausgabe und Rücknahmepreise und gegebenen
falls der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auf
lösungsberichts;

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften 
Datenträgers, außer im Falle der Informationen über Fonds
verschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berech
nungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

e) Kosten für die Prüfung des OGAWSondervermögens durch 
den Abschlussprüfer des OGAWSondervermögens;

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrund
lagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben 
nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

g) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des 
OGAWSondervermögens sowie der Abwehr von gegen die 
Gesellschaft zulasten des OGAWSondervermögens erhobe
nen Ansprüchen;

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug 
auf das OGAWSondervermögen erhoben werden; 

i) Kosten für Rechts und Steuerberatung im Hinblick auf das 
OGAWSondervermögen;

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder 
der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes 
oder Finanzindizes anfallen können;

k) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmäch
tigten;

l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW 
Sondervermögens durch Dritte;

m) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft und die 
OGAWVerwahrstelle zu zahlenden Vergütungen sowie den 
vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern 
einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung 
und der Verwahrung entstehenden Steuern.
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4.  Transaktionskosten:

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen 
werden dem OGAWSondervermögen die in Zusammenhang 
mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegen
ständen entstehenden Kosten belastet.

5.  Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahres
bericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahme
abschläge offenzulegen, die dem OGAWSondervermögen im 
Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Antei
len im Sinne des §196 KAGB sowie von vergleichbaren ausländi
schen Anteilen berechnet worden sind. Beim Erwerb von Antei
len, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder 
einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesell
schaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere 
Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabe
aufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesell
schaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergü
tung offenzulegen, die dem OGAWSondervermögen von der 
Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalverwaltungsge
sellschaft, einer Investmentaktiengesellschaft oder einer ande
ren Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist oder 
einer ausländischen Investmentgesellschaft, einschließlich ihrer 
Verwaltungsgesellschaft, als Verwaltungsvergütung für die im 
OGAWSondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde.

6. Der Betrag, der jährlich aus dem OGAWSondervermögen 
nach den vorstehenden Absätzen 1 und 2 als Vergütung ent
nommen wird, kann insgesamt bis zu 2,7% des durchschnitt
lichen Nettoinventarwertes des OGAWSondervermögens in der 
Abrechnungsperiode, der auf Basis des bewertungstäglich 
ermittelten Inventarwertes errechnet wird (vgl. §18 der AABen), 
betragen.

§10 Ausschüttung
1.  Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesell
schaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rech
nung des OGAWSondervermögens angefallenen verwendeten 
anteiligen Zinsen, Dividenden und Erträge aus Investment
anteilen sowie Entgelte aus Darlehens und Pensionsgeschäften – 
unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. 
Realisierte Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge – unter 
Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können 
anteilig ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden.

2.  Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 können zur 
Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren vorgetragen werden. 
Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können ebenfalls vorgetra
gen werden.

3.  Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge 
teilweise, in Sonderfällen auch vollständig zur Wiederanlage im 
OGAWSondervermögen bestimmt werden.

4.  Die Ausschüttung erfolgt grundsätzlich jährlich.

5.  Zwischenausschüttungen sind zulässig.

§11 Thesaurierung der Erträge
1.  Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft 
die während des Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW 
Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung 
verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter 
Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie 
die Veräußerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im 
OGAWSondervermögen anteilig wieder an.

2. Eine Zwischenausschüttung ist ausnahmsweise zulässig, 
wenn das OGAWSondervermögen nach §§182 ff. KAGB mit 
einem anderen OGAWSondervermögen bzw. ein anderes 
OGAWSondervermögen mit diesem OGAWSondervermögen 
zusammengelegt werden soll.

§12 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des OGAWSondervermögens beginnt am  
1. Januar und endet am 31. Dezember. 
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Verwaltung und Vertrieb

Änderungen nachstehender Angaben zu den Organen, haf
tendem und eingezahltem Kapital und Eigenkapital sowie 
Abschlussprüfer werden in den regelmäßig zu erstellenden  
Jahres bzw. Halbjahresberichten bekannt gegeben.

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124–126, D80636 München
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 260
Handelsregister München B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR
Haftendes Eigenkapital: 35,565 Mio. EUR
(Stand 31.12.2019)

Gesellschafter
Amundi Asset Management S.A.S., Paris, Frankreich

Aufsichtsrat
Valérie Baudson, Vorsitzende
CEO of CPR Asset Management and Head of ETF, 
Indexing and Smart Beta, Paris, Frankreich 

Prof. Axel BörschSupan, stv. Vorsitzender
Direktor am MaxPlanckInstitut für Sozialrecht und 
Sozialpolitik – Münchener Zentrum für Ökonomie und 
Demographischer Wandel

Günther H. Oettinger
Gesellschafter der Oettinger Consulting,  
Wirtschafts und Politikberatung GmbH

Geschäftsführung
Evi C. Vogl 1

Oliver Kratz
Thomas Kruse
Dr. Andreas Steinert 

Verwahrstelle
CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, D80939 München
Gezeichnetes Kapital: 2.041,6 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 2.287,9 Mio. EUR
(Stand 31.12.2019)

1 Sprecherin der Geschäftsführung

Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
BernhardWickiStraße 8, D80636 München

Vertriebsstelle
UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12, D81925 München



 

Amundi Deutschland GmbH 
Arnulfstraße 124–126 
D80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen 
aus Deutschland: 0800.8881928 
 
www.amundi.de
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